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ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 
in Rio de Janeiro wurde Nachhaltigkeit zum politischen Leitbild für das 
21. Jahrhundert erklärt. Im Juni 2012 haben sich Repräsentanten aus 191 Staa-
ten auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 
erneut ausdrücklich zu den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung bekannt. Mit 
der Agenda 21 von 1992 und der daran anschließenden Entwicklung von Nach-
haltigkeitsstrategien wurde begonnen, dieses Leitbild umzusetzen. In einer frühe-
ren Untersuchung des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) für die 1990er Jahre wurde gezeigt, dass die Etablierung von 
Institutionen und Verfahren zur Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung pri-
mär von der Exekutive angestoßen wurde. Parlamente haben sich dagegen eher 
beobachtend und begleitend verhalten. 

Vor diesem Hintergrund und im Blick auf die zu erwartenden Nachfolgeprozesse 
des »Erdgipfels« 2012 in Rio hat der Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung das TAB beauftragt, ein TA-Projekt zur Rolle der 
Legislativen in der Nachhaltigkeitspolitik durchzuführen. 

POLITISCHE STEUERUNG UND GESTALTUNG NACHHALTIGER 
ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND 

Im Jahr 2002 hat die Bundesregierung die Nationale Strategie für eine nachhal-
tige Entwicklung verabschiedet. In dieser Strategie sind vier übergreifende Leit-
linien zentral: Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt 
und internationale Verantwortung. Durch 21 Indikatorenbereiche sowie diesen 
zugeordnete Indikatoren bzw. Ziele werden ein längerfristiger Zeithorizont er-
öffnet und Anforderungen an die verschiedenen Politikbereiche definiert. Da-
rüber hinaus dienen entsprechende Kennziffern dem Monitoring und der Erfolgs-
kontrolle der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie deren Weiterent-
wicklung. Über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie wurden bisher 
in Berichten der Bundesregierung sowie in Indikatorenberichten des Statistischen 
Bundesamtes dokumentiert. Auf dieser Grundlage wurde die Nachhaltigkeits-
strategie fortentwickelt. 

Seit der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden verschiedene insti-
tutionelle und prozedurale Neuerungen auf den Weg gebracht, um den selbstge-
setzten Zielen nachhaltiger Entwicklung näher zu kommen. Viele der geschaffe-
nen Gremien und Verfahren sind auf Regierungsebene angesiedelt oder dieser 
zugeordnet. 
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Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie wird durch das Kanzleramt koordi-
niert und seitens des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung 
unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramts gesteuert. Mitglieder sind alle 
Ressorts auf der Ebene der beamteten Staatssekretäre. Im November 2010 hat 
zudem im Bundeskanzleramt ein Referat »Nachhaltige Entwicklung« seine Ar-
beit aufgenommen. 

Mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung – einem zurzeit aus 15 Vertretern der 
Zivilgesellschaft bestehenden Beratungsgremium der Bundesregierung – umfasst 
die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesrepublik auch partizipative Elemente. Der 
Nachhaltigkeitsrat berät die Regierung in allen Fragen nachhaltiger Entwick-
lung, er soll aktiv zur Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie beitragen 
sowie den gesellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit fördern. 

Schließlich hat die Bundesregierung mit der Einführung einer Nachhaltigkeits-
prüfung für Gesetzes- und Verordnungsentwürfe die Wissensbasierung der deut-
schen Nachhaltigkeitspolitik verbessert. So sind die jeweils zuständigen Ministe-
rien seit 2009 verpflichtet, im Rahmen der obligatorischen Gesetzesfolgenab-
schätzung auch die Auswirkungen einer Gesetzes- oder Verordnungsinitiative 
auf die Ziele der Nachhaltigkeit zu prüfen. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Auf den regierungsseitigen Institutionalisierungsprozess hat der Deutsche Bun-
destag 2004 mittels einer institutionellen Innovation reagiert. Mit dem Parla-
mentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBNE) wurde ein Gremium 
mit dem Ziel geschaffen, die Nachhaltigkeitspolitik des Parlaments zu stärken 
und so dem Leitprinzip Nachhaltigkeit in politischen Entscheidungsprozessen 
besser Geltung zu verschaffen. Der PBNE besteht aus 22 Mitgliedern, die von 
den Fraktionen entsprechend ihrer Stärke im Parlament entsandt werden. Der 
Beirat fasst Beschlüsse nach Möglichkeit konsensual. Der PBNE begleitet und 
bewertet die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung, die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie und seit 2010 auch die Nachhaltigkeitsprüfung der Mi-
nisterien. Er ist aber in keinem Politikfeld federführend – auch die Begleitung der 
Nachhaltigkeitsstrategie obliegt formal der Federführung des Umweltausschus-
ses. Allerdings kann sich der PBNE – obwohl er selbst kein vorbereitendes Be-
schlussorgan ist – an der Beratung von Gesetzentwürfen und anderen Vorlagen 
gutachtlich beteiligen. 

Durch den PBNE erhält der Deutsche Bundestag Möglichkeiten zur kritischen 
Begleitung der Nachhaltigkeitspolitik der Regierung. Auch stärkt die Mitwir-
kung des PBNE an der Nachhaltigkeitsprüfung die Bedeutung von Nachhaltig-
keit im Gesetzgebungsverfahren. Die Öffnung seiner Beratungen über den par-
lamentarischen Bezugsrahmen hinaus ist ein Beitrag zur Verbesserung der 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit. 
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Obwohl das Parlament mit dem PBNE verbesserte Möglichkeiten zur Mitgestal-
tung der deutschen Nachhaltigkeitspolitik hat, stellt sich die Frage, ob die gebo-
tenen Handlungsmöglichkeiten ausreichen, um eine vertiefte Befassung der Gre-
mien des Deutschen Bundestages mit Nachhaltigkeitsfragen zu bewirken. So sind 
die personellen und finanziellen Kapazitäten des PBNE gegenwärtig recht be-
grenzt. Zwar wird er durch ein eigenes Sekretariat unterstützt, er hat jedoch we-
der einen eigenen Stab mit wissenschaftlichen Mitarbeitern noch Mittel zur Ein-
holung externer wissenschaftlicher Expertise. Außerdem ist der PBNE bis heute 
als Gremium nicht in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages veran-
kert. Er muss deshalb zu Beginn einer jeden Legislaturperiode neu einberufen 
werden. Dies kann dazu führen, dass der Nachhaltigkeitsbeirat erst mit einiger 
Verspätung seine Arbeit aufnimmt. Wie die bisherige Praxis aber vor allem zeigt, 
ist die Rolle des PBNE im institutionellen Gefüge des Deutschen Bundestages 
noch nicht ausreichend stabil, und die Anschlussfähigkeit des PBNE an die Ar-
beit der Fraktionen und Ausschüsse ist verbesserungsbedürftig. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK DER BUNDESLÄNDER 

Die Bundesländer haben in wesentlichen Handlungsfeldern nachhaltiger Politik, 
wie Raumordnung, Verkehr, regionale Wirtschaftsförderung oder Bildung, Zu-
ständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus haben sie im Um-
weltschutz das Recht abweichender Gesetzgebung, etwa zum Boden- und Natur-
schutz, zur Landschaftspflege oder zum Wasserhaushalt. Von diesen Kompeten-
zen haben die Bundesländer in verschiedener Weise Gebrauch gemacht, sodass 
die Nachhaltigkeitspolitik auf der Länderebene abweichende inhaltliche Schwer-
punktsetzungen sowie unterschiedliche institutionelle Konfigurationen aufweist. 

Derzeit haben acht Bundesländer ihre nachhaltigkeitspolitischen Bemühungen in 
einer Strategie dokumentiert und zum Teil mit Indikatoren unterlegt: Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen. In weiteren fünf Bundesländern wird teilwei-
se schon seit Langem an einer Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet: Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen sowie Saarland. In 
Hamburg wurden bislang nur politische Bekenntnisse zur Entwicklung einer 
Strategie abgegeben. In Berlin haben Unstimmigkeiten zwischen Senat, Abgeord-
netenhaus und Agendaforum zur Einstellung der Bemühungen um eine Nachhal-
tigkeitsstrategie geführt. Bremen strebt die Erarbeitung einer Nachhaltigkeits-
strategie ausdrücklich nicht an. 

Die Federführung für die Nachhaltigkeitspolitik liegt zumeist beim Umweltminis-
terium oder der Senats- bzw. Staatskanzlei, es wurden aber auch interministeriel-
le oder auf Ebene der Staatssekretäre angesiedelte Steuerungsgremien eingesetzt. 
Ferner wurden in einigen Bundesländern auch mit nichtstaatlichen Akteuren 
besetzte Gremien sowie beratende und partizipative Gremien etabliert. So unter-
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stützen aus Bürgern, Wissenschaftlern und Unternehmern bestehende Beiräte die 
Arbeit verschiedener Landesregierungen, indem sie Fachwissen zusammenführen 
sowie Positionen der betroffenen gesellschaftlichen Gruppen einbringen. Dar-
über hinaus haben diese Gremien eine wichtige Funktion als gesellschaftliche 
Träger und Multiplikatoren der Nachhaltigkeitspolitik. 

Eine besondere Form partizipativer Gremien sind die Nachhaltigkeitskonferen-
zen Baden-Württembergs und Hessens, die zivilgesellschaftliche Akteure gleich-
rangig in die Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik einbinden. Diese Konferenzen 
tagen unter Vorsitz des Ministerpräsidenten und bestehen aus Vertretern der 
Landkreise und Gemeinden, der Kirchen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
von Nichtregierungsorganisationen sowie in Hessen aus Parlamentariern jeder 
Fraktion. Durch diese Gremien soll eine bessere Verankerung des Themas Nach-
haltigkeit in der Gesellschaft erreicht werden. 

In Baden-Württemberg ist seit dem 1. Januar 2011 für zahlreiche Regelungsvor-
haben eine Nachhaltigkeitsprüfung durchzuführen. Vor der Entscheidung über 
einen Regelungsentwurf im Kabinett werden die Ergebnisse der Prüfung unter 
anderem dem Landtagspräsidenten und den Geschäftsstellen der Fraktionen zu-
geleitet. Im Gesetz sind die wesentlichen Ergebnisse der Nachhaltigkeitsprüfung 
im Vorblatt zu dokumentieren und in die Gesetzesbegründung aufzunehmen. 
Das federführende Ministerium ist verpflichtet, spätestens sieben Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes das Eintreten der abgeschätzten Folgen zu überprüfen. 

ROLLE DER LANDESPARLAMENTE 

Die Mitwirkung der Landesparlamente an der Nachhaltigkeitspolitik ist insge-
samt noch relativ schwach ausgeprägt. Mehrheitlich agieren die Landtage bei der 
Politikformulierung und der Strategiebildung eher reaktiv auf Initiativen der 
Exekutive. Ebenfalls ist die Präsenz von Parlamentsmitgliedern in den zentralen 
Gremien der Nachhaltigkeitspolitik defizitär. Der Schwerpunkt parlamentarischer 
Nachhaltigkeitspolitik liegt zumeist auf der Regierungskontrolle. Hierzu haben 
die Parlamente allerdings keine spezifischen Gremien institutionalisiert. Zudem 
sind entsprechende Verfahren, wie Berichtspflichten der Regierung zur Nachhal-
tigkeitspolitik, in der Mehrheit der Bundesländer nicht etabliert worden. Auch 
sind beratende und partizipative Gremien ausschließlich den Landesregierungen 
zugeordnet. Initiativen aus den Landtagen für eine Stärkung der Wissensbasis 
parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik sind derzeit nur vereinzelt, etwa in 
Sachsen-Anhalt, zu verzeichnen. 

Vor diesem Hintergrund einer nur schwachen parlamentarischen Prägung der 
Nachhaltigkeitspolitik wären Maßnahmen erwägenswert, die eine stärkere Mobi-
lisierung der Landesparlamente in der Nachhaltigkeitspolitik anstoßen könnten. 
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Eine Option wäre eine informelle Vernetzung mit dem PBNE des Deutschen 
Bundestages. In diesem Rahmen könnte ein Informationsaustausch zu Kernfra-
gen nachhaltiger Entwicklung und zu Perspektiven der Institutionalisierung eines 
spezifischen Gremiums für Nachhaltigkeit in den Landtagen in Gang gesetzt 
werden. Mithilfe bestehender parlamentarischer Strukturen und Instrumente 
könnten sich die Landtage aktiver und öffentlichkeitsbezogener mit Nachhaltig-
keit auseinandersetzen. Einen Hebel hierzu stellen Berichtspflichten der Exeku-
tive dar. Zusammen mit anderen parlamentarischen Verfahren hat jedes Parla-
ment Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu seinem Thema zu machen, eigene Beiträ-
ge zu formulieren und seiner Kontrollfunktion nachzukommen. Maßnahmen 
und Perspektiven wie die genannten setzen allerdings voraus, dass die Länder-
parlamente ein verändertes Verständnis ihrer Rolle als Nachhaltigkeitsakteure 
entwickeln und die ihnen offenstehenden Möglichkeiten ausschöpfen. 

VERTIKALE INTEGRATION DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK VON BUND UND 
BUNDESLÄNDERN 

Eine Koordinierung der Nachhaltigkeitspolitik von Bund und Bundesländern 
erfolgt bisher ausschließlich durch Institutionen der Exekutive, wie die Bund/ 
Länder-Arbeitsgemeinschaften der Umweltministerkonferenz oder die Arbeits-
gruppe Nachhaltigkeit innerhalb des Staatssekretärsausschusses für Nachhaltige 
Entwicklung der Bundesregierung. Parlamentarier sind in diesen Gremien nicht 
vertreten. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften der Umweltministerkonferenz setzen 
sich aus Abteilungsleitern der 16 mit Umwelt- und Klimaschutz befassten Landes-
ministerien sowie des Bundesumweltministeriums zusammen. Unter den insge-
samt acht Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften sind mehrere mit nachhaltigkeits-
relevanten Themen befasst. Eine umfassende Bearbeitung von Nachhaltigkeit 
erfolgt durch die seit 2008 tätige Bund-Länder-Arbeitsgruppe Klima, Energie, 
Mobilität – Nachhaltigkeit. 

Der zur Koordinierung der nachhaltigkeitsbezogenen Arbeit der Bundesministe-
rien eingerichtete Staatssekretärsausschuss Nachhaltige Entwicklung ist 2008 
erstmals mit Beteiligung von Landesvertretern zusammengetreten. In diesem 
Rahmen wurde die Einsetzung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit 
beschlossen, um Vorschläge für eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit 
zu entwickeln. Beispielsweise wurde 2009 die Allianz für eine nachhaltige Beschaf-
fung ins Leben gerufen, um die Nachfragemacht der öffentlichen Haushalte für 
nachhaltigkeitspolitische Ziele bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu nutzen. 

Jedoch erschwert die Unterschiedlichkeit von Konzeption und Praxis der Nach-
haltigkeitspolitiken von Bund und Ländern eine vertiefte Kooperation. Die Ein-
führung von Nachhaltigkeitsstrategien in den Bundesländern erfolgt nur lang-
sam. Ebenso ist die Entwicklung von Strukturen und Verfahren zur politischen 
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Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung unterschiedlich weit fortgeschritten. 
Deshalb hat der PBNE empfohlen, dass die Bundesländer durch die Verortung 
der Nachhaltigkeitsstrategie in den Staats- und Senatskanzleien sowie die Einset-
zung parlamentarischer Beiräte auf Landesebene vergleichbare organisatorische 
Strukturen wie auf der Ebene der Bundesregierung und des Deutschen Bundes-
tages schaffen. 

Aufgrund des heterogenen Charakters der Nachhaltigkeitspolitiken von Bund 
und Bundesländern stellt ihre programmatische und institutionelle Harmonisie-
rung eine große Herausforderung dar. Es ließen sich aber zumindest ausgewählte 
Elemente der Nachhaltigkeitspolitik gemeinsam gestalten, beispielsweise indem 
die Bundesländer die von der Umweltministerkonferenz beschlossenen Umwelt-
indikatoren einheitlich anwenden. Mittel- bis langfristig sollten die auf Bundes- 
und Landesebene verwendeten Indikatoren harmonisiert werden. Eine Versteti-
gung der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit könnte die Möglichkeiten zum Austausch 
über gemeinsame Herausforderungen und Best-Practice-Modelle verbessern. 

PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IN ANDEREN LÄNDERN 

Eine schriftliche Befragung ergab, dass viele Nationalparlamente spezifische Ar-
beitsformen und/oder Gremien für die Bearbeitung von komplexen, ressortüber-
greifenden und langfristigen Themen etabliert haben. Die meisten Parlamente 
schätzen ihren Einfluss auf die Nachhaltigkeitspolitik und die Kontrolle der exe-
kutiven Nachhaltigkeitspolitik aber als noch unzureichend ein. Es ergibt sich der 
Eindruck, dass Nachhaltigkeit von den Parlamenten auch als institutionelle Her-
ausforderung angesehen wird. 

Zur Verdeutlichung des gewonnenen Bilds wurden Institutionalisierungsprozesse 
nachhaltiger Politik in acht Ländern, die sich durch eine fortgeschrittene Nach-
haltigkeitspolitik auszeichnen, vertieft untersucht: Belgien, Finnland, Frankreich, 
Niederlande, Polen, Schweden, Vereinigtes Königreich und Kanada. Die ver-
gleichende Betrachtung macht erhebliche Unterschiede in der inhaltlichen Aus-
richtung sowie in der institutionellen Bearbeitung des Themas Nachhaltigkeit 
deutlich. 

Die meisten der untersuchten Länder haben eine strategiebasierte Nachhaltig-
keitspolitik eingeführt: Kanada (1995), das Vereinigte Königreich (1999), Belgien 
(2000), Schweden (2002), Frankreich (2003) und Finnland (2006). Dagegen ver-
fügen die Niederlande und Polen über keine bzw. keine gültige Nachhaltigkeits-
strategie. In allen Ländern, die eine Nachhaltigkeitsstrategie erlassen haben, 
werden Indikatoren zur Fortschrittskontrolle verwendet. 

Die Nachhaltigkeitspolitik der betrachteten Länder ist durch unterschiedliche 
inhaltliche Schwerpunktsetzungen gekennzeichnet. So ist in einigen Staaten eine 
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Abkehr vom Drei-Säulen-Konzept, das soziale, ökonomische und ökologische 
Belange gleichrangig integriert, festzustellen: Die Nachhaltigkeitspolitik der Nie-
derlande fokussiert auf den Umweltschutz, Schweden widmet sich vorrangig 
dem Klimawandel, und Polen priorisiert seine wirtschaftliche Entwicklung. 

Ebenfalls bestehen hinsichtlich der rechtlichen Verankerung und Fortentwicklung 
von Nachhaltigkeitspolitik Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern. In 
Belgien, Frankreich, Polen und Schweden haben die Prinzipien nachhaltiger 
Entwicklung Verfassungsrang. Die Verfassung der Niederlande erhebt Aspekte 
von Nachhaltigkeit, den Umweltschutz und die Bewohnbarkeit des Landes zu 
Staatszielen. Die Verfassungen Finnlands und Kanadas weisen dagegen keinen 
Nachhaltigkeitsbezug auf. Auch der sich aus verschiedenen Quellen speisende 
verfassungsrechtliche Rahmen des Vereinigten Königreichs enthält keine Prinzi-
pien nachhaltiger Entwicklung. 

In einigen Ländern gestaltete sich die Überführung des anspruchsvollen Drei-
Säulen-Konzepts von Nachhaltigkeit in konkrete Politik als Herausforderung. 
Problemanalysen etwa aus Frankreich, den Niederlanden oder Finnland be-
schreiben das Konzept als zu vage, um es in ein politisches Programm und kon-
krete Handlungsempfehlungen zu übersetzen. Viele Akteure in Politik und Ver-
waltung sähen den Nutzen der Nachhaltigkeitsstrategie nicht. Auch finde eine 
Auseinandersetzung mit den Zielkonflikten, die sich bei der Integration der so-
zialen, ökonomischen und ökologischen Dimension von Nachhaltigkeit ergeben, 
nur unzureichend statt. Insgesamt seien nachhaltigkeitspolitische Maßnahmen zu 
oberflächlich und auf nur eine Dimension von Nachhaltigkeit fokussiert. 

Auf Befunde wie diese reagierten die Staaten mit verschiedenen Maßnahmen. 
Erstens wird die Notwendigkeit gesehen, Teilstrategien zu einer integrierten na-
tionalen Strategie zusammenzuführen. Beispielsweise wurde in Kanada das er-
folglose System sektoraler Strategien durch eine integrierte Bundesnachhaltig-
keitsstrategie ersetzt. Vergleichbar ist in Belgien im dritten Föderalen Plan für 
Nachhaltige Entwicklung vorgesehen, die Strategien des Bundes und der födera-
len Einheiten in einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zusammenzuführen. 

Zweitens soll Nachhaltigkeit als Querschnittsthema stärker in das Regierungs-
handeln integriert werden. So ist im Vereinigten Königreich beabsichtigt, nach-
haltige Entwicklung in der gesamten Arbeit der Regierung zu verankern (»main-
streaming«). Geplant sind dazu eine stärkere Aufsicht und Führung der regie-
rungsinternen Entscheidungsprozesse durch den Umweltminister sowie die Kon-
trolle eingegangener Verpflichtungen durch eine ministerielle Steuerungsgruppe. 
In Schweden wurden das Ministerium für Nachhaltige Entwicklung aufgelöst 
und die Zuständigkeiten für die nationale, regionale, europäische und weltweite 
Nachhaltigkeitspolitik auf fünf Ministerien sowie das Büro des Premierministers 
verteilt. 
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Drittens wird versucht, die Effektivität der Nachhaltigkeitspolitik durch eine 
Reduzierung der Komplexität der Strategien zu steigern. So soll in Finnland eine 
möglichst knapp gehaltene Strategie, die nicht mehr alle Ziele und Maßnahmen 
integriert, der Nachhaltigkeitspolitik mehr Klarheit und eine höhere Wirkung 
verleihen. Außerdem wird in den Niederlanden und Schweden Nachhaltigkeits-
politik wieder zunehmend auf ökologische Aspekte fokussiert. 

Viertens gibt es Bemühungen, die Wirkung der Nachhaltigkeitsstrategie durch 
eine stärkere Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure zu steigern. In Frankreich 
wurde durch die Einführung umfangreicher partizipativer Elemente, die Auswei-
tung von Agenda-21-Projekten sowie die Institutionalisierung eines zivilgesell-
schaftlich getragenen Gremiums, des nationalen Komitees für nachhaltige Ent-
wicklung und Umweltfragen, die Nachhaltigkeitsstrategie stärker in der Gesell-
schaft und auf lokaler Ebene verankert. In den Niederlanden ist aufgrund der 
geringen Erfolge der bisherigen Programme und haushaltspolitischer Restriktio-
nen ein Rückzug des Staates aus der Nachhaltigkeitspolitik zu erkennen. Die 
Verantwortung sowie die anfallenden Kosten sollen, unterstützt durch Anreiz-
programme, vermehrt von gesellschaftlichen Gruppen getragen werden. 

ROLLE DER PARLAMENTE 

Die Beteiligung der Parlamente an der Nachhaltigkeitspolitik der untersuchten 
Länder ist insgesamt wenig ausgeprägt. Zwar waren die Parlamente Belgiens, 
Frankreichs, Finnlands, Kanadas, Polens, Schwedens und Nordirlands zum Teil 
in den Strategieprozess eingebunden, und die Erarbeitung einer Nachhaltigkeits-
strategie geht in Polen und Kanada auf einen Auftrag des Parlaments zurück. 
Aber überwiegend sind die Legislativen nachlaufend und passiv beteiligt. In der 
Regel beraten die Parlamente von der Regierung formulierte Entwürfe und Be-
richte. Eine aktive Beteiligung, etwa durch die Erarbeitung von Inhalten oder die 
Beauftragung der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, erfolgt zumeist 
nur in geringem Umfang und einmalig. 

Ebenfalls beeinflusst keines der betrachteten Parlamente die Zusammensetzung 
der zentralen Nachhaltigkeitsgremien. Die Mitglieder der Nachhaltigkeitsräte 
werden in allen Ländern von der Regierung ernannt. Allerdings entsenden das 
finnische und das französische Parlament Mitglieder in wichtige Nachhaltigkeits-
gremien, und das belgische Parlament kann das Tätigwerden des Bundesrates für 
Nachhaltige Entwicklung, eines Beratungsgremiums des Parlaments und der Re-
gierung, beauftragen. Insofern sind mit Ausnahme des finnischen und französi-
schen Parlaments die Legislativen in der Regel nicht systematisch und regelmäßig 
an der Arbeit der nationalen Nachhaltigkeitsgremien beteiligt. 

Der Schwerpunkt parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik liegt auf der Regie-
rungskontrolle. Dazu erhalten die Parlamente Belgiens, Finnlands, Frankreichs, 
Kanadas und des Vereinigten Königreichs regelmäßig Berichte der Regierung 
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über Fortschritte bei der Nachhaltigkeitspolitik. Auch in der niederländischen 
Nachhaltigkeitsstrategie sind solche Berichte vorgesehen. Darüber hinausgehende 
Möglichkeiten zur Begleitung der exekutiven Nachhaltigkeitspolitik ergeben sich 
fallweise aus der Beteiligung von Parlamentariern an den Gremien der Nachhal-
tigkeitspolitik oder aus den Kompetenzen der mit Nachhaltigkeit befassten Aus-
schüsse bzw. dem Parlament zugeordneten Institutionen, wie der kanadische 
Kommissar für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung. Mit Ausnahme Polens 
haben alle Legislativen Gremien zur Begleitung der Regierungsarbeit in der Um-
welt- und Nachhaltigkeitspolitik geschaffen. Allerdings befassen sich nicht alle 
dieser Gremien regelmäßig und intensiv mit Nachhaltigkeit. Eine effektive Be-
gleitung und Kontrolle der Regierungsarbeit ist beim finnischen »Tulevaisuusva-
liokunta/Committee for the Future«, dem britischen Umweltprüfungsausschuss 
sowie dem ständigen Ausschuss für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung des 
kanadischen Parlaments festzustellen. Diese gewährleisten eine informierte kriti-
sche Begleitung der Regierungsarbeit, beispielsweise durch die Erstellung eigener 
Sach- und Prüfberichte oder die Institutionalisierung einer dem Parlament ver-
pflichteten unabhängigen Instanz zur Kontrolle der Exekutive. Das französische 
Parlament verfügt durch die Mitgliedschaft im nationalen Komitee für nachhal-
tige Entwicklung und Umweltfragen über einen direkten Zugang zu relevanten 
Informationen und kann mittels spezialisierter Kontrollgremien und Verfahrens-
vorschriften der Nationalversammlung Einfluss auf nachhaltigkeitsspezifische 
Regelungsvorhaben der Regierung nehmen. 

INTERPARLAMENTARISCHE VEREINIGUNGEN 

Weltweit bestehen rund 70 interparlamentarische Vereinigungen, die sich vor 
allem durch ihre geografische Reichweite und thematische Ausrichtung unter-
scheiden. Die Mehrzahl der interparlamentarischen Vereinigungen setzt sich ak-
tiv mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit auseinander. Dabei nutzen sie 
vielfältige Arbeitsformen und institutionelle Strukturen, um Wissen und Kompe-
tenzen auf diesem Gebiet zu entwickeln, verfügbar zu halten und in die nationa-
len Politikprozesse einbringen. 

Allerdings ist festzustellen, dass die Möglichkeiten der interparlamentarischen 
Vernetzung nicht optimal genutzt werden. So schließt an die Erarbeitung ge-
meinsamer Positionen nicht immer eine strategische Kommunikation an nationa-
le Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit an. Auch werden die zahlreichen 
Möglichkeiten, Arbeitsergebnisse verfügbar zu machen und in den nationalen 
Politikprozess einzubringen, oftmals nicht ausgeschöpft. Insbesondere die Poten-
ziale neuer Medien werden noch zu wenig genutzt, um die Arbeit der Parlamen-
tarier auch abseits gemeinsamer Konferenzen zusammenzuführen und transpa-
rent nach außen zu kommunizieren. Hinzu kommt, dass Berichte aus den inter-
parlamentarischen Vereinigungen in den nationalen Parlamenten häufig ohne 
Aussprache zur Kenntnis genommen und selten durch Plenardebatten prominent 
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gewürdigt werden. Dadurch wird das Potenzial interparlamentarischer Vernet-
zung, parlamentarische Debatten zu beleben, öffentliche Aufmerksamkeit zu ge-
winnen und einen gesellschaftlichen Diskurs zu Nachhaltigkeitsthemen in Gang 
zu setzen, noch zu wenig ausgeschöpft. 

PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IM EU-MEHREBENENSYSTEM 

Nachhaltige Entwicklung wurde 1999 durch den Amsterdamer Vertrag zum 
Kernelement der Aufgaben der Europäischen Union erklärt und durch den Ver-
trag von Lissabon 2009 als Querschnittsaufgabe verankert. Die Mitwirkung des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Legislativen bei der Gestaltung der 
EU-Politik und damit auch der Nachhaltigkeitspolitik ist durch die Einheitliche 
Europäische Akte (1987) sowie durch die Verträge von Maastricht (1993), Ams-
terdam (1999), Nizza (2003) und Lissabon (2009) schrittweise erweitert worden. 

Inzwischen ist das Europäische Parlament im Politikprozess dem Rat weitgehend 
gleichgestellt, und kein Gesetz darf ohne die Zustimmung des Europäischen Par-
laments verabschiedet werden. Allerdings gilt dies nur für die im sogenannten 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedeten Regelungen. Viele der nach-
haltigkeitspolitisch relevanten Bereiche werden aber von längerfristigen Strategien, 
wie die Europäische Energiestrategie, bestimmt. Diese werden von der Europä-
ischen Kommission vorgeschlagen, zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt und 
vom Rat verabschiedet. Das Europäische Parlament hat in diesen Prozessen le-
diglich Anhörungsrechte. 

Die Verankerung von Rechten der nationalen Parlamente in den Europäischen 
Verträgen entwickelte sich, beginnend mit dem Maastrichter Vertrag von 1993, 
zwar langsamer als beim Europäischen Parlament. Heute aber verfügen die Le-
gislativen der Mitgliedstaaten im sogenannten europäischen »Mehrebenenpar-
lamentarismus« über umfangreiche Informationsrechte und Kontrollbefugnisse. 
So sind die europäischen Organe verpflichtet, alle Konsultationsdokumente, 
Rechtsetzungsprogramme und Gesetzentwürfe der Europäischen Kommission zur 
Information direkt an die Nationalparlamente weiterzuleiten. Im Rahmen des 
sogenannten »Frühwarnmechanismus« haben die nationalen Parlamente sowohl 
das Recht, Initiativen der Kommission zu rügen, wenn diese aus ihrer Sicht ge-
gen das Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen, als auch 
nachträglich Subsidiaritätsklage beim Europäischen Gerichtshof einzureichen. 
Außerdem leitet die Europäische Kommission seit 2006 auf Grundlage des in-
formellen »politischen Dialogs« sämtliche Konsultationsdokumente und Legisla-
tiventwürfe den nationalen Parlamenten direkt zu, verbunden mit der Einladung, 
hierzu Stellung zu nehmen. Dieser Austausch ergänzt den Frühwarnmechanis-
mus und die Subsidiaritätskontrolle, da hier politische Inhalte zur Diskussion 
stehen, strategische Dokumente wie Grün- oder Weißbücher einbezogen sind 
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und die Möglichkeit der Beteiligung an den Konsultationsverfahren der Europä-
ischen Kommission eröffnet ist. 

Darüber hinaus haben die nationalen Parlamente untereinander sowie zum Eu-
ropäischen Parlament partnerschaftliche Verhältnisse etabliert. Zu nennen sind 
hier vor allem die Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europa-
angelegenheiten der Parlamente der EU sowie die in vielfältigen Formen prakti-
zierte interparlamentarische Vernetzung des Europäischen Parlaments und der 
nationalen Legislativen. 

Mit den genannten Strukturen und Verfahren ergeben sich für Nationalparla-
mente zahlreiche Ansätze zur Mitgestaltung von nachhaltiger Entwicklung im 
europäischen Mehrebenensystem. Zugleich ließen sich Nachhaltigkeitsfragen auch 
nutzen, um durch öffentlichkeitsbezogene Debatten im Plenum und in den Aus-
schüssen die Öffentlichkeits- und Repräsentationsfunktion des Parlaments zu 
stärken. Ob und wie dies wahrgenommen wird, hängt einmal von den bereitge-
stellten Kapazitäten ab. Die Nutzung von Informations-, Kontroll- und Mitwir-
kungsrechten in der Nachhaltigkeitspolitik bestimmt sich aber vor allem durch 
das Bewusstsein, welches die Parlamente von ihrer Rolle als Nachhaltigkeitsak-
teur entwickeln. 

BESONDERE VERFAHREN DER EU-NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

In der Europäischen Union erfolgt seit 2005 regelmäßig eine Prüfung der Folgen 
von Politikmaßnahmen. Diese Prüfung soll unter anderem zu deren Kohärenz 
und Konsistenz mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit führen. Dazu werden öko-
logische, ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen von Legislativvor-
schlägen und anderen Initiativen der Europäischen Kommission durch ein inte-
griertes Prüfverfahren analysiert. An dem Verfahren sind die Europäische Kom-
mission, der Rat sowie das Europäische Parlament beteiligt. Das Europäische 
Parlament sowie der Rat können die Gesetzesfolgenabschätzungen der Europä-
ischen Kommission kritisch prüfen. Auch haben sie die Möglichkeit, eigene Ge-
setzesfolgenabschätzungen durchzuführen. Hierzu kann das Europäische Parla-
ment interne Expertise und externen wissenschaftlichen Sachverstand heranzie-
hen. Die Folgenabschätzungen haben allerdings in der Entscheidungsfindung des 
Rates und des Parlaments bisher kaum eine Rolle gespielt. 

Obwohl sich seit der Einführung des Verfahrens die Rahmenbedingungen für die 
Gesetzesfolgenabschätzung wesentlich verbessert haben, wird eine konsequentere 
Anwendung derzeit unter anderem durch knappe zeitliche und finanzielle Res-
sourcen behindert. Selbst in Fällen erheblicher Änderungswünsche bei Regelungs-
vorschlägen im Zuge des parlamentarischen Prozesses kann das Europäische Par-
lament dem Erfordernis einer erneuten Folgenabschätzung derzeit nicht optimal 
nachkommen. 
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Planungen zur Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen und eigene Re-
formvorschläge zeigen, dass das Europäische Parlament beabsichtigt, mittels des 
Verfahrens der Gesetzesfolgenabschätzung seinen Einfluss bei der Gesetzgebung 
weiter zu stärken. Dagegen wird die Option, einen Nachhaltigkeitsausschuss 
oder ein vergleichbares Gremium zu etablieren, bislang nicht verfolgt. Damit 
gibt es keine spezifische parlamentarische Instanz, welche die Nachhaltigkeits-
strategie der Europäischen Kommission begleitet sowie dezidiert einen Beitrag 
zur vertikalen Koordination der Nachhaltigkeitspolitik des Europäischen Parla-
ments und der nationalen Parlamente leistet. 

PERSPEKTIVEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK IM 
DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Mit der Einrichtung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 
(PBNE) und dessen seitheriger Arbeit hat der Deutsche Bundestag einen wichti-
gen Schritt zu einer Parlamentarisierung der Nachhaltigkeitspolitik in Deutsch-
land getan. Der Beirat ist mit seiner Zielsetzung und Arbeitsweise eine bemer-
kenswerte institutionelle Innovation und nimmt in dieser Hinsicht im internatio-
nalen Vergleich eine Vorreiterrolle ein. 

Im Folgenden werden Optionen zur Diskussion gestellt, die zu einer weiter ver-
besserten Integration nachhaltiger Entwicklung als Leitprinzip in die politischen 
Prozesse des Deutschen Bundestages beitragen könnten. 

NACHHALTIGKEITSPRÜFUNG UND IHRE BEWERTUNG DURCH DAS PARLAMENT 

Deutschland ist mit seinem Verfahren der Nachhaltigkeitsprüfung in institutio-
neller Hinsicht beispielgebend: In keinem anderen Land und auch nicht auf EU-
Ebene ist das Parlament in vergleichbarer Weise in den Prüfungsprozess und die 
Qualitätssicherung einbezogen. Dennoch kann nicht überzeugen, dass die Nach-
haltigkeitsprüfungen dem Deutschen Bundestag nur in Form von sehr knappen 
Einschätzungen in einem Abschnitt des Vorblatts eines Gesetzes und ggf. auch in 
der Gesetzesbegründung vorgelegt werden. Methoden, Daten und ihre Quellen 
sowie Annahmen und Schlussfolgerungen, die den ministeriellen Prüfungen zu-
grunde liegen, werden bislang weder den Abgeordneten noch der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Eine verbesserte Substanz und Transparenz der Nachhaltigkeitsprüfung in mate-
rieller und formeller Hinsicht sowie gut zugängliche Materialien könnten dazu 
beitragen, dem Verfahren insgesamt ein größeres Gewicht zu verleihen und zu-
dem einen qualitätssichernden Effekt zu bewirken. Auch hätten Fraktionen und 
Ausschüsse so die Möglichkeit, die Einschätzungen der zuständigen Ministerien 
besser nachzuvollziehen und inhaltlich zu bewerten. Dadurch könnte auch die 
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parlamentsinterne wie die öffentliche Diskussion um Nachhaltigkeitsziele und 
langfristige Politikwirkungen bereichert werden. 

Aus einer verbesserten Nachhaltigkeitsprüfung ergäbe sich die Möglichkeit einer 
weiter optimierten Evaluation der Praxis der Nachhaltigkeitsprüfung durch das 
Parlament. Beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen könnte der PBNE 
die Abläufe sowie die Wissensbasis der Nachhaltigkeitsprüfung substanzieller 
bewerten. Zudem könnte man dem Beispiel des Vereinigten Königreichs und der 
Europäischen Union folgen, die das System der Folgenabschätzungen durch die 
jeweiligen Rechnungshöfe prüfen lassen. Mittelfristig böte es sich an, das Ver-
hältnis von Gesetzesfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung inhaltlich 
und verfahrensbezogen genauer zu bestimmen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine aktivere Rolle des Parlaments bei der Nach-
haltigkeitsprüfung wäre die Durchführung von eigenen Nachhaltigkeitsprüfun-
gen bei den Initiativen der Fraktionen im Bundestag bzw. der Länder im Bundes-
rat hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Ziele der Nachhaltigkeitspolitik. In 
einzelnen Fällen könnte auch entschieden werden, Politikfolgen und Auswirkun-
gen auf Nachhaltigkeitsziele abschätzen zu lassen, wenn eine Regierungsvorlage 
nach Meinung des PBNE nicht hinreichend ist oder erhebliche Veränderungen 
an Vorlagen vorgenommen werden sollen. Auch die fallweise Durchführung eines 
Konsultationsverfahrens bei der Nachhaltigkeitsprüfung durch den PBNE oder 
einen Fachausschuss wäre ein innovativer Schritt. Entsprechende Kapazitäten 
ließen sich zunächst flexibel bereitstellen. Darüber hinaus könnte man die Praxis 
des Europäischen Parlaments, Rahmenverträge mit Forschungseinrichtungen zur 
Bereitstellung von Ad-hoc-Expertisen zu schließen, erproben und gegebenenfalls 
übernehmen. 

WEITERE INSTITUTIONELLE INTEGRATION DES PBNE 

Bislang sind der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung als Gre-
mium und die Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung durch den PBNE als Ver-
fahren nicht in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages niedergelegt. 
Eine Verankerung des PBNE und seiner Funktionen bei der Bewertung der 
Nachhaltigkeitsprüfung, bei der parlamentarischen Beratung und Kontrolle der 
(deutschen und europäischen) Nachhaltigkeitsstrategie sowie seiner gutachtli-
chen Mitbefassung bei anderen parlamentarischen Vorgängen in der Geschäfts-
ordnung des Deutschen Bundestages würden den PBNE stärken. Damit wäre 
auch eine verbindlichere Grundlage für die Befassung der federführenden Aus-
schüsse mit den Stellungnahmen des PBNE geschaffen. Bei einer Ausweitung der 
Kompetenzen des PBNE wäre zu klären, inwieweit seine Arbeitskapazitäten und 
Ressourcen dafür ausreichen. 
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(VERFASSUNGS)RECHTLICHE VERANKERUNG VON NACHHALTIGKEIT? 

Artikel 20a des Grundgesetzes (GG) spricht dem Staat die Aufgabe zu, in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 
und die Tiere zu schützen. Vielfach werden hierin wichtige Aspekte des Leitbilds 
Nachhaltigkeit gesehen. Artikel 20a GG wird aber überwiegend als für die Sicher-
stellung der umfassenden Belange der Nachhaltigkeit eher ungeeignet eingestuft. 
Zudem wird strittig diskutiert, ob, und wenn ja, welche Pflichten hieraus für die 
Gesetzgebung resultieren. Angesichts offenkundiger Unbestimmtheit der Konse-
quenzen ist in der wissenschaftlichen Literatur dafür plädiert worden, in einem 
neuen Artikel 20b die Pflicht des Staates festzuschreiben, bei allen Maßnahmen 
die Erfordernisse des Prinzips der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Entspre-
chend müssten geeignete Verfahren und Gremien etabliert werden, um die Ver-
zahnung der drei Säulen der Nachhaltigkeit in Politik und Verwaltung zu sichern 
und umzusetzen. Zwar ist offen, ob hierdurch die Nachhaltigkeitspolitik aufge-
wertet würde. Gleichwohl stünde es dem Parlament als Gesetzgeber offen, die 
Eignung einer entsprechenden Verfassungsänderung zu prüfen. 

Um die Nachhaltigkeitsprüfung als Verfahren zu stärken, käme auch die Option 
ihrer einfachgesetzlichen Konstituierung in Betracht. Diese würde vergleichbar 
der gesetzlichen Fundierung der Arbeit des Normenkontrollrats einer Unterstrei-
chung des Ziels Nachhaltigkeit und seines verpflichtenden Charakters dienen 
und die ausführenden Akteure stärken. 

PRÜFUNG DES HAUSHALTS UNTER NACHHALTIGKEITSGESICHTSPUNKTEN 

Das Haushaltsrecht gilt als das »Königsrecht« des Parlaments. Für die Beratun-
gen und die Beschlussfassung zum Haushalt ist aber das Instrument der Nachhal-
tigkeitsprüfung noch nicht eingesetzt worden. Die sich über die Haushaltsbewilli-
gung ergebenden Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten könnten dazu genutzt 
werden, den Kriterien der Nachhaltigkeit verstärkt Geltung zu verschaffen. 

Bei ausgewählten Vorhaben könnte die Bundesregierung zur Beurteilung des 
jeweiligen Vorhabens oder Haushaltstitels im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung aufgefordert werden. Auch ließen sich ergänzende Prüfungen nach 
bestimmten Indikatoren durch den Haushaltsausschuss durchführen bzw. in 
Auftrag geben. Eine weiter gehende Möglichkeit wäre eine Nachhaltigkeitsana-
lyse der Finanzpolitik in Form von »Generationenbilanzen«. 

ÖFFENTLICHKEITS- UND BETEILIGUNGSORIENTIERTE VERFAHREN 

Mit den »öffentlichen Anhörungssitzungen« nach § 70 der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages gibt es eine etablierte Form der Beteiligung gesell-
schaftlicher Akteure bei aktuellen und umstrittenen Themen oder Gesetzesvor-
haben. Ebenso wie »Erweiterte öffentliche Ausschussberatungen« nach § 69a der 
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Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages böten sie durch Einbeziehung von 
Vertretern gesellschaftlicher Initiativen sowie wissenschaftlicher Experten die 
Möglichkeit zu einem intensiveren Austausch und verstärkter Kooperation mit 
gesellschaftlichen Akteuren bei Nachhaltigkeits- und Zukunftsfragen. Durch die 
Etablierung eines kontinuierlichen Dialogs mit nichtstaatlichen Akteuren der 
Nachhaltigkeitspolitik in der Mitte des Parlaments könnte der Deutsche Bundes-
tag auch das bürgerschaftliche Engagement für eine nachhaltige Entwicklung 
innerhalb der Gesellschaft befördern. Die Nutzung beider Sitzungstypen würde 
auch dem Ziel einer Unterstützung des öffentlichen Diskurses zu Nachhaltigkeit 
dienen. Zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Deutschen Bundestages im Nach-
haltigkeitsdiskurs böte es sich zudem an, in einem bestimmten Turnus eine Ple-
nardebatte zum Stand der deutschen Nachhaltigkeitspolitik durchzuführen. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Nachhaltigkeit wird in der allgemeinen Öffentlichkeit und in politischen Diskur-
sen selten seiner Komplexität entsprechend thematisiert. Die Medien betrachten 
das Thema skeptisch, da es sich aus ihrer Sicht als zu sperrig und schwer vermit-
telbar erweist. Nachhaltigkeitsrelevante Themen, wie die Förderung von Innova-
tionen oder der Klimaschutz, werden meist ohne Bezugnahme auf das Leitbild 
Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit kommuniziert. Wollte man dieses stärker in 
die Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments und der Fraktionen integrieren, wäre die 
Entwicklung einer schlüssigen Kommunikationsstrategie hilfreich. Aber auch 
ohne ein ausgearbeitetes Konzept wäre schon viel gewonnen, zunächst pragma-
tisch aus Anlass von Parlamentsführungen, Jugendparlamenten, Tagen der offe-
nen Tür oder auch in speziellen öffentlichen Veranstaltungen auf die komplexen 
Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung und die Rolle des Parlaments bei 
ihrer Bewältigung aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

 

 





EINLEITUNG I. 

Im Juni 2012 fand in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen (Uni-
ted Nations, UN) über nachhaltige Entwicklung statt (UNCSD, Rio+20). 20 Jah-
re nach der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) von 1992 
unterzeichneten Repräsentanten von 192 Staaten das im Konsens angenommene 
Schlussdokument »Die Zukunft, die wir wollen«. Auch wenn bei vielen Beob-
achtern und Teilnehmern Enttäuschung über das, was auf diesem »Erdgipfel« 
erreicht wurde, überwog, bleibt doch festzustellen, dass sich alle Unterzeichner 
ausdrücklich den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung verpflichteten, wie sie 
in den 27 Prinzipien der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992 
umrissen sind. Ein Rückfall hinter das damals schon Erreichte, ein durchaus 
mögliches »Rio minus 20«, trat nicht ein (Beisheim et al. 2012, S. 2). 

Seit 1992 haben viele Staaten versucht, dem Leitbild Nachhaltigkeit gerecht zu 
werden und es politisch umzusetzen. Dies ist bis heute eine unbewältigte Aufgabe, 
zumal sich mit nachhaltiger Entwicklung nicht nur die Herausforderung durch 
globale und komplexe Problemfelder, wie Klimawandel, Armut, demografischer 
Wandel oder schwindende natürliche Ressourcen, sondern auch die Notwendig-
keit einer Anpassung der Strukturen von Politik und Verwaltung verbinden. Für 
Herausforderungen wie diese waren die historisch gewachsenen, national und 
arbeitsteilig geprägten Institutionen und Verfahren in Politik und Verwaltung nur 
bedingt vorbereitet (Steurer 2009; Steurer/Berger 2010). 

Dennoch ist vieles auf den Weg gebracht worden, um die Wissensbasis für nach-
haltige Politik zu verbessern, die Kooperation politischer Sektoren und Ebenen 
effektiver zu gestalten sowie umfassende Konsultations- und Kommunikations-
prozesse mit Bürgern und Stakeholdern zu einem festen Bestandteil der politi-
schen Entscheidungsprozesse zu machen. Dazu gehören die Entwicklung von 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategien ebenso wie institutionelle Reformen. Dabei 
ist die große Mehrzahl geschaffener Einrichtungen und Verfahren in der Exeku-
tive verortet oder an diese angebunden. 

Welche Rolle aber spielen Parlamente in der Nachhaltigkeitspolitik? Rio+20 und 
die zu erwartenden Folgeprozesse geben Anlass, über den bisherigen und zukünf-
tigen Beitrag der Legislative zur politischen Ausgestaltung und Umsetzung des 
Leitbilds Nachhaltigkeit nachzudenken. Der vorliegende TAB-Bericht im Auftrag 
des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des 
Deutschen Bundestages beantwortet diese Frage und gibt einen kursorischen 
Überblick der parlamentarischen Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland (Kap. II) 
sowie in ausgewählten anderen Ländern und der Europäischen Union (Kap. III 
u. IV). 
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NACHHALTIGKEIT ALS POLITISCHE HERAUSFORDERUNG 1. 

In demokratischen Regierungssystemen sind Themen und Zeithorizonte der Poli-
tik stark durch die Dauer einer Legislaturperiode geprägt. Diese »strukturelle 
Gegenwartsbezogenheit« (Krings 2009, S. 243) wird verstärkt durch die Parteien-
konkurrenz und den Wettbewerb um Wählerstimmen und führt dazu, dass poli-
tische Entscheidungen häufig nicht langfristig zu erwartende Wirkungen, son-
dern die kurzfristig vorzeigbaren Erfolge im Blick haben (Krings 2009, S. 237). 
Die eigentlich »zielorientierte Rationalität« politischer Entscheidungen wird über-
lagert von »zeitorientierte(r) Reaktivität« (Luhmann 2000, S. 142). Das bedeutet 
oftmals eine Verschiebung von Lasten auf kommende Generationen. Der Zwang 
zur Befassung mit dem jeweils nächsten dringlichen Problem auf einer umfang-
reichen und sich rasch wandelnden Agenda resultiert zudem in einer ausgepräg-
ten arbeitsteiligen Spezialisierung. Ministerien und Ausschüsse repräsentieren 
eine über lange Zeit gewachsene Versäulung des politischen Systems, in dem 
fachpolitische Fokussierung und zumeist unkoordinierte Aktivitäten voneinander 
weitgehend abgeschotteter Sektoren in Politik und Verwaltung Hand in Hand 
gehen (Steurer 2009, S. 10 ff.). Das Handeln von Regierungen wie Parlamenten 
ist deshalb von »einer starken Segmentierung und Kurzfristigkeit« geprägt (Stig-
son et al. 2009, S. 76). 

Gleichzeitig aber werfen komplexe und langfristige gesellschaftliche Wandlungs-
prozesse – wie der rasche wissenschaftlich-technische Fortschritt, der demografi-
sche Wandel oder die Globalisierung von Wirtschaft und Politik – Fragen auf, die 
quer zu den etablierten Hierarchien, arbeitsteiligen Strukturen und kurzfristigen 
Zeithorizonten von Politik und Verwaltung liegen, und deshalb eine ressortüber-
greifende integrierte, langfristige Bearbeitung erfordern (TAB 2003, S. 9). Eine 
besondere Herausforderung stellt das komplexe Leitbild Nachhaltigkeit dar. 

Wurde Nachhaltigkeit zunächst vorwiegend umweltpolitisch als schonende Nut-
zung natürlicher Ressourcen definiert, wird sie heute als politische Gestaltungs-
aufgabe verstanden, durch die Ziele ökologischer, sozialer und ökonomischer 
Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden sollen. Neben diesen drei miteinan-
der verknüpften Dimensionen gehören zu einem umfassenden Konzept von 
Nachhaltigkeit zwei weitere Aspekte: Langfristigkeit und Gerechtigkeit. Das 
Leitbild Nachhaltigkeit erfordert, bei politischen Entscheidungen die Rechte und 
Interessen zukünftiger Generationen zu berücksichtigen (intergenerationelle Ge-
rechtigkeit), sodass häufig ein Zeithorizont mehrerer Jahrzehnte in Rechnung zu 
stellen ist. Zudem ist ein fairer Ausgleich von Interessen zwischen Gesellschaften, 
insbesondere zwischen entwickelten und weniger entwickelten Gesellschaften, 
anzustreben. 
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Zur Umsetzung dieses komplexen Leitbilds haben Politik und Verwaltung mit 
zahlreichen Maßnahmen reagiert. Diese betreffen insbesondere die Erfordernisse 
einer langfristigen Perspektive, der Koordination sektoraler Politiken und der 
verschiedenen Ebenen des politischen Systems sowie des Einbezugs gesellschaft-
licher Gruppen mittels konsultativer und partizipativer Verfahren.1 Grob skiz-
ziert stellen sich diese Prozesse folgendermaßen dar (Pisano et al. 2011, S. 2 ff.; 
TAB 2003, S. 37 ff.): 

> Nachhaltigkeitspolitik erfordert komplexe und weit in die Zukunft reichende 
Entwicklungstrends (Ressourcenverbrauch, Klimawandel, Welternährung, 
Biodiversität, demografischer Wandel) und die langfristigen Folgen politischer 
Maßnahmen in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern abzuschätzen sowie 
innovative technische und soziale Lösungen anzustoßen. Die deshalb notwen-
dige langfristige Orientierung politischer Planungs- und Entscheidungsprozesse, 
die auch die Berücksichtigung der Rechte und Interessen künftiger Generatio-
nen beinhaltet, hat in vielfacher Form ihren Niederschlag gefunden. Nationale 
Nachhaltigkeitsstrategien und Umweltpläne definieren langfristige Ziele und 
Planungshorizonte, und zu ihrer Konzeption und Umsetzung sind zahlreiche 
Institutionen und Gremien geschaffen worden (Pisano et al. 2011, S. 17). 
Die an Kriterien der Nachhaltigkeit orientierte Bearbeitung komplexer, in die 
Zukunft reichender und sektorenübergreifender Problemlagen erfordert in be-
sonderem Maße die systematische Einbeziehung von relevantem Wissen. Dabei 
ist wissenschaftliches Wissen ebenso erforderlich wie kompetentes Praxiswis-
sen.2 Dessen Mobilisierung zur Entwicklung langfristiger Strategien und In-
strumente erfolgt häufig durch der Regierung zugeordnete, mit gesellschaftli-
chen Gruppen besetzte Räte oder Kommissionen für nachhaltige Entwicklung. 
Außerdem wird die Fachkompetenz bestehender wissenschaftlicher Einrichtun-
gen systematisch in die Tätigkeiten von Ministerien und Behörden eingebunden 
(TAB 2003, S. 60). Verfahren der Ex-ante-Prüfung politischer Vorhaben auf ih-
re möglichen Folgen, darunter auch die Nachhaltigkeitsprüfung, sollen den Ho-
rizont bei politischen Entscheidungen erweitern (Krings 2009, S. 243). 

> Aufgrund ihrer Mehrdimensionalität stellt sich Nachhaltigkeit für die Politik 
als Querschnittsaufgabe dar: In sachlicher Hinsicht sollen die drei Säulen der 
Nachhaltigkeit und in zeitlicher Hinsicht die Interessen jetzt lebender und der 
folgenden Generationen ausgewogen berücksichtigt werden. Bezüglich des  

                                            
1 Diese »Governanceprinizpien« nachhaltiger Entwicklung haben ihren Ursprung in der 

Agenda 21, sind aber danach in zahlreichen weiteren supranationalen Dokumenten als 
Leitprinzipien verankert worden, so beispielsweise in der EU-Nachhaltigkeitsstrategie 
(Steurer 2009). 

2 Durch Kombination beider Wissenstypen kann im besten Fall transdisziplinäres Prob-
lemlösungswissen mit einem »rich set of visions, signals and expectations about possible 
futures« generiert werden (Meuleman/in't Veld 2009, S. 10). Das generierte Problem-
lösungswissen bleibt aber notwendigerweise unvollständig, unsicher und umstritten 
(Baker 2009, S. 4 f.). 
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Politikprozesses sollen die verschiedenen Ressorts abgestimmt agieren, die poli-
tischen Ebenen verknüpft sowie die betroffenen gesellschaftlichen Gruppen 
gleichberechtigt integriert werden (Steurer/Berger 2010, S. 64 ff.). Bei der Poli-
tikgestaltung sind deshalb Koordinierungsansätze erforderlich, durch die »In-
sellösungen« und nicht aufeinander bezogene Maßnahmen vermieden werden 
(Stigson et al. 2009, S. 66).  
Diesem Ziel dienen beispielsweise pluralistisch besetzte, der Regierung zuge-
ordnete (Nachhaltigkeits-)Räte, insofern sie dem Querschnittscharakter einer 
Politik der Nachhaltigkeit durch die Repräsentation verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen Rechnung tragen (Pisano et al. 2011, S. 15; Steurer/ 
Berger 2010, S. 66 f.). Innerhalb von Regierung und Verwaltung wurden In-
stitutionen oder Verfahren etabliert, die sektor- und ressortübergreifend die 
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens im politischen Prozess gewähr-
leisten sollen (horizontale Steuerung). Zudem soll bewirkt werden, dass eine 
kohärente Gesamtpolitik entsteht (Pisano et al. 2011, S. 18 ff.; Steurer/Berger 
2010, S. 64 ff.). Dazu tragen auch Verfahren wie Gesetzesfolgenabschätzung, 
Nachhaltigkeitsprüfung oder Strategische Umweltprüfung bei, insofern sie 
sektorenübergreifende Folgen politischer Vorhaben analysieren. Schließlich 
wurden Anstrengungen unternommen, die verschiedenen Ebenen des politi-
schen Systems (national/subnational) miteinander zu verzahnen (vertikale 
Steuerung).3 

> Bereits in der Agenda 21 findet sich das Postulat, dass die Verwirklichung der 
Ziele nachhaltiger Entwicklung eine breit ansetzende gesellschaftliche Partizi-
pation benötigt. Nachhaltigkeitsziele können nur erreicht werden und die 
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien kann nur gelingen in Absprache mit 
den betroffenen gesellschaftlichen Akteuren und unter Nutzung der dort vor-
handenen Kompetenzen. Mittlerweile ist die Kommunikation mit Bürgern 
und Stakeholdern fester Bestandteil »guten Regierens«. Vielfältige Formen 
konsultativer und beteiligungsorientierter Politikprozesse und Planungsver-
fahren der Verwaltung stehen für die Kooperation politisch-administrativer 
Institutionen und Akteure mit der Zivilgesellschaft, im Zuge derer auch ge-
meinsam getragene Ziele definiert und fortentwickelt und die dazu erforder-
liche Wissensbasis verbessert werden sollen. In institutioneller Hinsicht sind 
die in vielen Ländern etablierten »Nachhaltigkeitsräte« als Foren für die In-
tegration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in Nachhaltigkeitsprozesse 
bzw. die Vernetzung von Politik und Gesellschaft konzipiert (Baker 2009, 
S. 10). 

                                            
3 Beide Steuerungsdimensionen erfordern ein hohes Maß an Transparenz und Zurechen-

barkeit sowie die Einhaltung von Verpflichtungen und Absprachen aller interagierenden 
Ebenen (Baker 2009, S. 7; Pisano et al. 2011, S. 3 u. 18). 
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PARLAMENTE IN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 2. 

Insgesamt zeigt der vorstehende knappe Rückblick, dass Nachhaltigkeitspolitik 
strategisch und institutionell im Wesentlichen von der Exekutive getragen und 
fortentwickelt wird. Dort hat Nachhaltigkeitspolitik zu veränderten administra-
tiven Strukturen und neuen Gremien, Institutionen und Verfahren geführt 
(Nachhaltigkeitsräte, »Green Cabinet«, Beauftragte und Task-Forces für Nach-
haltigkeit in den Ministerien, Nachhaltigkeitsprüfung). Die Gestaltung von Nach-
haltigkeitspolitik hat insofern die Exekutive als »the core of governance for the 
promotion of sustainable development« gestärkt (Baker 2009, S. 11). Demge-
genüber scheint die Rolle der Parlamente – wie bereits in einem früheren TAB-
Bericht festgehalten – weitgehend in der Beobachtung und Begleitung von exeku-
tiver Nachhaltigkeitspolitik zu liegen (TAB 2003, S. 66). 

Ein Aktivitätsvorsprung der Exekutive in einem parlamentarischen Regierungs-
system ist nicht per se zu kritisieren und kann Folge einer sinnvollen und effekti-
ven Arbeitsteilung sein. Es sprechen aber gewichtige Gründe dafür, gerade auf 
diesem Feld ein Ungleichgewicht zu verhindern und dem Parlament als höchst-
rangigem Verfassungsorgan eine profilierte Rolle als eigenständigem Nachhaltig-
keitsakteur zuzuweisen. Parlamente erfüllen in demokratischen Systemen zentra-
le Funktionen. Sie sind zuständig für die Gesetzgebung sowie die Wahl und Kon-
trolle der Regierung, sie repräsentieren den Willen der Wahlbevölkerung, durch 
welche sie als einziges Verfassungsorgan direkt demokratisch legitimiert sind. 
Auch sind sie Foren der Debatte und Vermittlung von Zielen und Ideen sowie 
von Verhandlungen über Rechte und Interessen der Bürger. In vielen Ländern 
haben die Parlamente in den 1990er Jahren im Zuge institutioneller Lernprozes-
se ein Bewusstsein davon entwickelt, dass es deshalb zur Verwirklichung von 
Zielen einer nachhaltigen Entwicklung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch 
des wirksamen und sichtbaren Engagements des Parlaments bedarf – sowohl 
bezüglich der Verbreiterung des öffentlichen Nachhaltigkeitsdiskurses wie auch 
der Sicherstellung der Umsetzung von Nachhaltigkeitspolitik der Exekutive 
durch kritische Begleitung und Prüfung (TAB 2003, S. 66). 

In diesem Sinne hat auch der Deutsche Bundestag mit den Arbeiten der Enquete-
Kommission »Schutz des Menschen und der Umwelt« bereits früh einen allge-
mein anerkannten inhaltlichen Beitrag zur nationalen Nachhaltigkeitsdebatte ge-
leistet. Die Überlegungen der Enquete-Kommission zur Erweiterung des Nach-
haltigkeitskonzepts um ökonomische und soziale Dimension sowie zu seiner 
Operationalisierung haben wesentlich mit dazu beigetragen, das Thema Nach-
haltigkeit in der deutschen Politik zu verankern. Neben der Ausschussarbeit 
nutzt der Deutsche Bundestag mit dem Instrument der Enquete-Kommission 
häufig die Möglichkeit, komplexe Zukunftsfragen aufzugreifen sowie inhaltliche 
Beiträge zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik zu erarbeiten. 
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Schließlich haben sich die Gremien des Deutschen Bundestages intensiv mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob und wie das Parlament darüber hinaus kontinuier-
lich und mit eigenen Positionen und Perspektiven zu einer Weiterentwicklung der 
deutschen Nachhaltigkeitspolitik und zur Verbesserung des Stellenwerts des The-
mas in der gesellschaftlichen Diskussion beitragen könnte. Deshalb wurde eine auf 
Dauer gestellte, die Aktivitäten der Bundesregierung begleitende und ergänzende 
Befassung des Deutschen Bundestages mit Nachhaltigkeit und den damit verbun-
denen langfristigen Fragen gesellschaftlicher Entwicklung ins Auge gefasst. Mit 
der Institutionalisierung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwick-
lung wurde hierfür 2004 eine fraktionsübergreifende Lösung gefunden. 

BEAUFTRAGUNG, GUTACHTENVERGABE, AUFBAU 
DES BERICHTS 3. 

Vor diesem Hintergrund und im Blick auf den »Erdgipfel« 2012 in Rio hat der 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung entschieden, 
das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit 
der Durchführung eines TA-Projekts »Nachhaltigkeit und Parlamente – Bilanz 
und Perspektiven Rio+20« zu beauftragen. Ziel des Vorhabens war es, die Ent-
wicklung und den Stand parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik zu beleuchten 
und damit eine fundierte Grundlage für eine Diskussion der Rolle und des Stellen-
werts von Parlamenten in der Nachhaltigkeitspolitik ihrer Länder zu erarbeiten. 

Zur Gewinnung einer soliden Informations- und Wissensbasis wurden im Pro-
jekt zwei Gutachten vergeben. In der ersten Phase der Projektarbeiten des TAB 
wurden durch das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) 
eine empirische Sondierung des Felds durchgeführt und kursorisch ein erster 
Überblick der Rolle von Parlamenten in der Nachhaltigkeitspolitik erarbeitet 
(IZT 2010). Für die zweite Projektphase erstellte wiederum das IZT, diesmal in 
Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für Umweltpolitik – FU Berlin 
(FFU), ein Vertiefungsgutachten (IZT/FFU 2011). 

Beide Gutachten haben wertvolle Impulse für die Projektarbeit gegeben, und die 
Autoren haben mit den dazu durchgeführten Recherchen und Befragungen Pio-
nierarbeit in diesem weitgehend unbeforschten Terrain geleistet. Große Teile 
dieses TAB-Berichts bauen auf den Gutachten auf. Hierfür und für das hohe 
Maß an Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft sei den Autoren gedankt. Für 
verbleibende Unzulänglichkeiten und Fehler in diesem Bericht tragen die Auto-
ren des TAB die Verantwortung. Der Dank der Autoren geht auch an Kollegen 
im TAB: an Dr. Christoph Kehl, Dr. Christoph Revermann und Dr. Arnold Sau-
ter für anregende und nützliche Kommentare zu Entwurfsfassungen sowie an 
Johanna Kniehase für die sorgfältige Erstellung der Grafiken und das Endlayout. 
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Der vorliegende Bericht ist folgendermaßen strukturiert: In Kapitel II ist der Fo-
kus von Beschreibung und Analyse auf den Beitrag des Deutschen Bundestages 
und der Parlamente der Bundesländer zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik ge-
richtet. Danach wird die Bestandsaufnahme um die Darstellung weiterer natio-
naler Parlamente ergänzt. Dazu wird u. a. auf der Basis einer leitfadengestützten 
Befragung von Parlamenten zunächst ein erster Einblick in deren Bemühungen 
um eine aktive Mitgestaltung der nationalen Nachhaltigkeitspolitik gegeben 
(Kap. III.1). Es folgt eine Vertiefung in Form von acht Fallbeispielen, in denen 
die Institutionen und Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik ausgewählter Länder 
dargestellt und die Rolle der Parlamente beurteilt werden (Kap. III.2). Eine wei-
tere Facette parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik sind interparlamentarische 
Vereinigungen. Als Netzwerke von Parlamenten und Parlamentariern dienen sie 
im Zeitalter der Globalisierung als Foren des Informations- und Meinungsaus-
tausches sowie der Koordination parlamentarischer Politik in ausgewählten 
Problemfeldern. Welches ihr Beitrag zur Nachhaltigkeitspolitik ist, wird in Kapi-
tel III.3 beschrieben. 

In Kapitel IV wird ein Blick auf das parlamentarische Mehrebenensystem in der 
EU geworfen. Es wird herausgearbeitet, welche Möglichkeiten interparlamenta-
rischer Kooperation zwischen Europäischem Parlament und Nationalparlamen-
ten sowie von nationalen Parlamenten untereinander bestehen und wie diese sich 
für eine Parlamentarisierung der Nachhaltigkeitspolitik auf europäischer Ebene 
nutzen ließen. Ferner wird das »Impact Assessment« in der Europäischen Union 
dargestellt, das der Analyse der Folgen wichtiger politischer Vorhaben dient. 
Solche Folgenanalysen schließen die Bewertung nach Kriterien der Nachhaltig-
keit ein und sind deshalb ein interessantes Instrument zur Realisierung von Zie-
len nachhaltiger Politik. Es wird gezeigt, wie das Europäische Parlament das Im-
pact-Assessment-Verfahren nutzt, um hierüber spezifische parlamentarische Im-
pulse im Blick auf die Politikprozesse der Europäischen Union zu geben. Im ab-
schließenden Kapitel V werden Themen- und Handlungsfelder für den Deut-
schen Bundestag zur Diskussion gestellt, die einer weiteren Stärkung parlamen-
tarischer Nachhaltigkeitspolitik dienen könnten. 

 





NACHHALTIGKEITSPOLITIK IN DEUTSCHLAND: 
DIE ROLLE DER PARLAMENTE II. 

POLITISCHE STEUERUNG UND GESTALTUNG 
NACHHALTIGER ENTWICKLUNG AUF BUNDESEBENE 1. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK DURCH DIE EXEKUTIVE 1.1 

Seit Beginn dieses Jahrtausends wurden auf der Ebene des Bundes verschiedene 
Maßnahmen ergriffen, um Nachhaltigkeit als Leitprinzip im gesamten Regie-
rungshandeln zunehmend besser zu verankern. 

Ein zentrales Element dieser Bemühungen und »Grundlage für politische Reformen 
wie auch ein verändertes Verhalten von Unternehmen und Verbrauchern« ist die 
»Nationale Strategie für eine nachhaltige Entwicklung« der Bundesregierung 
(2002, S. 6). Darin ist eine nachhaltige Entwicklung durch vier Leitlinien charak-
terisiert: Generationengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und 
internationale Verantwortung. Durch 21 Indikatorenbereiche sowie diesen zu-
geordnete Indikatoren bzw. Ziele werden ein längerfristiger Planungshorizont 
eröffnet und Anforderungen an die verschiedenen Politikbereiche definiert. Ent-
sprechende Kennziffern dienen dem Monitoring und der Erfolgskontrolle der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Fortschritte bei der Umsetzung der 
Strategie wurden bisher in den Fortschrittsberichten der Bundesregierung (2004, 
2006, 2008 u. 2012) sowie in den Indikatorenberichten des Statistischen Bun-
desamtes (2006, 2008 u. 2010) überprüft, und die Nachhaltigkeitsstrategie wur-
de fortentwickelt. 

Mit dem Ziel der horizontalen Integration der Aktivitäten der Ministerien wird 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie durch das Kanzleramt koordiniert 
und seitens des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung unter 
Leitung des Chefs des Bundeskanzleramts gesteuert. Mitglieder sind alle Ressorts 
auf der Ebene der beamteten Staatssekretäre.4 Seit November 2010 hat zudem 
im Bundeskanzleramt ein Referat »Nachhaltige Entwicklung« seine Arbeit auf-
genommen. Die vertikale Integration von Nachhaltigkeit erfolgt durch die seit 
2008 tätige Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft »Klima, Energie, Mobilität – Nach-
haltigkeit« (BLAG KliNa), die aus Vertretern des BMU und der 16 Landes-

                                            
4 Die Sitzungen des Ausschusses werden von einer ständigen Unterabteilungsleiter Ar-

beitsgruppe (UAL-AG) vorbereitet. Ihr gehören alle Ressorts auf der Ebene »Unterabtei-
lungsleitung« an. 
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ministerien besteht.5 Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Bund und Ländern, 
die »AG Nachhaltigkeit«(AG NHK), entwickelt seit 2008 Vorschläge für eine 
weitere Verbesserung der Zusammenarbeit (Kap. II.2). 

Mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung – einem Beratungsgremium der Bun-
desregierung aus zurzeit 15 Vertretern der Zivilgesellschaft – beinhaltet die Nach-
haltigkeitspolitik der Bundesrepublik auch partizipative Elemente. Der Nachhal-
tigkeitsrat berät die Regierung in allen Fragen nachhaltiger Entwicklung, er soll 
aktiv zur Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie beitragen sowie den ge-
sellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit fördern.6 

Schließlich hat die Bundesregierung mit der Einführung einer Nachhaltigkeitsprü-
fung für Gesetz- und Verordnungsentwürfe die Wissensbasierung der deutschen 
Nachhaltigkeitspolitik verbessert. So sind die jeweils zuständigen Ministerien seit 
2009 verpflichtet, im Rahmen der obligatorischen Gesetzesfolgenabschätzung 
auch die Auswirkungen einer Gesetzes- oder Verordnungsinitiative auf die Ziele 
der Nachhaltigkeit zu prüfen. 

Seit der Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden somit verschiedene 
institutionelle und prozedurale Neuerungen auf den Weg gebracht, um den 
selbstgesetzten Zielen nachhaltiger Entwicklung näher zu kommen. Wie in ande-
ren Ländern auch steht dabei die Exekutive im Zentrum. Viele der geschaffenen 
Gremien und Verfahren sind auf Regierungsebene angesiedelt oder dieser zuge-
ordnet. Auf dieses Ungleichgewicht hat der Deutsche Bundestag 2004 mittels 
einer institutionellen Innovation reagiert: Mit dem Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung (PBNE) ist das Parlament intensiver als zuvor in die 
Ausgestaltung der deutschen Nachhaltigkeitspolitik einbezogen: Der PBNE be-
gleitet und bewertet die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung, die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsstrategie und seit 2010 auch die Nachhaltigkeitsprüfung 
der Ministerien. 

DEUTSCHER BUNDESTAG: DER PARLAMENTARISCHE BEIRAT 
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 1.2 

Mit dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBNE) hat der 
Bundestag ein Gremium mit dem Ziel eingesetzt, dem Leitprinzip Nachhaltigkeit 
in politischen Entscheidungsprozessen besser Geltung zu verschaffen und so die 
Nachhaltigkeitspolitik des Parlaments zu stärken. Erstmals wurde der PBNE in 

                                            
5 Die Auflösung der Unter-Arbeitsgruppe »Nachhaltige Entwicklung« und ihre Fusion 

mit der klimapolitischen Arbeitsgruppe der Konferenz der Umweltminister hat der 
PBNE als »Schritt in die falsche Richtung« bewertet (Bundesregierung 2012, S. 229). 

6 Seit Kurzem enthält die Geschäftsordnung des Rats die Option, dass die Regierung den 
Rat um interne Stellungnahmen bittet (Bundesregierung 2012, S. 36). 
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der 15. Legislaturperiode mit Beschluss vom Januar 2004 durch den Deutschen 
Bundestag und dann erneut in der 16. und 17. Legislaturperiode eingesetzt. Der 
PBNE hat mittlerweile 22 Mitglieder, die von den Fraktionen entsprechend ihrer 
Stärke im Parlament entsandt werden. Die Zuständigkeiten des PBNE unter-
scheiden sich deutlich von denen der Fachausschüsse. Er ist in keinem Politikfeld 
federführend – auch die Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie obliegt formal 
der Federführung des Umweltausschusses. Allerdings kann sich der PBNE – ob-
wohl er selbst kein vorbereitendes Beschlussorgan ist – an der Beratung von Ge-
setzentwürfen und anderen Vorlagen gutachtlich beteiligen. Der Beirat strebt an, 
»seine Beschlüsse nach Möglichkeit konsensual zu fassen« (PBNE 2009, S. 3). 

AUFGABEN 1.2.1 

Eine Hauptaufgabe des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 
ist es, die nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sowie die der 
EU zu begleiten. Dazu berät er die Bundesregierung hinsichtlich der Festlegung 
und Konkretisierung von Zielen, Maßnahmen und Instrumenten. Der PBNE hat 
Stellungnahmen zu den Indikatorenberichten des Statistischen Bundesamtes, den 
Fortschrittsberichten der Bundesregierung (PBNE 2008), der EU-Nachhaltigkeits-
strategie (PBNE 2011c) wie auch zum internationalen Peer Review der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt. In Dokumenten wie diesen formulierte der 
Beirat auch Vorschläge zur Stärkung der deutschen Nachhaltigkeitspolitik. 

Eine einstimmige Empfehlung des PBNE vom März 2008 zielte darauf ab, die 
Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) zu ändern und die 
in § 44 verankerte Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) um eine Nachhaltigkeits-
prüfung zu ergänzen (PBNE 2009, S. 3).7 Dieser Vorschlag wurde in der 16. Wahl-
periode umgesetzt. Seit 2009 sind die (federführenden) Bundesministerien ver-
pflichtet »darzustellen, ob die Wirkungen des Vorhabens [Gesetzesinitiativen 
und Verordnungen] einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, insbesondere 
welche langfristigen Wirkungen das Vorhaben hat« (§ 44 Absatz 1 Satz 4 GGO). 
Seither ist der PBNE auch für die Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung der 
Bundesregierung auf Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Die 
Bewertung soll zu einem frühen Zeitpunkt – nach Möglichkeit unmittelbar nach 
der Zuleitung einer Vorlage an den Bundesrat (PBNE 2011b, S. 6) – durch zwei 
PBNE-Mitglieder, in der Regel ein Mitglied der Regierungs- und eines der Oppo-
sitionsfraktionen, erfolgen. Dadurch können gegebenenfalls die nach Möglich-
keit einvernehmlich beschlossenen Stellungnahmen des PBNE an den federfüh-
renden Ausschuss noch vor dessen erster Beratung des Themas weitergeleitet 
                                            
7 Das für die GFA zuständige Bundesministerium des Innern (BMI) hat eine »Arbeitshilfe 

zur Gesetzesfolgenabschätzung« vorgelegt. Sie enthält allgemeine Empfehlungen für die 
Durchführung sowie punktuelle Hinweise darauf, dass und wie Folgen für Ziele der 
Nachhaltigkeit einzubeziehen sind. 
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werden. Die Stellungnahme wird auch an das zuständige Ministerium gesandt 
respektive nur an das Ministerium bei Verordnungen, die nicht dem Deutschen 
Bundestag zugeleitet werden (PBNE 2011b, S. 6). 

In der Folge der Geschäftsordnungsänderung überprüfte der PBNE für den Be-
richtszeitraum zwischen dem 1. März 2010 und dem 10. Juni 2011 306 Gesetz-
entwürfe und Verordnungen der Bundesregierung hinsichtlich ihrer Aussagen 
zur nachhaltigen Entwicklung. 

> Von den 306 untersuchten Regelungsvorhaben enthielten dem PBNE zufolge 
69 % (= 212) Aussagen zur nachhaltigen Entwicklung, wobei diese Aussagen 
in 64 % (= 136) der Fälle als plausibel eingestuft wurden. Bezogen auf alle 
Fälle beläuft sich die Quote der nicht zu beanstandenden Vorhaben (»ausrei-
chend bis gut«) somit auf 44 % (PBNE 2011b, S. 3). 

> Bei den 192 nachhaltigkeitsrelevanten Vorhaben (mit Bezug zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie) liegt die Quote der nicht zu beanstandenden Aussa-
gen zur Nachhaltigkeit bei 56 % (= 108).8 In 21 Fällen wurden vom PBNE 
Stellungnahmen an die zuständigen Ausschüsse (15) bzw. Ministerien (6) wei-
tergeleitet. Allerdings befassten sich lediglich fünf der angeschriebenen Aus-
schüsse intensiver mit der Stellungnahme des Beirats (PBNE 2011b, S. 6).9 

Der PBNE (2011b, S. 4 ff.) kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die 
bisherige Umsetzung des Verfahrens durch die Bundesregierung ein guter Anfang, 
aber weiter zu optimieren sei. So gibt es laut PBNE aufseiten der Bundesministe-
rien Verbesserungsbedarf in der Prüfungsdurchführung und der Ergebnisdarstel-
lung, seitens der federführenden Ausschüsse bei der Behandlung der Stellung-
nahmen des PBNE sowie Optimierungsnotwendigkeiten bei den eigenen Verfah-
rensabläufen. (Vorschläge zur Verbesserung der Abläufe im Beirat werden in Ka-
pitel V zur Diskussion gestellt.) 

Hinsichtlich der Rolle und Aufgaben der Ministerien schlägt der Beirat u. a. vor, 
diese sollten das Verfahren der Nachhaltigkeitsprüfung möglichst effizient in die 
Erarbeitung eines Gesetzes- oder Verordnungsvorhabens integrieren. Empfohlen 
wird, in einem ersten Schritt die Nachhaltigkeitsrelevanz anhand der Manage-
mentregeln und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie zu identifizieren und in 
einem zweiten Schritt bei Bedarf eine vertiefte Prüfung der als nachhaltigkeitsre-
levant identifizierten Bereiche vorzunehmen (PBNE 2011b, S. 5). 

Neben der Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie, der Bewertung der Nachhal-
tigkeitsprüfung sowie der Begleitung der auf der Ebene der Bundesregierung ge-
schaffenen Gremien (Nachhaltigkeitsrat, Staatssekretärsausschuss) steht es dem 

                                            
8 Diese Quoten bedeuten aber auch, dass 56 % (= 171) aller Vorhaben und 44 % (= 84) 

aller nachhaltigkeitsrelevanten Vorhaben als »mangelhaft« eingestuft wurden. 
9 Alle federführenden Ministerien haben geantwortet. 
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PBNE zu, eigene Schwerpunkte für eine eingehendere Beratung zu wählen und 
entsprechende Empfehlungen zu geben. So hat der PBNE ein Positionspapier 
»Perspektiven für eine nachhaltige Mobilität – Mobilität für die Zukunft sicher-
stellen« (PBNE 2011a) sowie zwei weitere zu »Wachstumspotenzial Umwelt-
technologien« (PBNE 2011d) und »Natürliche Ressourcen – Steigerung der Res-
sourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft« (PBNE 2012) vorgelegt. 

Schließlich pflegt der PBNE Kontakt mit anderen Parlamenten, unterstützt den 
gesellschaftlichen Dialog zur nachhaltigen Entwicklung und sieht seine Beratun-
gen als »Kommunikationsplattform für andere Nachhaltigkeitsakteure« (PBNE 
2009, S. 3). 

INSTITUTIONELLE INTEGRATION UND PERSPEKTIVEN 1.2.2 

Der Deutsche Bundestag hat mit dem PBNE zusätzliche Möglichkeiten zur kriti-
schen Begleitung der Regierung im Bereich Nachhaltigkeit gewonnen. Durch die 
Mitwirkung an der Nachhaltigkeitsprüfung wird zudem die Rolle von Nachhal-
tigkeit im Gesetzgebungsverfahren gestärkt. Die Öffnung seiner Beratungen über 
den parlamentarischen Bezugsrahmen hinaus wird verstanden als ein Beitrag zur 
Verbesserung der Kommunikation mit der Öffentlichkeit über Nachhaltigkeit. 
Es stellt sich dennoch die Frage, ob diese Handlungsmöglichkeiten so genutzt 
werden können, dass sich die Gremien des Deutschen Bundestages noch intensi-
ver mit Nachhaltigkeitsfragen befassen. Hier ist aus mehreren Gründen Skepsis 
angebracht (IZT/FFU 2011, S. 15 ff.). 

Die personellen und finanziellen Kapazitäten des PBNE sind gegenwärtig recht 
begrenzt. Zwar wird der PBNE durch ein eigenes Sekretariat unterstützt, er hat 
jedoch keinen eigenen Stab mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die seine Arbeit 
inhaltlich kontinuierlich begleiten und unterstützen könnten. Mittel etwa zur 
Einholung externer wissenschaftlicher Expertise stehen ebenfalls nicht zur Ver-
fügung. Deshalb sind die im PBNE vertretenen Abgeordneten auf die Zuarbeit 
ihrer Mitarbeiter sowie der wissenschaftlichen Referenten der Fraktionen ange-
wiesen. Ob die vorhandenen Kapazitäten ausreichen, dem Thema nachhaltige 
Entwicklung die nötige Aufmerksamkeit zu verleihen, ist fraglich.10 

Bis heute ist der PBNE als Gremium nicht in der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages verankert. Er muss deshalb zu Beginn einer jeden Legislatur-
periode neu einberufen werden. Dies kann dazu führen, dass der Nachhaltig-
keitsbeirat erst mit einiger Verspätung seine Arbeit aufnehmen kann und die 

                                            
10 Nach Aussage der von IZT/FFU (2011, S. 16) befragten Bundestagsabgeordneten wird 

das Thema Nachhaltigkeit auch innerhalb der Fraktionen – den Fraktionssitzungen 
oder den Arbeitskreisen und -gruppen – noch nicht intensiv genug diskutiert. Auch die 
in manchen Fraktionen benannten Nachhaltigkeitsbeauftragten konnten hier keine Än-
derungen bewirken. 
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Benennung seiner Mitglieder in Vergleich zu anderen Gremien nicht optimal 
erfolgt.11 Wie die bisherige Praxis aber vor allem zeigt, ist die Rolle des PBNE im 
institutionellen Gefüge des Deutschen Bundestages noch nicht ausreichend stabil, 
und die Anschlussfähigkeit des PBNE an die Arbeit der Fraktionen und Aus-
schüssen ist verbesserungsbedürftig. Deshalb wären weitere Bemühungen not-
wendig, um die institutionelle Integration des PBNE zu verbessern sowie dem 
Thema Nachhaltigkeit zukünftig eine gewichtigere Rolle im parlamentarischen 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsgefüge zu geben.12 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK DER BUNDESLÄNDER 2. 

Die Bundesländer haben in wesentlichen Handlungsfeldern nachhaltiger Politik, 
wie Raumordnung, Verkehr, regionale Wirtschaftsförderung oder Bildung, Zu-
ständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus haben sie im Um-
weltschutz das Recht abweichender Gesetzgebung, etwa zum Boden- und Natur-
schutz, zur Landschaftspflege oder zum Wasserhaushalt (IZT/FFU 2011, S. 40; 
s. a. PBNE 2010a, S. 4). Bereits die genannten Kompetenzen weisen den Ländern 
in der Nachhaltigkeitspolitik eine zentrale Rolle zu. Aber auch ihre Funktion bei 
der vertikalen Integration qualifiziert sie zu einem wichtigen Akteur mit Gestal-
tungmacht bei der Politik nachhaltiger Entwicklung. 

Grundsätzlich haben die Landesparlamente das Potenzial, als kontrollierende 
und gestaltende Akteure mit eigenen Beiträgen die Nachhaltigkeitspolitik ihres 
Bundeslandes zu beeinflussen. Dafür sind sie aber nicht gut vorbereitet, und die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben bedeutet eine besondere Herausforderung. So 
sind im Vergleich zum Deutschen Bundestag ihre Arbeitskapazitäten wesentlich 
geringer. Die Landtage sind relativ klein und verfügen über keine den Landesre-
gierungen vergleichbare administrative und wissenschaftliche Unterstützung. 
Darüber hinaus werden die Mandate der Abgeordneten in Berlin, Bremen und 
Hamburg nicht in Vollzeit ausgeübt. Erschwerend treten die fachliche Speziali-
sierung der Abgeordneten, ihre Arbeit in mehreren Ausschüssen und eine allge-
mein hohe Arbeitsbelastung hinzu (BB 2008, S. 6; IZT 2010, S. 6 u. 28). 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Nachhaltigkeitspolitiken der Bundes-
länder gegeben. Besondere Aufmerksamkeit liegt dabei auf den Formen parla-
mentarischer Mitwirkung und Einflussnahme. 

                                            
11 Der Einsetzungsbeschluss in der 16. Wahlperiode erfolgte erst ein halbes Jahr nach 

Konstituierung des Deutschen Bundestages. 
12 Entsprechende Handlungsoptionen werden in diesem Bericht in Kapitel V thematisiert. 

Die Überlegungen des PBNE hierzu finden sich u. a. in PBNE 2011b, S. 7, und in Bun-
desregierung 2012, S. 228. 
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NACHHALTIGKEITSSTRATEGIEN 2.1 

In zunehmend mehr Bundesländern treten landesweite Nachhaltigkeitsstrategien 
neben die kommunal verankerten Agenden 21. Im Vergleich mit den auf lokalem 
Handeln basierenden Agenden 21 zeichnet sich die strategiebasierte Nachhaltig-
keitspolitik deutlich stärker durch die Definition von Zielen für die Landespoli-
tik, die Zuweisung von Zuständigkeiten und Ressourcen für die Zielerfüllung 
sowie durch Mechanismen zur Evaluierung und Dokumentation von Fortschritten 
aus (IZT/FFU 2011, S. 41). 

Derzeit haben acht Bundesländer ihre nachhaltigkeitspolitischen Bemühungen in 
einer Strategie dokumentiert und zum Teil mit Indikatoren unterlegt (BLAG 
KliNA 2009, S. 19; Hille 2006, S. 5 u. 9; Landesregierung NRW 2005, S. 12 ff.; 
Landesregierung SL 2011, S. 1; smul o.J.; Tack 2011): 

> Baden-Württemberg 
> Bayern13 
> Hessen 
> Niedersachsen 
> Rheinland-Pfalz 
> Sachsen-Anhalt 
> Schleswig-Holstein 
> Thüringen 

In weiteren fünf Bundesländern wird teilweise schon seit Langem an einer Nach-
haltigkeitsstrategie gearbeitet: 

> Brandenburg 
> Mecklenburg-Vorpommern (derzeit nicht weiterverfolgt) 
> Nordrhein-Westfalen 
> Sachsen 
> Saarland 

In Hamburg wurde die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie nach der 
Bürgerschaftswahl 2008 im Koalitionsvertrag zwischen CDU und GAL (Grün-
Alternative Liste) beschlossen. Dieser Beschluss wurde 2010 und 2011 bekräf-
tigt, jedoch fehlt bislang eine entsprechende Umsetzung. In Berlin haben Un-
stimmigkeiten zwischen Senat, Abgeordnetenhaus und Agendaforum zur Einstel-
lung der Bemühungen um eine Nachhaltigkeitsstrategie geführt. Bremen erklärte 
2009, dass kein Strategieansatz angestrebt wird (AB 2006, S. 5; BLAG KliNa 
2009, S. 11; Senat Hamburg 2010, S. 1; IZT/FFU 2011, S. 43; ZH 2011b). 

                                            
13 2002 als Aktionsprogramm »Nachhaltige Entwicklung Bayern« vorgelegt (RNE BY 

2010). 
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In den acht Bundesländern ohne Nachhaltigkeitsstrategie bleiben die Agenden 21 
die Basis nachhaltigkeitspolitischer Bemühungen. Zumeist stellen diese Bundes-
länder Koordinierungsbüros für die Akteure vor Ort. Eine Ausnahme bildet die 
Berliner Agenda 21. Diese gleicht inhaltlich sowie aufgrund der Einbindung der 
Landespolitik in die Gestaltung und Umsetzung von Projekten den Nachhaltig-
keitsstrategien anderer Bundesländer. Bremen und Hamburg haben über die 
Agenda 21 hinaus zukunftspolitische Leitbilder mit begrenztem Nachhaltigkeits-
bezug entwickelt (IZT 2010, S. 73 f.). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 2.2 

Entwicklung und Praxis von Nachhaltigkeitsstrategien der Bundesländer sind in 
den letzten Jahren von einer ausdifferenzierten Institutionalisierung begleitet wor-
den. Dazu gehören vor allem Gremien zur Erarbeitung und Ausgestaltung von 
Strategien sowie zur Steuerung von Projekten, aber auch wissenschaftliche Beiräte 
oder Kommunikationsplattformen mit einer breiten Mitgliederbasis (Tab. II.1). 

Nachhaltigkeitspolitik ist Domäne der Exekutive. Die Verantwortung für die 
Erarbeitung, Koordinierung und Umsetzung nachhaltigkeitspolitischer Maß-
nahmen liegt zumeist beim für Umwelt zuständigen Ministerium oder – unter 
Federführung des Umweltministeriums oder der Staats- bzw. Senatskanzlei – bei 
einem interministeriellen Gremium bzw. bei einem Staatssekretärsausschuss. Die 
institutionelle Bindung der Nachhaltigkeitspolitik an das Umweltressort bzw. 
deren Ausgestaltung und Steuerung durch ein ressortübergreifendes Gremium 
reflektieren verschiedene Auffassungen bezüglich der Möglichkeiten ihrer Um-
setzung. Beispielsweise liegt der hervorgehobenen Stellung des Bayerischen Um-
weltministeriums in der Nachhaltigkeitspolitik ein Verständnis umweltpoliti-
scher Maßnahmen als »erster Schritt« nachhaltiger Politik zugrunde (BSLU 
2002, S. 6). 

In einigen Bundesländern unterstützen aus Bürgern, Wissenschaftlern und Un-
ternehmern bestehende Beiräte die Arbeit der Landesregierungen, indem sie 
Fachwissen zusammenführen sowie Positionen der betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen einbringen. Darüber hinaus haben diese Gremien eine wichtige Funk-
tion als gesellschaftliche Träger und Multiplikatoren der Nachhaltigkeitspolitik. 
Die Beiräte unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Zusammensetzung: 

> In Baden-Württemberg berät der aus zwölf Wissenschaftlern bestehende 
Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg (NBBW) seit 2002 die Landesre-
gierung. Der NBBW erstellt Gutachten und spricht Empfehlungen an die 
Landesregierung aus. Er ist außerdem für die kritische Begleitung des in die 
Nachhaltigkeitsstrategie eingegangenen, aber weiterhin separat veröffentlich-
ten, Umweltplans zuständig (MUKE o.J.b; NBBW 2011). 
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> In den Jahren 2010 und 2011 beriet der Zukunftsrat der Bayerischen Staats-
regierung die Landesregierung Bayerns. Dieser bestand aus insgesamt 22 Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft (Zukunftsrat der 
Bayerischen Staatsregierung 2010, S. 7 u. 99). 

> Der 2007 berufene Brandenburgische Beirat für nachhaltige Entwicklung und 
Ressourcenschutz berät die Landesregierung bei der Erarbeitung einer Nach-
haltigkeitsstrategie und unterstützt den dazu als erforderlich angesehenen ge-
sellschaftlichen Dialog. Der Beirat besteht neben Wissenschaftlern verschiede-
ner Disziplinen aus sachkundigen Bürgern, die Wissen und Erfahrungen ge-
sellschaftlicher Gruppen einbringen und die Kommunikation mit diesen pflegen 
sollen (BLAG KliNa 2009, S. 9; Nachhaltigkeitsbeirat BB 2011). 

> Hamburg unterstützt den Zukunftsrat, einen Zusammenschluss von Nichtre-
gierungsorganisationen, finanziell. Dieser arbeitet im Sinne der Agenda 21 und 
setzt sich für die Entwicklung einer Hamburger Nachhaltigkeitsstrategie ein. 
Des Weiteren bietet der Zukunftsrat interessierten Bürgern Informationen an, 
organisiert Diskussionsforen und erstellt Publikationen zum Thema nachhal-
tige Entwicklung (BLAG KliNa 2009, S. 14; ZH 2011a). 

> In Hessen wurden im Jahr 2008 ein vierköpfiger Nachhaltigkeitsbeirat sowie 
ein Jugendbeirat gegründet. Beide Gremien sind direkt dem Ministerpräsiden-
ten und der Umweltministerin zugeordnet. Die vier Mitglieder des Nachhal-
tigkeitsbeirats vertreten eine Stiftung, ein Energieunternehmen und zwei Um-
weltschutzorganisationen. Sie wirken beratend bei der thematischen und stra-
tegischen Ausrichtung der Nachhaltigkeitsstrategie mit (Land Hessen 2008 u. 
2011, S. 4 u. 14). 

> Der Thüringische Beirat zur Nachhaltigen Entwicklung wurde 2009 gegrün-
det, um eine Nachhaltigkeitsstrategie, ein Leitbild und Kernindikatoren nach-
haltiger Entwicklung sowie Handlungsempfehlungen für die Landespolitik zu 
entwickeln. Auch soll der Beirat durch Projekte und Veranstaltungen Bürger 
zur Beteiligung an der Nachhaltigkeitspolitik anregen. Das Gremium besteht 
zurzeit aus 14 Mitgliedern, die öffentliche und private Unternehmen, Umwelt-
organisationen und weitere gesellschaftliche Gruppen vertreten. 2009 führte 
der Beirat zur Nachhaltigen Entwicklung einen Konsultationsprozess zu einem 
Strategieentwurf14 durch. 2011 wurden die Empfehlungen des Rates zu einer 
Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie vorgelegt (BNET o.J.). 

                                            
14 Erarbeitet wurde der Entwurf von einer 2008 eingesetzten Staatssekretärsarbeitsgruppe, 

die mit der Definition von Zielen, Inhalten, Indikatoren und Maßnahmen sowie mit der 
Erstellung einer Entwurfsvorlage der Nachhaltigkeitsstrategie betraut war. 
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Eine besondere Form partizipativer Gremien sind die Nachhaltigkeitskonferenzen 
Baden-Württembergs und Hessens, die zivilgesellschaftliche Akteure gleichrangig 
in die Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik einbinden. Die Nachhaltigkeitskon-
ferenzen tagen unter Vorsitz des Ministerpräsidenten und bestehen aus Vertre-
tern der Landkreise und Gemeinden, der Kirchen, der Wirtschaft, der Wissen-
schaft und von Nichtregierungsorganisationen sowie in Hessen aus Parlamenta-
riern jeder Fraktion. Durch diese Gremien und deren Mitglieder soll eine bessere 
Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in der Gesellschaft erreicht werden 
(hmuelv o.J.; MUKE o.J.a). So betont das Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (MUKE o.J.a): »An der Nachhaltigkeits-
strategie Baden-Württemberg sind alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt. Sie ist 
keine Strategie der Landesregierung, sondern des gesamten Landes.« 

GREMIEN DER VERTIKALEN INTEGRATION 

Eine Koordinierung der Nachhaltigkeitspolitik von Bund und Bundesländern 
erfolgt bisher ausschließlich durch Institutionen der Exekutive, wie Bund/Län-
der-Arbeitsgemeinschaften der Umweltministerkonferenz oder die Arbeitsgruppe 
Nachhaltigkeit innerhalb des Staatssekretärsausschusses für Nachhaltige Ent-
wicklung der Bundesregierung (IZT/FFU 2011, S. 40; s. a. Kap. II.1). Parlamen-
tarier sind in diesen Gremien nicht vertreten. 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften setzen sich aus Abteilungsleitern der 
16 mit Umwelt- und Klimaschutz befassten Landesministerien sowie des Bundes-
umweltministeriums zusammen. Von den insgesamt acht Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaften sind mehrere mit nachhaltigkeitsrelevanten Themen befasst. Wäh-
rend die 2007 als Nachfolgerin der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft »Nachhal-
tige Entwicklung« (BLAG NE) gegründete Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
»Klima, Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit« (BLAG KliNa) das Thema umfas-
send behandelt, werden ergänzend spezielle Felder wie Abfall, Bodenschutz, Im-
missionsschutz, Gentechnik, Wasser sowie Naturschutz, Landschaftspflege und 
Erholung durch weitere Arbeitsgemeinschaften bearbeitet. Der BLAG KliNa ist 
außerdem die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitsindikatoren zugeordnet, die sich ge-
meinsam mit der Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) der (Weiter-)Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsindikatoren widmet. Derzeit befinden sich einige der 
Indikatoren noch in der Erarbeitung, da die zugrundeliegenden Daten noch nicht 
komplett bzw. aktuell sind (BLAG KliNa 2009, S. 3; LIKI 2011; UMK 2011). 

Der zur Koordinierung der nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten der Bundes-
ministerien eingerichtete Staatssekretärsausschuss Nachhaltige Entwicklung (StS 
NE) ist 2008 erstmals mit Beteiligung von Landesvertretern zusammengetreten. 
In diesem Rahmen wurde die Einsetzung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Nach-
haltigkeit beschlossen. Diese legte 2009 einen Bericht über die Perspektiven einer 
weiteren Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern vor. Auf dieser Grund-
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lage wurde 2010 vereinbart, die Kooperation bei den Themen Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme, Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele sowie nach-
haltige Beschaffung fortzusetzen. Die Allianz für eine nachhaltige Beschaffung 
wurde ins Leben gerufen, um die Nachfragemacht der öffentlichen Haushalte für 
nachhaltigkeitspolitische Ziele bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zu nutzen. 
Jedoch finden die Sitzungen der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit nicht regelmäßig, 
sondern zu bestimmten Anlässen statt. Laut Bundesregierung (2012, S. 13, 40 u. 
47 f.) lehnten die Bundesländer den Vorschlag ab, sich regelmäßig im Rahmen 
der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit auszutauschen (IZT/FFU 2011, S. 40 f.). 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 2.3 

In Baden-Württemberg ist seit dem 1. Januar 2011 bei der Erarbeitung von Ge-
setzen, Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften, innerdienstlichen Anord-
nungen sowie bei der Vorbereitung von Kabinettsvorlagen und Bundesratsinitia-
tiven eine Nachhaltigkeitsprüfung durchzuführen. Diese ist in die Geschäftsord-
nung der Landesregierung integriert worden und in der Verwaltungsvorschrift 
der Landesregierung und der Ministerien zur Erarbeitung von Regelungen 
(VwV) ausgeführt. Die Nachhaltigkeitsprüfung liegt in der Regel im Aufgaben-
bereich des zuständigen Ministeriums. Sofern von einem Vorhaben erhebliche 
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung zu erwarten sind, führt das zu-
ständige Ministerium die Nachhaltigkeitsprüfung zusammen mit der Regelungs-
folgenabschätzung für Regelungsentwürfe durch. Andernfalls kann die Nachhal-
tigkeitsprüfung im Sinne des Bürokratieabbaus entfallen. Ein Leitfaden konkreti-
siert zu berücksichtigende Leitfragen und Anhaltspunkte in zehn Zielbereichen 
nachhaltiger Entwicklung.15 Die Einschätzung der ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Auswirkungen geht in die Vorberatung der Ministerien ein und 
wird dem Landesbeauftragten für Bürokratieabbau vorgelegt (B-W o.J.; Puder 
2010, S. 1 ff.). 

Nach Abschluss des Verfahrens innerhalb der Landesverwaltung werden kom-
munale Landesverbände, der Industrie- und Handelskammertag, der Hand-
werkstag sowie die Gewerkschaften angehört, sofern die Regelung ihre Interessen 
und Belange berührt. Außerdem können von der Regelung betroffene Behörden, 
Körperschaften und Verbände angehört werden. Auch werden mit Einleitung 
des Anhörungsverfahrens die Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und 
der Nachhaltigkeitsprüfung dem Landtagspräsidenten und den Geschäftsstellen 
der Fraktionen durch das federführende Ministerium zugeleitet. Abschließend 
werden der Regelungsentwurf sowie die Ergebnisse der Regelungsfolgenabschät-
zung und der Nachhaltigkeitsprüfung an das Kabinett zur Entscheidung über-

                                            
15 Der Leitfaden sieht außerdem einen elften Prüfpunkt »Sonstige Auswirkungen« vor. 
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stellt. Wird ein Gesetz erlassen, sind die wesentlichen Ergebnisse der Nachhal-
tigkeitsprüfung im Vorblatt zu dokumentieren und in die Gesetzesbegründung 
aufzunehmen. Das federführende Ministerium ist verpflichtet, spätestens sieben 
Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes das Eintreten der in der Nachhaltigkeits-
prüfung abgeschätzten Folgen zu überprüfen (B-W o.J. u. 2010, S. 4 f.; Puder 
2010, S. 1 ff.). 

DIE ROLLE DER PARLAMENTE 2.4 

Nur wenige Landesparlamente haben eine aktive Rolle bei der Gestaltung und 
Verankerung nachhaltiger Politik gespielt. In einigen Bundesländern geht die 
Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie oder eines vergleichbaren Dokuments 
auf eine Initiative des Landtags zurück. Weitere Initiativen aus den Landtagen 
zielten vor allem auf die Einrichtung von Beratungskapazitäten beim Parlament 
oder der Regierung: 

> In Berlin wurde die Lokale Agenda 21 vom Abgeordnetenhaus miterarbeitet 
und beschlossen (AB 2006, S. 4 f.). 

> Der Brandenburgische Landtag forderte 2010 die Landesregierung auf, sich 
mit nachhaltiger Entwicklung zu befassen, Empfehlungen des Beirats für 
nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschutz zu berücksichtigen und diesen 
erneut einzusetzen sowie Eckpunkte einer Nachhaltigkeitsstrategie zu formu-
lieren (Landtag Brandenburg 2010).16 

> In Sachsen-Anhalt wurden 2002, 2006 und 2011 Anträge aus der Mitte des 
Parlaments auf Bildung eines Beirats für nachhaltige Entwicklung beim Land-
tag von Sachsen-Anhalt gestellt. Der jüngste Antrag sieht vor, dass der Parla-
mentarische Beirat die Beschlüsse der Landesregierung begleiten und Empfeh-
lungen zu mittel- und langfristigen Planungen für die Entwicklung des Landes 
erarbeiten soll. Der Antrag wurde an den Ältestenrat zur Beratung und ggf. 
zur Erarbeitung einer Beschlussvorlage überwiesen (Landtag S-A o.J.; Lüde-
ritz 2011). 

> Der Thüringer Landtag hat die Landesregierung im Jahr 2008 einstimmig 
aufgefordert, einen Beirat zur Nachhaltigen Entwicklung einzusetzen, um ein 
Leitbild und Kernindikatoren nachhaltiger Entwicklung sowie in ausgewähl-
ten Schwerpunktfeldern Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu erar-
beiten. 2011 forderte der Landtag die Landesregierung auf, Stellung zum Be-
ratungsprozess des 2009 eingesetzten Beirats zu nehmen, zentrale Inhalte und 
einen Zeitplan für eine endgültige Fassung der künftigen Nachhaltigkeitsstra-
tegie zu benennen sowie diese zügig zu verabschieden und dem Landtag zuzu-
leiten (IZT/FFU 2011, S. 49 f.). 

                                            
16 Eckpunkte einer Nachhaltigkeitsstrategie wurden 2011 von der Landesregierung be-

schlossen (mugv 2011). 
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Darüber hinaus haben verschiedene Landtage eigene Nachhaltigkeitsinitiativen 
umgesetzt und treten als Vorbilder nachhaltigen Handelns auf, insbesondere bei 
nachhaltiger Beschaffung.17 Beispielsweise werden in Berlin, Brandenburg und 
Schleswig-Holstein auf Beschluss der Parlamente ökologisch verträgliche und fair 
gehandelte Produkte durch die Landesregierungen bevorzugt beschafft. In Bre-
men und Hessen erfolgte die Umsetzung nachhaltiger Beschaffung auf der Basis 
einer gemeinsamen Initiative von Landesparlament und Landesregierung. Weite-
re Beispiele umwelt- und ressourcenschonenden Handelns sind die seit 2011 in 
Baden-Württemberg erfolgte Umstellung im Landtag auf Recyclingpapier oder 
die ausschließliche Nutzung regenerativen Stroms durch das rheinland-pfälzische 
Parlament. Auch Hamburgs Bewerbung als »Fairtrade-Stadt« geht auf eine ein-
stimmige Entscheidung der Bürgerschaft zurück. Überdies haben Fraktionen 
mehrerer Landtage Vereinbarungen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
aspekten bei der Beschaffung getroffen (AB 2003, S. 1; Erfurth/Schulz-Asche 
2010; FW o.J.; GAL/CDU 2010; IZT/FFU 2011, S. 22; Landesregierung S-H 
2010b, S. 2; Landtag Brandenburg 2011 ). 

Die meisten Landesparlamente beschränken sich auf die (kritische) Begleitung 
und Kontrolle der Regierungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit. Die weitgefass-
ten Nachhaltigkeitskonzepte eröffnen hierzu zahlreiche Möglichkeiten in den 
Fachausschüssen. Derzeit ist in keinem Landesparlament ein spezifisches ständi-
ges Gremium mit der Bearbeitung von Nachhaltigkeit in den drei Dimensionen 
ökologisch, ökonomisch und sozial befasst. Stattdessen erfolgt parlamentarische 
Nachhaltigkeitspolitik vorwiegend im Rahmen bestehender, in der Regel fach-
lich spezialisierter Strukturen und Arbeitsweisen. So findet die Auseinanderset-
zung mit der Nachhaltigkeitspolitik der Regierung in der Regel im für Umwelt-
fragen zuständigen Ausschuss statt. Eine schwerpunktmäßige Befassung anderer 
Fachausschüsse mit dem Thema Nachhaltigkeit ist nicht festzustellen. Auch in-
nerhalb der Fraktionen wird Nachhaltigkeit durch die energie-, klima- und um-
weltpolitischen Arbeitskreise behandelt (IZT/FFU 2011, S. 21 f.). 

Ein häufig genutztes Instrument zur Begleitung der Regierungsarbeit durch die 
Landtage sind Enquete-Kommissionen. Die bislang und aktuell eingesetzten En-
quete-Kommissionen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein behandeln beispielsweise den de-
mografischen Wandel, den Klimawandel, Städte und Städtebau oder Kunst und 
Kultur als Teil nachhaltiger Gesellschaftsentwicklung (EK SA 2008; IZT 2010, 
S. 73 u. 75; IZT/FFU 2011, S. 45; Landtag Brandenburg o.J.; Landtag S-A 2002, 
S. 66; www.landtag-mv.de/landtag/gremien.html). 

                                            
17 Die EU-Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG erlauben die Vorgabe ökologischer 

und sozialer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 



48 II.  NACHHALTIGKEITSPOLITIK IN DEUTSCHLAND: DIE ROLLE DER PARLAMENTE 

In einigen Bundesländern sind Berichtspflichten der Regierung gegenüber dem 
Landesparlament bezüglich der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik institutio-
nalisiert: 

> In Baden-Württemberg werden dem Landtag seit 2011 Ergebnisse der Nach-
haltigkeitsprüfung zur Anhörung zugeleitet (Puder 2010, S. 3). 

> In Berlin ist der Senat mit der Verabschiedung der Agenda 21 im Jahr 2006 
verpflichtet worden, beginnend 2009 regelmäßig zur Mitte einer Legislaturpe-
riode Bericht über deren Umsetzung zu erstatten (IZT/FFU 2011, S. 48; RNE 
2010). 

> Auch in Brandenburg besteht eine Berichtspflicht der Landesregierung gegen-
über dem Landtag. Grundlage hierfür sind Landtagsbeschlüsse aus den Jahren 
2003 und 2006, in denen die Landesregierung verpflichtet wurde, dem Land-
tag alle zwei Jahre über ihre Tätigkeiten zum Klimaschutz bzw. über die Ent-
wicklung und Fortschreibung der brandenburgischen Energiestrategie zu be-
richten. Seit der zweiten Jahreshälfte 2010 berichtet die Landesregierung dem 
Landtag halbjährlich zusammenfassend über die Umsetzung der Leitdoku-
mente »Energiestrategie 2020 des Landes Brandenburg« und »Maßnahmen-
katalog zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels« (Landtag Brandenburg 2003, S. 2, u. 2006, S. 1; Landesregierung Bran-
denburg 2008 u. 2011, S. 7; MLUV 2008). 

> Der rheinland-pfälzische Landtag beschloss 1999, dass durch die Landesregie-
rung über den Stand der Umsetzung der Agenda 21 zu berichten ist. Dies er-
folgte zwischen 1999 und 2007 zweijährlich und seitdem alle vier Jahre 
(BLAG KliNa 2009, S. 27). 

> Im Jahr 2000 hat der Landtag Schleswig-Holstein die Landesregierung beauf-
tragt, einmal pro Legislaturperiode einen Klimaschutzbericht zu erstellen 
(Landesregierung S-H 2009, S. 14; Landtag S-H 2000, S. 8105; SPD/Bündnis 
90/Die Grünen 1998, S. 2). 

In Nordrhein-Westfalen und Thüringen forderten die Landtage Informationen 
der Landesregierung über die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik ein, jedoch 
ohne diese zu regelmäßigen Berichten zu verpflichten: 

> Im Jahr 2000 hat der Landtag NRW die Landesregierung gebeten, über die 
Ergebnisse der Agenda 21 fortlaufend zu berichten. Seitdem erfolgt eine re-
gelmäßige Unterrichtung des Parlaments durch die Landesregierung über 
Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 21. Darüber hinaus sollten begin-
nend im Jahr 2010 die Umsetzung der Energie- und Klimaschutzstrategie 
überprüft und der Landtag alle zwei Jahre über die Umsetzung des Aktions-
plans Bildung für nachhaltige Entwicklung informiert werden (Landesregie-
rung NRW 2005, S. 11; Pechan/Knopf 2009, S. 4; SPD/Bündnis 90/Die Grü-
nen 2000, S. 3). Derzeit sind jedoch keine entsprechenden Aktivitäten der 
Landesregierung zu erkennen. 
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> In Thüringen forderte der Landtag 2008 die Landesregierung auf, in zweijähr-
lichem Turnus Auskunft über den Stand nachhaltiger Entwicklung zu erteilen. 
Entsprechende Berichte sind allerdings nicht zu verzeichnen. Auch in anderen 
Bereichen hat der Thüringer Landtag ausbleibende Berichte angemahnt. So 
wurde die Landesregierung 2007 aufgefordert, beginnend im Jahr 2009, alle 
drei Jahre über die Umsetzung der »Global Marshall Plan Initiative« zu be-
richten.18 Dies ist 2009 nicht erfolgt, und auf eine mündliche Anfrage aus 
dem Landtag nach den Gründen sowie einem Termin für den ausstehenden 
Bericht im Jahr 2010 antwortete die Landesregierung ohne Bezug auf diese 
Sachverhalte (Landtag Thüringen 2008; Schubert 2010). 

Außerdem erstellen einige Landesregierungen oder die von ihnen eingesetzten 
Nachhaltigkeitsgremien Fortschrittsberichte, die zwar nicht direkt an das Parla-
ment gerichtet sind, mit denen sich Abgeordnete und Fraktionen jedoch unter 
Rückgriff auf die parlamentarischen Instrumente auseinandersetzen können. 
Beispielhaft für die Handlungsmöglichkeiten der Landesparlamente steht der 
Bayerische Landtag. Im Jahr 2011 forderte die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einem Antrag die Vorstellung eines Berichts des Zukunftsrates der 
Staatsregierung im Landtag. Auf diesen Antrag reagierte die Staatsregierung mit 
einer als unzureichend empfundenen schriftlichen Stellungnahme. Daraufhin 
beantragte die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Plenardebatte über 
die Empfehlungen des Zukunftsrates. Dieser Antrag wurde einstimmig vom fe-
derführenden Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
angenommen, sodass eine entsprechende Plenardebatte stattfand (BL 2011a, 
S. 5650; BL 2011b, 2011c u. 2011d). 

Auch in Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Schleswig-Holstein werden 
regelmäßig Fortschrittsberichte veröffentlicht. Jedoch ist eine intensive Befassung 
der Parlamente mit diesen Dokumenten in Form von Plenardebatten oder im 
Rahmen der Ausschussarbeit nicht zu erkennen: 

> Baden-Württemberg hat bislang keine Fortschrittsberichte zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie erstellt, obwohl eine Veröffentlichung für 2011 ge-
plant war. Jedoch wird im Abstand mehrerer Jahre, nach 2005 zuletzt 2011, 
durch den Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Württemberg (NBBW) über den Sta-
tus des im Jahr 2000 verabschiedeten und 2007 erneut beschlossenen Um-
weltplans Baden-Württemberg berichtet. Dieser sollte in seiner ersten Fassung 
die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung von 1992 auf Ebene eines Bundeslandes anwenden. Seit 2007 ist der 
weiterhin eigenständig veröffentlichte Umweltplan Baden-Württemberg als 

                                            
18  Die 2003 gegründete Global Marshall Plan Initiative strebt eine Umgestaltung weltöko-

nomischer Prozesse und der Globalisierung zu einer ökosozialen Marktwirtschaft an 
(GMP o.J.). 
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ökologische Dimension Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie. Damit ist 
zumindest eine Teilberichterstattung zur Nachhaltigkeitsstrategie gewährleis-
tet. Der NBBW veröffentlicht zudem weitere Berichte über Programme wie 
die Klimastrategie und nimmt Stellung zur Weiterentwicklung der Nachhal-
tigkeitsstrategie (Geschäftsstelle B-W 2010, S. 3; MUKE o.J.b; NBBW 2011; 
Quitzow 2009a, S. 6). 

> In Hamburg werden jährlich die Berichte »Monitor Wachsende Stadt« des 
Senats (seit 2005) und »Hamburger Entwicklungs-INdikatoren Zukunftsfä-
higkeit« (HEINZ) des Zukunftsrates (seit 2003) vorgelegt. Während der Be-
richt des Senats auf die wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs fokussiert und 
nur vereinzelte Nachhaltigkeitsaspekte abbildet, umfasst der Bericht des Zu-
kunftsrates zahlreiche Nachhaltigkeitsaspekte. Beispielsweise werden Infor-
mationen zur Verschuldung, zur Entwicklungshilfe oder zur Größe der Grün-
flächen der Stadt gegeben (Lexikon 2011; Menzel 2009, S. 25). 

> In Hessen wurde auf Beschluss der Nachhaltigkeitskonferenz das Statistische 
Landesamt mit der Erstellung eines Indikatorensatzes beauftragt. Nach Vor-
stellung der Indikatoren im Jahr 2009 berichtete das Statistische Landesamt 
erstmalig 2010 über Fortschritte in den dokumentierten Bereichen. Die Be-
richterstattung soll im zweijährlichen Turnus fortgesetzt werden (HSL 2011). 

> 2010 veröffentliche die Landesregierung Schleswig-Holstein erstmals den ge-
mäß der Nachhaltigkeitsstrategie für jede Legislaturperiode vorgesehenen 
Nachhaltigkeitsbericht (Landesregierung S-H o.J. u. 2010a, S. 94). 

FAZIT 3. 

Die Bundesländer haben von ihren Zuständigkeiten in wesentlichen Handlungs-
feldern nachhaltiger Entwicklung in unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht. 
Dadurch weist die Nachhaltigkeitspolitik auf der Länderebene differente inhalt-
liche Schwerpunktsetzungen sowie verschiedene institutionelle Konfigurationen 
auf. Insbesondere bestehen hinsichtlich der Einführung und Ausgestaltung einer 
strategiebasierten Nachhaltigkeitspolitik erhebliche Unterschiede. Die acht bis-
lang fertiggestellten Nachhaltigkeitsstrategien wurden in einem Zeitraum von 
zehn Jahren, beginnend mit der 2002 noch als Aktionsprogramm vorgelegten 
bayerischen sowie der 2003 verabschiedeten schleswig-holsteinischen Nachhal-
tigkeitsstrategie, erlassen. Während im Saarland seit einigen Jahren an einer 
Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet wird, steht Brandenburg nach dem Beschluss 
von Eckpunkten einer Nachhaltigkeitsstrategie 2011 am Beginn eines Dialog-
prozesses. In Hamburg wurden bislang nur politische Bekenntnisse zur Entwick-
lung einer Strategie abgegeben. Bei den 2005 bzw. 2006 begonnenen Arbeiten in 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen sind derzeit keine Fortschritte zu erkennen. 
Auch die Strategieentwicklung in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird 
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aktuell nicht weiterverfolgt. Bremen strebt die Erarbeitung einer Nachhaltig-
keitsstrategie ausdrücklich nicht an. Zahlreiche Bundesländer ergänzen das Drei-
Säulen-Konzept von Nachhaltigkeit um weitere Schwerpunkte, wodurch sich die 
Nachhaltigkeitspolitik der Bundesländer hinsichtlich ihrer Grundlagen und In-
halte weiter ausdifferenziert. 

Ebenfalls sind erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern in Bezug auf 
organisatorische Strukturen und politische Verfahren in der Nachhaltigkeitspoli-
tik zu erkennen. Die Federführung bei der Nachhaltigkeitspolitik liegt zumeist 
beim Umweltministerium oder der Senats- bzw. Staatskanzlei, es wurden aber 
auch interministerielle oder auf Ebene der Staatssekretäre angesiedelte Steue-
rungsgremien eingesetzt. Ferner wurden in einigen Bundesländern auch mit 
nichtstaatlichen Akteuren besetzte Gremien sowie beratende und partizipative 
Gremien gegründet. 

Angesichts der historisch gewachsenen verschiedenartigen Ziele und Inhalte der 
Nachhaltigkeitspolitik in den Bundesländern ist eine Harmonisierung in den 
nächsten Jahren nicht zu erwarten. Aus Sicht der Bundesländer ist die Unter-
schiedlichkeit von Strategie und Praxis der Nachhaltigkeitspolitik aufgrund der 
jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen positiv zu beurteilen. Allerdings 
kann der heterogene Charakter der Nachhaltigkeitspolitik in den Bundesländern 
eine vertiefte Kooperation von Bund und Ländern erschweren. Der PBNE emp-
fiehlt deshalb, dass »auch die Bundesländer die entsprechenden organisatori-
schen Strukturen sowohl aufseiten der Regierungen (Ansiedlung der Nachhaltig-
keitsstrategie in den Staats- und Senatskanzleien) als auch aufseiten der Parla-
mente (Einsetzung eigener parlamentarischer Beiräte auf Landesparlamentsebe-
ne) schaffen, um die Bundesebene besser mit der Länderebene verzahnen zu 
können« (PBNE 2010a, S. 6). 

Eine programmatische und institutionelle Harmonisierung der Nachhaltigkeits-
politik von Bund und Ländern wäre eine Herausforderung eigenen Ranges. Es 
sollte aber erwogen werden, zumindest ausgewählte Elemente der Nachhaltig-
keitspolitik gemeinsam zu gestalten. Beispielsweise hat Niedersachsen vorge-
schlagen, dass die Bundesländer zu einer verstärkten horizontalen und vertikalen 
Integration beitragen, indem sie die von der Umweltministerkonferenz (UMK) 
beschlossenen Umweltindikatoren einheitlich anwenden und sich auf eine ge-
meinsame Berichterstattung einigen. Dabei sollten die 38 Nachhaltigkeitsindika-
toren des Bundes zumindest aufgegriffen werden (BLAG KliNa 2009, S. 23 f.). 
Mittel- bis langfristig sollten die auf Bundes- und Landesebene verwendeten In-
dikatoren hinsichtlich ihrer Anzahl und ihres Inhalts harmonisiert werden, »um 
Synergien für aufwendige Entwicklungsarbeiten und Abstimmungsprozesse zu 
nutzen« (BLAG KliNa 2010, S. 77). Auf dieser Grundlage könnten als gemein-
same Herausforderung identifizierte Probleme bearbeitet und Best-Practice-Mo-
delle ausgetauscht werden. Ein mögliches Forum hierfür wäre die Arbeitsgruppe 
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Nachhaltigkeit. Auch die Verstetigung ihrer bislang anlassbezogen erfolgenden 
Treffen wäre zu erwägen. 

Die parlamentarische Mitwirkung an der Nachhaltigkeitspolitik ist insgesamt 
noch relativ schwach ausgeprägt. Mehrheitlich verhalten sich die Landtage zur 
Politikformulierung und Strategiebildung der Exekutive eher reaktiv. Der 
Schwerpunkt parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik liegt zumeist auf der 
nachlaufenden, dokumentenbasierten Regierungskontrolle. Zudem ist die Prä-
senz von Parlamentsmitgliedern in den zentralen Gremien der Nachhaltigkeits-
politik defizitär. Eine Ausnahme bildet Hessen, wo Parlamentarier in den zentra-
len nachhaltigkeitspolitischen Gremien vertreten und dadurch an der Gestaltung 
des Strategieprozesses beteiligt sind. Auch sind beratende und partizipative Gre-
mien ausschließlich den Landesregierungen zugeordnet. Ferner haben die Land-
tage keine spezifischen Gremien oder Verfahren zur Bearbeitung nachhaltig-
keitspolitischer Fragen institutionalisiert. Schließlich wurden Institutionen und 
Verfahren, welche die Wissensbasierung parlamentarischer Nachhaltigkeitspoli-
tik stärken, erst bei etwa einem Drittel der Landtage geschaffen. So besteht in 
Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-
Holstein bezüglich der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik eine Berichtspflicht 
der Regierung gegenüber dem Parlament. Initiativen aus weiteren Landtagen für 
eine vertiefte Wissensbasierung parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik sind 
derzeit nur vereinzelt, etwa in Sachsen-Anhalt, zu verzeichnen. 

Aus diesen Gründen wären Wege und Maßnahmen zu prüfen, die eine stärkere 
Mobilisierung der Landesparlamente in der Nachhaltigkeitspolitik anstoßen. 
Eine Option wäre eine informelle Vernetzung mit dem PBNE des Deutschen 
Bundestages. In diesem Rahmen könnte ein Informationsaustausch zu Kernfra-
gen nachhaltiger Entwicklung und zu Perspektiven der Institutionalisierung eines 
spezifischen Gremiums für Nachhaltigkeit in den Landtagen in Gang gesetzt 
werden. 

Auf dem Weg zu einer weiteren Parlamentarisierung der Nachhaltigkeitsstrate-
gien und -politiken in den Bundesländern wären allerdings entschiedenere Schritte 
vonnöten. Insbesondere sollten sich die Landtage aktiver und öffentlichkeitsbe-
zogener mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Einen Hebel hierzu stellen bei-
spielsweise Berichtspflichten der Exekutive dar. Vergleichbar der von den Land-
tagen durchgeführten institutionellen Reformen zur Stärkung ihrer europapoliti-
schen Kompetenzen (Abels 2011, S. 283 ff.) könnten sich die Parlamente auch 
auf dem Feld der Nachhaltigkeit verhalten und für die Exekutive verbindliche 
Informations- und Unterrichtungsprozesse festschreiben. Aber auch unabhängig 
davon hat jedes Parlament das Recht und die Möglichkeit, Nachhaltigkeit zu 
seinem Thema zu machen, eigene Beiträge zu formulieren und seiner Kontroll-
funktion durch Nutzung der parlamentarischen Instrumente nachzukommen. 
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Wohl nur mittel- bis langfristig ist an das Instrument der »interparlamentari-
schen Vernetzung« (Abels 2011, S. 290) – der Länderparlamente untereinander 
sowie mit den subnationalen Legislativen in der EU – zu denken. Die bestehen-
den Ansätze, wie die Konferenz der Europäischen Regionalen Gesetzgebenden 
Parlamente, »Conférence des Assemblées législatives régionales européennes« 
(CALRE), oder das »Subsidiary Monitoring Network« des Ausschusses der Re-
gionen, das auch dem Informationsaustausch zwischen den subnationalen Par-
lamenten dient, müssten hierzu gestärkt und fortentwickelt werden. 

Maßnahmen und Perspektiven wie die genannten setzen allerdings voraus, dass 
die Länderparlamente ein verändertes Verständnis ihrer Rolle als Nachhaltig-
keitsakteure entwickeln und dazu zunächst die ihnen offenstehenden Möglich-
keiten stärker ausschöpfen. Ein entsprechender politischer Wille vorausgesetzt, 
wären zudem entsprechende parlamentarische Strukturen aufzubauen sowie ma-
terielle Ressourcen bereitzustellen. Die zunehmend aktivere Rolle der Länderpar-
lamente in Fragen der Europapolitik, ihre Bereitschaft zu einer intensiveren 
Mitwirkung (beispielsweise bei der Subsidiaritätskontrolle) sowie zur Vernetzung 
mit weiteren Länder- und europäischen regionalen Parlamenten haben gezeigt, 
dass dies möglich ist. 

 





PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT 
IN ANDEREN LÄNDERN III. 

Die Rolle der Parlamente in der Nachhaltigkeitspolitik ist in der akademischen 
Literatur bislang nicht systematisch und methodisch fundiert untersucht worden. 
Zur Beantwortung der leitenden Fragestellung des TAB-Projekts, wie sich die Rol-
le nationaler Legislativen in der Nachhaltigkeitspolitik im ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrtausends entwickelt hat, wurden deshalb in einem ersten Schritt mittels Re-
cherchen und Expertengesprächen ein allgemeiner Überblick erarbeitet sowie in 
einem zweiten Schritt eine schriftliche Befragung von Parlamenten und vertiefende 
Fallstudien durchgeführt. Durch dieses Vorgehen konnte zwar keine umfassende 
und systematische Analyse der Nachhaltigkeitspolitik der Parlamente und ihrer 
Bestimmungsfaktoren geleistet werden. Es wurde aber eine exemplarische Be-
standsaufnahme erarbeitet, die durch weiter gehende Forschung zu vertiefen wäre. 

Auf der Basis der in Auftrag gegebenen Gutachten (IZT 2010; IZT/FFU 2011) 
sowie eigener Analysen wird im Folgenden ein Eindruck davon vermittelt, wie 
Parlamente durch institutionelle Lernprozesse die Nachhaltigkeitspolitik ihres 
Landes gestalten. Dazu werden zunächst einige Ergebnisse einer vom IZT/FFU 
(2011, S. 18 ff.) für dieses TAB-Projekt durchgeführten internationalen leitfaden-
gestützten Befragung vorgestellt (Kap. III.1). An diesen ersten Überblick schließen 
sich acht vertiefende Länderstudien (Belgien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes 
Königreich, Niederlande, Polen, Schweden sowie Kanada) an. Darin werden Ar-
beitsweisen, Verfahren und Strukturen parlamentarischer Beteiligung an der 
Nachhaltigkeitspolitik in vergleichender Perspektive beschrieben (Kap. III.2). Ab-
schließend werden interparlamentarische Vereinigungen und ihre Rolle bei der 
politischen Bearbeitung von Nachhaltigkeit thematisiert (Kap. III.3). 

EINE ERSTE BESTANDSAUFNAHME 1. 

Nachdem das IZT (2010) zunächst eine ausführliche Recherche zur Rolle der 
Nachhaltigkeitspolitik in Parlamenten anderer Länder durchgeführt hatte, wurde 
im Zuge der Erstellung eines zweiten Gutachtens (IZT/FFU 2011) versucht, die 
bislang gewonnenen Einblicke mittels einer Umfrage zu vertiefen. Das Ziel war, 
eine erste Bestandsaufnahme der Nachhaltigkeitspolitik europäischer und außer-
europäischer Parlamente vorzunehmen. Zugleich war beabsichtigt, interessante 
Länderbeispiele zu identifizieren, um diese ggf. vertieft zu betrachten. 

Von 121 angeschriebenen Parlamenten haben 27 den ihnen übermittelten Frage-
bogen weitgehend vollständig bearbeitet zurückgesandt, was einer Rücklauf-
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quote von 22,3 % entspricht.19 Die geringe Anzahl an Antworten lässt weder 
einen umfassenden Vergleich noch einen Schluss auf regionale oder globale 
Trends bei der Nachhaltigkeitspolitik der Parlamente, geschweige denn eine An-
näherung an die Bestimmungsfaktoren parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik 
zu. Zumindest aber bieten die von den Parlamenten gegebenen Einschätzungen 
erste Einblicke in die institutionellen Lernprozesse von Parlamenten, die durch 
weitere Empirie noch zu vertiefen und systematisch zu analysieren wären. 

Die Auswertung der Antworten und Kommentare zu ausgewählten Aspekten 
ihrer Nachhaltigkeitspolitik ergibt das folgende Bild: 

INSTITUTIONELLE MODERNISIERUNG ZUR BEARBEITUNG KOMPLEXER, 
RESSORTÜBERGREIFENDER UND LANGFRISTIGER THEMEN 

Von den 27 antwortenden Parlamenten haben lediglich drei weder ein besonde-
res Verfahren noch ein spezifisches Gremium für die Bearbeitung von komplexen, 
ressortübergreifenden und langfristigen Themen etabliert (Indonesien, Malaysia 
und Norwegen). Die meisten Parlamente haben dagegen institutionell reagiert, 
wobei ein Drittel beide institutionellen Hebel genutzt hat, um Themen wie Kli-
mawandel oder Nachhaltigkeit zu behandeln (Tab. III.1). 

TAB. III.1 EINRICHTUNG VON BESONDEREN GREMIEN UND/ODER 
SPEZIFISCHEN VERFAHREN 

 Häufigkeit 
n (%) 

spezifische Verfahrensweisen zwischen den 
Ausschüssen und besondere Arbeitsformen 

7 (26) 

besondere Gremien 5 (18) 

beides 9 (33) 

sonstige 3 (11) 

keine 3 (11) 

Quelle: IZT/FFU 2011, S. 19 

                                            
19 Die folgenden Parlamente aus vier Kontinenten wurden aufgrund ihrer ausführlichen 

Antwort in die Analyse einbezogen: Afrika: Senegal, Zentralafrikanische Republik, 
Uganda; Asien: Indonesien, Malaysia, Philippinen; Europa: Albanien, Armenien, Bel-
gien, Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Vereinigtes Königreich, Kroatien, 
Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Ungarn; Südamerika: Ecuador. 
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EINSCHÄTZUNG DES NUTZENS BESTEHENDER PARLAMENTARISCHER 
INSTRUMENTE – STÄRKUNG UND REFORM 

Dem Parlament stehen zahlreiche bewährte Instrumente zur Verfügung, die sich 
auch zur Bearbeitung des Themenfelds »Nachhaltige Entwicklung« nutzen las-
sen. Jedes der im Fragebogen genannten Instrumente wird von einem Teil der 
Parlamente als stärkungsbedürftig angesehen. Eine Optimierung – im Sinn einer 
Reform des jeweiligen Instruments – halten die Befragten jedoch, mit Ausnahme 
des Budgetrechts,20 seltener für notwendig als dessen Stärkung. Rund ein Drittel 
der Parlamente sieht eine Stärkung der Kontroll- und Informationsrechte als 
notwendig an. 

TAB. III.2 STÄRKUNG UND OPTIMIERUNG PARLAMENTARISCHER INSTRUMENTE 

 Stärkung 
 

n (%) 

Optimierung/ 
Reform 

n (%) 

Gesetzgebung 
Budgetrecht 

 
5 (18) 

 
9 (33) 

Gesetzesvorlagen zur Förderung von nachhaltiger 
Entwicklung 

12 (44) 10 (37) 

Informations- und Kontrollrechte 
Anfragen 

 
8 (30) 

 
5 (18) 

Fragestunden 9 (33) 5 (18) 
Berichterstattungspflichten und Monitoring 10 (37) 8 (30) 

Informationsverarbeitung und -bewertung 
Anhörungen 

 
11 (41) 

 
10 (37) 

Evaluation 7 (26) 6 (22) 
Enqueterecht 6 (22) 5 (18) 
Wissenschaftliche Dienste 8 (30) 4 (15) 
Ausschüsse 9 (33) 7 (26) 

Öffentlichkeit 
Plenardebatten 

 
11 (41) 

 
8 (30) 

Agendasetting 6 (22) 3 (11) 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11 (41) 6 (22) 

Quelle: IZT/FFU 2011, S. 20 

                                            
20 Nach Meinung von IZT/FFU (2011, S. 20) sticht das Instrument des Budgetrechts inso-

fern heraus, als neun Parlamente dessen Reform in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte 
fordern, während lediglich fünf Parlamente dessen Stärkung unter Beibehaltung der 
momentanen Ausgestaltung anmahnen. 
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Gleiches gilt für die parlamentarische Verarbeitung und Bewertung von Informa-
tionen. Eine öffentlichkeitsbezogene höhere Gewichtung erhielten die Instrumen-
te Plenardebatte sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die höchste Gewichtung 
erfährt das Instrument der Gesetzgebung (»Gesetzesvorlagen zur Forderung 
nachhaltiger Entwicklung«) (Tab. III.2). 

SCHAFFUNG ZUSÄTZLICHER KAPAZITÄTEN 

In 15 der auf diese Frage antwortenden Parlamente (zwölf Parlamente haben 
sich zu dieser Frage nicht geäußert) sind zusätzliche Kapazitäten für Nachhaltig-
keitspolitik geschaffen worden. In acht Parlamenten wurde ein neues Gremium 
eingerichtet (Belgien, Ecuador, Finnland, Kroatien, Luxemburg, Monaco, die 
Philippinen und Uganda). In den Parlamenten Bulgariens, Ecuadors, Estlands, 
der Niederlande und Ungarns wurden mehrere Maßnahmen zugleich ergriffen. 
Je ein Parlament berichtete über die Einstellung von mehr Personal bzw. die Ein-
führung eines spezifischen Arbeitsprozesses (IZT/FFU 2011, S. 21 u. 94 f.). 

PARLAMENTARISCHE BEFASSUNG MIT NACHHALTIGKEITSPOLITIK IN BEZUG 
AUF DIE EXEKUTIVE 

Als wesentliches Element parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik im Blick auf 
die Aktivitäten der Exekutive sehen die Parlamente die regelmäßige Befassung 
mit den von der Regierung vorgelegten Gesetzentwürfen mit Bezug zu nachhal-
tigkeitsrelevanten Einzelthemen, aber auch mit nationalen Nachhaltigkeits- und 
Entwicklungsstrategien sowie Haushaltsentscheidungen. In zwei Fällen erstattet 
die Regierung dem Parlament Bericht über ihre Nachhaltigkeitspolitik (Finnland 
und die Slowakei), in einem Fall erarbeitet das Parlament zu diesem Thema 
selbst einen Bericht (Vereinigtes Königreich mit dem Bericht des »Environmental 
Audit Committee«). Daneben wird die Kommunikation der Parlamente mit den 
Regierungen betont. Genannt werden regelmäßige Gespräche mit dem zustän-
digen Minister für Nachhaltigkeit, im Rahmen von Konferenzen, in Arbeits-
gruppen oder Seminaren. Auch die Teilnahme an Delegationsreisen und an in-
ternationalen Konferenzen wird von mehreren Parlamenten angeführt (IZT/FFU 
2011, S. 21). 

WIRKUNG DER PARLAMENTARISCHEN EINFLUSSNAHME AUF DIE 
NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Überwiegend wurde diese Frage als Einschätzung ihres Einflusses auf die natio-
nale Nachhaltigkeitspolitik, d. h. auf die Politik der Exekutive, verstanden. Wäh-
rend sechs Parlamente ihren Einfluss in diesem Sinn als sehr stark (Kroatien, 
Norwegen) bzw. stark (Finnland, Griechenland, Vereinigtes Königreich, Nieder-
lande) bewerten, halten ihn sieben für mäßig bis schwach (Estland, Litauen, 
Malaysia, Senegal, Serbien, Uganda, Ungarn). Als Beleg für konkrete Folgen par-
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lamentarischer Aktivitäten werden von einigen Parlamenten spezifische Gesetze 
mit Bezug zu Nachhaltigkeitsaspekten genannt (IZT/FFU 2011, S. 21). 

WESENTLICHE INTERNE HEMMNISSE SOWIE FÜR EINE STÄRKERE 
NACHHALTIGKEITSPOLITIK FÖRDERLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Antworten auf die Frage nach internen Hemmnissen sind uneinheitlich und 
beziehen sich auf ganz unterschiedliche Ebenen. Eine gewisse Häufung gibt es 
hinsichtlich unzureichenden Wissens und fehlender fachlicher Unterstützung in 
Bezug auf die Nachhaltigkeitspolitik im Parlament. Des Weiteren werden eine zu 
schwache Kooperation mit bzw. eine unzureichende Kontrolle der Regierung 
seitens des Parlaments genannt (IZT/FFU 2011, S. 22). 

In Bezug auf wünschenswerte und erforderliche Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen wird deutlich auf eine verbesserte Wahrnehmung der Bedeutung von 
Nachhaltigkeit auf den verschiedenen (politischen) Ebenen hingewiesen. Auch 
wird der Wunsch nach einer Qualifizierung von Abgeordneten und Mitarbeitern 
in diesem Themenfeld bzw. unterstützende externe Expertise geäußert. Notwendig 
seien darüber hinaus bessere und obligatorische Evaluationen des Regierungs-
handelns anhand von Kriterien der Nachhaltigkeit sowie effektivere Kontroll-
instrumente. Von zwei Parlamenten werden schließlich der Abschluss internatio-
naler Abkommen und die gerechtere Gestaltung des Welthandelssystems als för-
derliche Rahmenbedingungen betrachtet (IZT/FFU 2011, S. 22). 

Die Ergebnisse der durchgeführten Recherchen sowie der Fragebogenerhebung 
vermitteln den Eindruck, dass Parlamente das Thema Nachhaltigkeit auch als 
institutionelle Herausforderung ansehen und in ihre Arbeitsprozesse zu integrie-
ren suchen. Dazu wurden spezifische Verfahrensweisen bzw. Arbeitsformen für 
die Bearbeitung des Themas Nachhaltigkeit etabliert und/oder ein besonderes 
Gremium eingerichtet. Die Beteiligung außerparlamentarischer Akteure wird von 
nahezu allen Parlamenten praktiziert bzw. unterstützt. Von 25 Parlamenten 
antwortete lediglich eines mit Nein (Litauen) (IZT/FFU 2011, S. 21). 

Die Parlamente sehen insbesondere die Gesetzgebung als wirksamen Hebel einer 
aktiven Nachhaltigkeitspolitik der Legislativen. Es wird aber auch Optimie-
rungsbedarf parlamentarischer Nachhaltigkeitspolitik eingeräumt. So wird die 
Kontrolle der Regierung auf diesem Feld von vielen Parlamenten noch als unzu-
reichend betrachtet und ihr Einfluss auf die Nachhaltigkeitspolitik ihres Landes 
als schwach eingeschätzt. Konsequenterweise sieht man das Erfordernis einer 
Stärkung der parlamentarischen Instrumente in Bezug auf Gesetzgebung, Infor-
mations- und Kontrollrechte, Informationsverarbeitung und -bewertung sowie 
Öffentlichkeit. 
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PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT 
IN ANDEREN LÄNDERN 2. 

ACHT LÄNDERANALYSEN 2.1 

BELGIEN 2.1.1 

Belgien ist eine parlamentarische Monarchie. Die Legislative auf föderaler Ebene 
besteht aus zwei Kammern. Den 150 Mitgliedern der Abgeordnetenkammer, 
»Chambre des Représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers«, obliegen die 
allgemeine Gesetzgebung, das Haushaltsrecht und die Regierungskontrolle. Der 
aus 71 Personen bestehende Senat wird bei Verfassungsänderungen und bei der 
Ratifizierung internationaler Verträge an der Gesetzgebung beteiligt. Bei anderen 
Vorhaben wirkt der Senat beratend mit, kann aber jederzeit überstimmt werden, 
und hat das Recht der 2. Lesung (AA 2011a). 

Belgien ist ein Bundesstaat, der durch das Spannungsverhältnis der französischen 
und niederländischen Sprachgemeinschaften geprägt ist. Entsprechend besteht die 
föderale Ordnung aus einer Doppelstruktur aus (Sprach-)Gemeinschaften und 
Regionen, die territorial nicht deckungsgleich sind. So ist das Land einerseits in die 
drei Gemeinschaften der Wallonen, der Flamen und der Deutschen sowie an-
dererseits in die Regionen Wallonien, Flandern und Brüssel-Hauptstadt gegliedert. 
Sowohl die Gemeinschaften als auch die Regionen verfügen über eigene Parlamen-
te und Regierungen. Die Regionen und Gemeinschaften sind in zehn Provinzen 
und weiter in 589 Gemeinden unterteilt (Berge/Grasse 2004, S. 68 f. u. 83). 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Am 25. April 2007 wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit in die Verfassung auf-
genommen. Artikel 7bis bestimmt, dass der Föderalstaat, die Gemeinschaften 
und die Regionen die »Ziele einer nachhaltigen Entwicklung in deren sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltbezogenen Aspekten unter Berücksichtigung der 
Solidarität zwischen den Generationen« (Der Belgische Senat 2009) verfolgen 
sollen. Erkennbar basiert die belgische Nachhaltigkeitspolitik auf dem Drei-
Säulen-Konzept von Nachhaltigkeit. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Zuständigkeit für die nachhaltigkeitsrelevanten Politikfelder liegt beim Bund 
und bei den Regionen. Ein Gesetz von 1997 grenzt die nachhaltigkeitspolitischen 
Kompetenzen zwischen beiden Ebenen ab (»Loi relative à la coordination de la 
politique fédérale de développement durable/Wet betreffende de coördinatie van 
het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling«). Den Regionen obliegen 
unter anderem Raumordnung und Städtebau, Umwelt- und Wasserpolitik, Wirt-
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schafts- und Energiepolitik, Abfallentsorgung sowie Transport und Verkehr (au-
ßer der Bahn und dem Flughafen Brüssel). Auf Bundesebene formulierte Ziele, 
die den Zuständigkeitsbereich der Regionen betreffen, können nur durch Koope-
rationsabkommen beider Ebenen umgesetzt werden (Berge/Grasse 2004, S. 85 f.; 
ESDN 2011a). 

Im Jahr 2000 hat der Ministerrat, »Conseil des ministres en Belgique/federale 
ministerraad in België«, den Föderalen Plan für Nachhaltige Entwicklung, »Plan 
fédéral pour le développement durable/Federale Plan Duurzame Ontwikkeling«, 
für den Zeitraum von 2000 bis 2004 als Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. 
Die Nachhaltigkeitsstrategie wurde mit dem nachfolgenden zweiten Föderalen 
Plan für Nachhaltige Entwicklung von 2004 bis 2008 fortgeführt. Dieser wurde 
zunächst bis Ende 2009 verlängert und ist auch heute noch die gültige Nachhal-
tigkeitsstrategie. Der Entwurf eines dritten Föderalen Plans für Nachhaltige 
Entwicklung bis 2014 befindet sich noch in der Ausarbeitung. Dieser soll die 
Strategien des Bundes und der föderalen Einheiten in einer nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie zusammenführen. Bislang ist die dazu erforderliche Abstimmung 
des Entwurfs mit weiteren Rechtsakten noch nicht abgeschlossen (ESDN 2011a; 
FPS 2010). 

Der Entwurf des dritten Föderalen Plans für Nachhaltige Entwicklung soll ge-
mäß dem 2010 geänderten Gesetz zur Regelung der nachhaltigkeitspolitischen 
Zuständigkeiten zwischen den politischen Ebenen von 1997 stärker auf die Ent-
wicklung einer langfristigen Vision nachhaltiger Entwicklung ausgerichtet sein. 
Während der erste und zweite Föderale Plan für Nachhaltige Entwicklung noch 
600 bzw. 400 Einzelmaßnahmen vorsahen, sollen sich die Maßnahmen im Rah-
men der dritten Nachhaltigkeitsstrategie an dieser Vision orientieren. Sie soll 
mittel- und langfristige Ziele für den Zeitraum bis 2050 sowie Fortschrittsindika-
toren umfassen. Bislang wurden 76 Indikatoren operationalisiert (ESDN 2011a; 
TFDD 2012). 

Auf der Ebene der Provinzen und Gemeinden werden zahlreiche Agenda-21-
Projekte umgesetzt. Die Regionen haben zum Teil eigene Nachhaltigkeitsstrate-
gien erlassen: 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Zentrales Entscheidungsgremium der belgischen Nachhaltigkeitspolitik ist der 
Ministerrat. Dieser wird von der Interministeriellen Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung, »Commission Interdépartementale de Développement durable/Inter-
departementale Commissie Duurzame Ontwikkeling« (CIDD/ICDO), die als 
Schnittstelle zu allen relevanten Akteuren fungiert, unterstützt. Die CIDD/ICDO 
besteht aus Vertretern aller Ministerien (bis 2010 auch aus den Ministern), der 
Regionalregierungen (Flämische Regierung, Wallonische Regierung, Regierung 
der Region Brüssel-Hauptstadt) und der Gemeinschaftsregierungen (Flämische 
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Regierung,21 Regierung der Französischen Gemeinschaft, Regierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft) sowie einem Beobachter des Bundesplanungs-
büros, »Bureau federal du Plan/Federaal Planbureau« (ESDN 2011a). 

> Flandern: Die 2006 erarbeitete und 2008 verabschiedete erste Flämische 
Nachhaltigkeitsstrategie basierte auf der Europäischen Strategie für Nach-
haltige Entwicklung, »European Strategy for Sustainable Development« 
(EU SDS). In jeder Legislaturperiode wird eine neue Strategie erarbeitet. 
Die zweite Flämische Nachhaltigkeitsstrategie von 2011 ist wie die Nach-
haltigkeitsstrategie des Bundes durch die Integration einer langfristigen 
Vision bis 2050 sowie die Benennung kurz- und mittelfristiger Ziele ge-
kennzeichnet (ESDN 2011a). 

> Wallonien: Wallonien hat zwar das Amt eines Ministers für nachhaltige 
Entwicklung eingerichtet, verfügt jedoch nicht über eine spezifische Stra-
tegie oder einen Handlungsplan. Stattdessen wird nachhaltige Entwicklung 
durch sektorale Strategien und Querschnittspolitiken verfolgt. Dazu gehö-
ren: 

 – der 1995 veröffentlichte Umweltplan für Nachhaltige Entwicklung, 
»Plan d’Environnement pour le Développement Durable« (PEDD), 

 – der 2007 verabschiedete Klimaplan, »Le Plan Air Climat«, 
 – der Marshall Plan von 2005 und der Marshall Plan 2.Vert von 2009 zur 

Belebung der wallonischen Wirtschaft und zur Verankerung nachhalti-
ger Entwicklung in allen Politikbereichen (DGOEER/DPE 2010) sowie 

 – das Grundsatzprogramm der Region 2009–2014, »Projet de Déclara-
tion de politique communautaire 2009–2014: Une énergie partagée 
pour une société durable, humaine et solidaire« (ESDN 2011a). 

> Brüssel-Hauptstadt: Für die Region Brüssel existiert kein zentrales Nach-
haltigkeitsdokument. Die Nachhaltigkeitspolitik basiert auf Dokumenten 
wie dem regionalen Entwicklungsplan, »Plan Régional de Développement/ 
Gewestelijk ontwikkelingsplan« (PRD/GEWOP), von 2002 oder dem Re-
gionalen Landnutzungsplan, »Plan Régional d’Affectation du Sol/Het ge-
westelijk bestemmingsplan« (PRAS/GBP). Der Fokus des Regierungshan-
delns liegt auf der Unterstützung der Agenda 21 in den Gemeinden (ESDN 
2011a). 

Der Ministerrat kann die Interministerielle Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung auffordern, Vorschläge zur Anpassung eines bestehenden Föderalen 
Plans für Nachhaltige Entwicklung zu entwickeln oder eine komplette Überar-
beitung durchzuführen. Dazu erstellt die CIDD/ICDO einen vorläufigen Ent-
wurf, der an den für nachhaltige Entwicklung zuständigen Minister, den Minis-
terrat, das Parlament, die Regierungen der Regionen und an den Bundesrat für 

                                            
21 Die Flämische Regierung vertritt die Flämische Gemeinschaft und die Flämische Region. 
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Nachhaltige Entwicklung, »Conseil Fédéral du Développement Durable/Federale 
raad vorr Duurzame Ontwikkeling«, weitergeleitet sowie der Öffentlichkeit zur 
Beratung vorgestellt wird. Im Anschluss wertet das CIDD/ICDO die Reaktionen 
aus und legt dem Ministerrat die endgültige Fassung der Nachhaltigkeitsstrategie 
zur Zustimmung vor (ESDN 2011a). 

Darüber hinaus ist die CIDD/ICDO für die Koordinierung der Aktivitäten ihrer 
Mitglieder zuständig. Tätigkeitsbereiche sind die allgemeine Nachhaltigkeitspoli-
tik, die zum Beispiel in themenbezogenen Arbeitsgruppen etwa zur öffentlichen 
Beschaffung oder zur Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union abge-
stimmt wird. Dadurch ist die CIDD/ICDO das wichtigste Gremium vertikaler 
Integration. Zudem ist sie für die Entwicklung einer langfristigen Vision nachhal-
tiger Entwicklung zuständig. Schließlich obliegt dem Gremium die Koordinierung 
der Berichte seiner Mitglieder über die Umsetzung von Maßnahmen und den Bei-
trag zu den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie (ESDN 2011a). 

Der Bundesrat für Nachhaltige Entwicklung, »Conseil Fédéral du Développe-
ment Durable/Federale raad vorr Duurzame Ontwikkeling« (CFDD/FRDO), ist 
ein 1997 gegründetes Beratungsgremium. Dieser wird auf Anforderung der Bun-
desregierung, des Parlaments und auf eigene Initiative aktiv. Das Gremium besteht 
aus Vertretern von Umweltorganisationen, Organisationen der Entwicklungs-
zusammenarbeit, Verbraucherschutzorganisationen, Energieversorgungsunter-
nehmen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen sowie der Wissenschaft. 
Außerdem sind Vertreter der Bundesregierung, der Gemeinden und der Regio-
nen Mitglieder ohne Stimmrecht. Das Gremium ist neben der nationalen Nach-
haltigkeitspolitik insbesondere mit den internationalen Verpflichtungen Belgiens 
durch die Agenda 21, der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und 
der Biodiversitätskonvention (Übereinkommen über die biologische Vielfalt der 
Vereinten Nationen) befasst. Auch soll CFDD/FRDO die Bevölkerung für nach-
haltige Entwicklung sensibilisieren. Das Gremium hat schließlich eine Funktion als 
Forum, durch das Debatten zur nachhaltigen Entwicklung, etwa durch Veranstal-
tung von Symposien, gefördert werden. Hierbei haben Experten, die Regierung, 
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und die Öffentlichkeit Gelegenheit, in einen 
Dialog zu treten. Die in den Diskussionsforen erarbeiteten Ergebnisse gehen in die 
Stellungnahme des CFDD/FRDO zur Nachhaltigkeitsstrategie an den Ministerrat 
ein. Sofern dieser die Vorschläge des CFDD/FRDO bei der Erstellung oder Über-
arbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie nicht berücksichtigt, ist er verpflichtet, Stel-
lung zu seinen Gründen zu nehmen (CFDD 2012; ESDN 2011a). 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik erfolgt durch die gesamte Exekutive. 
Dazu wurden im Jahr 2002 der föderale öffentliche Planungsdienst nachhaltige 
Entwicklung, »Service Public fédéral de Programmation Développement Durable/ 
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling« (SPP 
DD/POD DO), sowie in allen Ministerien insgesamt 17 Abteilungen für nachhal-
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tige Entwicklung in den Ministerien, »Cellules de Développement Durable/Cellen 
Duurzame Ontwikkeling«, geschaffen.22 Der SPP DD/POD DO ist eine befristet 
bestehende kleinere Einheit der Bundesverwaltung, welche die Ministerien bei 
der Planung und Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik unterstützt sowie für die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Nachhaltigkeit zuständig ist. 
Außerdem koordiniert er die Arbeit der Abteilungen für nachhaltige Entwick-
lung. Diese erstellen im jeweiligen Ministerium unter anderem einen Aktionsplan 
für nachhaltige Entwicklung und koordinieren die Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie (adelphi et al. 2012; BföD 2009; fedweb 2012a). 

Die Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwicklung erarbeitet jähr-
lich Fortschrittsberichte zur Nachhaltigkeitspolitik. Diese informieren über die 
Umsetzung von Maßnahmen in den verschiedenen administrativen Einheiten. 
Auf dieser Grundlage verfasst die 1997 beim Planungsministerium eingerichtete 
Arbeitsgruppe Nachhaltige Entwicklung, »Task Force Dévéloppement durable 
du Bureau fédéral du Plan« (TFDD), alle zwei Jahre einen Bericht zur Umset-
zung der Nachhaltigkeitspolitik. Dieser beinhaltet eine Beschreibung, Analyse 
und Bewertung der Istsituation, durchgeführter Maßnahmen sowie Prognosen 
der künftigen Entwicklung unter Berücksichtigung verschiedener politischer Op-
tionen. Dieser Bericht wird an die CIDD/ICDO, den Ministerrat, die Parlamente 
und Regierungen der Regionen und Gemeinschaften und an infolge der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung entstandene inter-
nationale Organisationen weitergeleitet sowie der parlamentarischen Sonder-
kommission für Klima und nachhaltige Entwicklung zur Diskussion vorgelegt. 
Der Bericht bildet außerdem die Basis für die Überarbeitung der Nachhaltig-
keitsstrategie durch die Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung. Aus diesem Grund sind die Berichte der CIDD/ICDO und der TFDD 18 
bzw. 15 Monate vor Fertigstellung einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie abzu-
schließen (Belgium 2009, S. 3; CFDD 2012; ESDN 2011a; fedweb 2012b). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Nach eigener Einschätzung hat es das Parlament versäumt, sich als führender 
Akteur im Nachhaltigkeitsprozess einzubringen. Zwar forderte das Parlament 
1997 die Regierung per Gesetz zur Ausarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie 
auf. Doch werden Entwürfe bzw. Überarbeitungen einer Nachhaltigkeitsstrategie 
dem Parlament lediglich zur Konsultation zugeleitet. Beispielsweise wurden die 
Föderalen Pläne für Nachhaltige Entwicklung vor ihrer Verabschiedung durch 
den Ministerrat im Parlament diskutiert. Eine jährlich vorgesehene Debatte zur 
Nachhaltigkeitspolitik fand seit 2005 nur einmal statt (ESDN 2011a; FPS 2010; 
IZT/FFU 2011, S. 27). 
                                            
22 Die deutsche Übersetzung auf dem Internetauftritt des Föderalen Öffentlichen Dienstes, 

der Bezeichnung für die belgischen Ministerien, lautet föderaler Öffentlicher Program-
mierungsdienst. Im Folgenden wird die Abkürzung SPP DD/POD DO verwendet. 
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BELGIEN AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Verfassung verpflichtet Föderalstaat, Gemeinschaften und Regionen, Ziele 

nachhaltiger Entwicklung zu verfolgen. 
> Gesetz zur Regelung der nachhaltigkeitspolitischen Zuständigkeiten zwi-

schen den politischen Ebenen 
> zweiter Föderaler Plan für Nachhaltige Entwicklung 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Ministerrat 
> Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwicklung 
> Bundesrat für Nachhaltige Entwicklung 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> alle Regierungsinstitutionen unter Koordinierung des föderalen Öffentlichen 

Planungsdienstes nachhaltiger Entwicklung (SPP DD/POD DO) 

Parlamentarische Beteiligung 
> keine direkte Beteiligung an Gestaltung und Umsetzung der Nachhaltig-

keitspolitik 
> Sonderkommission für Klima und nachhaltige Entwicklung des Parlaments 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Nachhaltigkeitsprüfung für Regelungsvorhaben 

Aktuelle Entwicklungen 
> Verzahnung der Nachhaltigkeitspolitik des Bundes und der föderalen Ein-

heiten zu einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie durch den noch im 
Entwurf befindlichen dritten Föderalen Plan für Nachhaltige Entwicklung 

Die belgische Nachhaltigkeitspolitik wird durch die parlamentarische Sonder-
kommission für Klima und nachhaltige Entwicklung, »Commission spéciale 
›Climat et Développement durable‹/Bijzondere commissie ›Klimaat en Duurzame 
Ontwikkeling‹«, parlamentarisch begleitet. Dieses Gremium soll das Thema Nach-
haltigkeit auf die politische Agenda bringen. Auch soll die Sonderkommission 
Strategien entwickeln, Empfehlungen formulieren, um Best-Practice-Ansätze, die 
Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum gleichermaßen ermöglichen, in Bel-
gien umzusetzen (Dewael 2012). Derzeit sind jedoch ein entsprechendes nachhal-
tigkeitspolitisches Arbeitsprogramm oder konkrete Tätigkeiten in diesem Bereich 
nicht erkennbar. 
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BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 2007 hat der belgische Ministerrat eine bei bedeutenden Politikvorha-
ben obligatorische Nachhaltigkeitsprüfung, »L’évaluation de l’incidence des déci-
sions sur le développement durable/Duurzame-Ontwikkelings-effectbeoordeling« 
(EIDDD/DOEB), eingeführt. Seit 2010 hat das Verfahren eine gesetzliche Grund-
lage. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung werden die wesentlichen negativen 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen eines Vorhabens benannt 
und Maßnahmen zu ihrer Eingrenzung vorgeschlagen. Die Nachhaltigkeitsprü-
fung kann unterlassen werden, wenn dessen Folgen offensichtlich oder nach  
einer Prüfung im Schnellverfahren vernachlässigbar sind. Bis 2011 wurde in 70 
bis 90 % der Regelungsvorhaben die Nachhaltigkeitsprüfung gänzlich unterlas-
sen, und in weiteren 10 bis 30 % wurde lediglich ein Quick-Scan-Verfahren 
durchgeführt. Eine umfassende Nachhaltigkeitsprüfung erfolgte nur einmal 
(fedweb 2011 u. 2012a; Rutkowsky 2011, Folie 9). 

FINNLAND 2.1.2 

Finnland ist eine parlamentarische Demokratie mit Elementen einer Präsidial-
demokratie, etwa der Direktwahl des Staatsoberhaupts. Das Parlament, »Edus-
kunta«, besteht aus einer Kammer mit 200 Sitzen. Das Land war 2011 in 20 Re-
gionen, »maakunta«, und 342 Gemeinden, »kunta«, gegliedert, die miteinander 
in 72 Verwaltungsgemeinschaften, »seutukunta«, kooperieren. Diese Verwal-
tungsebenen verfügen jedoch über nur geringe Kompetenzen (AA 2011b; AFLRA 
2011, S. 1 u. 10). 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 1999 hat das finnische Parlament eine neue Verfassung erlassen, die 
2000 in Kraft getreten ist. Die Verfassung enthält keinen Bezug zu Prinzipien 
nachhaltiger Entwicklung (Justizministerium Finnland 1999). 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

1998 hat Finnland im Rahmen des Agenda-21-Prozesses ein Programm für 
nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Dieses fokussierte auf ökologische Nach-
haltigkeit und verfolgte wirtschaftliche, soziale und kulturelle Maßnahmen im 
Hinblick auf dieses Ziel (MotE 2010b; PMO 2006, S. 31). 

Im Jahr 2006 verabschiedete die Finnische Nachhaltigkeitskommission, »Suomen 
kestävän kehityksen toimikunnan« (Finnish National Commission on Sustain-
able Development, FNCSD), das zentrale Steuerungsgremium der Nachhaltig-
keitspolitik, die bis heute gültige Nachhaltigkeitsstrategie »Kohti kestäviä valin-
toja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi« (Auf dem Weg zu nachhaltigen 
Entscheidungen. Ein national und global nachhaltiges Finnland). Mithilfe der 
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Strategie soll bis 2030 eine langfristige Vision nachhaltiger Entwicklung verwirk-
licht werden. Die Strategie basiert auf dem Drei-Säulen-Konzept von Nachhal-
tigkeit und umfasst 34 Indikatoren zur Fortschrittsermittlung. Die finnische 
Nachhaltigkeitsstrategie wird durch die Strategie für nachhaltige Entwicklung im 
Norden des Nordischen Rats ergänzt (ESDN 2011b; PMO 2006, S. 11, 15 u. 
33). 

Die Nachhaltigkeitsstrategie wird alle zwei Jahre durch die FNCSD evaluiert. 
Außerdem wurde im Jahr 2009 ein Beratungsunternehmen mit der Überprüfung 
der Nachhaltigkeitsstrategie beauftragt. Dieses stellte zwar eine steigende Durch-
dringung der öffentlichen Verwaltung mit dem Thema Nachhaltigkeit fest, da 
viele Ministerien nachhaltigkeitsrelevante Inhalte in ihre Strategien integriert 
hätten. Dennoch nähmen die meisten Akteure die Nachhaltigkeitsstrategie als 
Zusammenstellung verschiedener Themen, die für sie von Relevanz sind, nicht 
wahr. Infolge dessen fänden Zielkonflikte, resultierend aus der Integration der 
verschiedenen Handlungsfelder, zu wenig Berücksichtigung. Da darüber hinaus 
die Nachhaltigkeitsstrategie nur unklare Ziele definierte und die meisten Themen 
auch außerhalb des durch die Nachhaltigkeitsstrategie gesetzten Rahmens bear-
beitet und in separaten Prozessen implementiert würden, habe die Nachhaltig-
keitsstrategie nur wenige neue Programme innerhalb der Verwaltung angesto-
ßen. Als Ursache hierfür wurden die vage formulierten Ziele der Nachhaltig-
keitsstrategie benannt. Dadurch erfülle eine Vielzahl bereits bestehender Maß-
nahmen diese Anforderungen, und jede Organisation könne ihr Handeln als 
nachhaltig auslegen. Infolge dessen seien die Steuerungseffekte der Nachhaltig-
keitsstrategie gering, und es sei eine abnehmende Bedeutung des Strategiedoku-
ments in der öffentlichen Verwaltung festzustellen. Insgesamt wird die im ko-
operativen Strategieprozess gewonnene Erfahrung als wesentlich bedeutender als 
das Strategiedokument selbst bewertet. Als Konsequenz wird empfohlen, die 
Nachhaltigkeitsstrategie substanziell zu überarbeiten. Diese soll, statt alle für 
nachhaltige Entwicklung relevanten Maßnahmen zu integrieren, möglichst 
knapp ausfallen, kohärente Ziele und Prinzipien für die politische Arbeit formu-
lieren sowie den Akteuren klare Zuständigkeiten zuweisen und ein System zur 
Fortschrittsermittlung bei der Zielerreichung vorgeben (PMO 2006, S. 9, 27 f. u. 
133; TFME 2009, S. 5 f., 9, 69 u. 73). 

Derzeit bereitet die FNCSD die Erarbeitung einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie 
vor. Bereits 2010 wurde Finnlands nationales Indikatornetzwerk für nachhaltige 
Entwicklung, »Suomen kansallinen kestävän kehityksen indikaattoriverkko«, 
beauftragt, die Fortschrittsindikatoren für die neue Strategie zu überarbeiten. 
Der offizielle Beginn des Strategieprozesses ist jedoch noch offen, da eine Ent-
scheidung der 2011 angetretenen Regierung zur konzeptionellen Ausrichtung 
der neuen Strategie noch aussteht (ESDN 2011b). 
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INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Nachhaltigkeitspolitik wird von der FNCSD konzipiert und umgesetzt. Das 
1993 eingerichtete Gremium besteht zurzeit aus 44 Mitgliedern und wird aus 
dem Etat des Umweltministeriums finanziert. Die FNCSD wird vom Premiermi-
nister und in dessen Stellvertretung vom Umweltminister geleitet. Weitere Mit-
glieder sind der Außenminister, die Minister für Landwirtschaft und Forsten, für 
Außenhandel und Entwicklung sowie für Soziales und Gesundheit. Hinzu kom-
men Vertreter weiterer Ministerien, der öffentlichen Verwaltung, des Parla-
ments, von Unternehmen und Gewerkschaften, der Wissenschaft, von lokalen 
Behörden sowie nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen. 
Außerdem gehören dem Gremium Vertreter verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen, der Medien und der Volksgruppe der Samen an. Diese Kombination 
aus hochrangiger politischer Führung und einer breiten gesellschaftlichen Betei-
ligung sowie vielfältiger Kompetenzen wird von der Regierung als »Finnisches 
Modell« bezeichnet (Eisgruber/Damm 2009, S. 9; MotE 2010c; OECD 2007, 
S. 50; PMO 2006, S. 9). 

Zur Erarbeitung der 2006 verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie hat die 
FNCSD eine 21 Mitglieder umfassende Strategiegruppe, »strategiaryhmä«, einge-
richtet. In dieser sind Vertreter der Ministerien und von gesellschaftlichen Grup-
pen unter dem Vorsitz des Finanzministers, der von den Ministern für Umwelt 
sowie für Soziales und Gesundheit vertreten wird, in verschiedenen Arbeitskrei-
sen organisiert. Außerdem führte die Strategiegruppe einen internetbasierten 
Konsultationsprozess sowie in Zusammenarbeit mit dem Umweltausschuss des 
Parlaments, »Ympäristövaliokunta«, ein internationales Strategieseminar durch. 
Weiterhin wurde die Strategiearbeit durch Finnlands nationales Indikatornetz-
werk für nachhaltige Entwicklung unterstützt, indem Entwicklungsherausforde-
rungen identifiziert und Fortschrittsindikatoren entwickelt wurden (OECD 
2007, S. 50; MotE 2010b; PMO 2006, S. 9 u. 11). 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist Aufgabe der gesamten Regierung 
und wird durch die FNCSD koordiniert. Dazu erstellt diese Leitlinien für die 
Erarbeitung sektoraler und lokaler Nachhaltigkeitsstrategien. Hierfür steht der 
FNCSD ein 20 Personen umfassendes Sekretariat zur Verfügung. Das acht bis 
zehn Mal jährlich zusammentretende Sekretariat besteht aus Vertretern aller 
Ministerien, die jeweils die Führung in ihrem Themenbereich übernehmen. Die 
Posten des Generalsekretärs und des Geschäftsführers werden durch das Um-
weltministerium besetzt (MotE 2010c). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Aufgrund der Teilnahme von Parlamentariern an der FNCSD schätzt das finni-
sche Parlament seinen Einfluss auf die Nachhaltigkeitspolitik als recht gut ein. 
Außerdem wird die Nachhaltigkeitsstrategie in allen Ausschüssen des Parla-
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ments, deren Zuständigkeitsbereich durch die Strategie betroffen ist, behandelt. 
Jedoch werden die Ergebnisse der alle zwei Jahre stattfindenden Evaluierung der 
Nachhaltigkeitsstrategie durch die FNCSD nur der Regierung vorgestellt. Aller-
dings erstellt die Regierung einmal pro Legislaturperiode einen Zukunftsbericht 
für das Parlament. Dieser Bericht wird durch den 1993 gegründeten und seit 
2000 ständigen Ausschuss für Zukunftsfragen, »Tulevaisuusvaliokunta/Commit-
tee for the Future«, entgegengenommen. Darüber hinaus erarbeitet das Komitee, 
das als parlamentarische Einrichtung für Technikfolgenabschätzung dem TAB 
vergleichbar ist, eigene zukunftsbezogene Analysen für das Parlament. Aktuell 
wird ein Projekt »Sustainable Growth« (»Nachhaltiges Wachstum«) durchge-
führt (Eduskunta 2002; EPTA o.J.; IZT/FFU 2011, S. 28; PMO 2006, S. 27 f.). 

FINNLAND AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Nachhaltigkeitsstrategie von 2006 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Finnische Nachhaltigkeitskommission (FNCSD) 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> gesamte Regierung koordiniert durch FNCSD 

Parlamentarische Beteiligung 
> Parlamentarier sind Mitglieder der FNCSD; das Parlament schätzt seine 

Beteiligung als recht gut ein 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Umweltfolgenabschätzung 

Aktuelle Entwicklungen 
> Neuentwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

In Finnland ist für alle staatlichen Vorhaben, die wahrscheinlich negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben, eine Umweltfolgenabschätzung vorgesehen. 
Das Verfahren ist in drei legislativen Dokumenten festgehalten. Das Gesetz und 
die Verordnung zum Verfahren der Umweltfolgenabschätzung (Act [468/1994] 
and Decree [713/2006] on Environmental Impact Assessment Procedure) regeln 
den Ablauf der Umweltfolgenabschätzung für Projekte wie den Bau von Straßen 
oder Mülldeponien. Weiterhin gibt das 2005 in Kraft getretene Gesetz über die 
Bewertung der Folgen bestimmter Pläne und Programme für die Umwelt (Act 
(200/2005) on the Assessment of the Effects of Certain Plans and Programmes 
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on the Environment) den Rahmen zur Bewertung von Plänen und Programmen 
mit signifikanten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die natürliche 
Umwelt und die Biodiversität, die Landschaft oder die Ressourcen des Landes 
vor. An beiden Verfahren ist das Parlament nicht beteiligt. In der Praxis wird die 
Umweltfolgenabschätzung jedoch kaum oder unzureichend durchgeführt (Jacob 
et al. 2009, S. 61; MotE 2007, S. 23, 2008 u. 2010a). 

FRANKREICH 2.1.3 

Frankreich ist eine zentralstaatlich organisierte parlamentarische Präsidialdemo-
kratie. Das Land ist in 27 Regionen und 101 Départements unterteilt. Diese ha-
ben nur geringe Kompetenzen im Bereich nachhaltiger Entwicklung, etwa bei der 
Erstellung von Flächennutzungsplänen. Das französische Parlament besteht aus 
zwei Kammern. Der Nationalversammlung, »Assemblée nationale«, gehören 
577 Abgeordnete und dem Senat, »Sénat«, 348 Mitglieder an. Die Bedeutung 
des Senats ist im Gesetzgebungsprozess eher gering, da dieser lediglich ein auf-
schiebendes Veto einlegen kann. Dadurch liegt die Gesetzgebungskompetenz 
faktisch bei der Nationalversammlung (AA 2012a; Kempf 2009, S. 363 f. u. 
395 f.). 

Die französische Politik wird traditionell von der zweigeteilten Exekutive be-
stimmt. Diese besteht aus dem Staatspräsidenten, »Président de la République 
française«, sowie dem Premierminister, »Premier ministre«, und seiner Regie-
rung. Politisches Zentrum ist der Staatspräsident, der die Nationalversammlung 
auflösen kann, den Premierminister und auf dessen Vorschlag die weiteren Mit-
glieder der Regierung ernennt sowie durch seine Richtlinienkompetenz die 
Grundzüge der Innen- und Außenpolitik bestimmt. Der Premierminister und 
seine Regierung sind nach der Verfassung mit weitreichenden Kompetenzen aus-
gestattet und sollen ein Gegengewicht zur politischen Macht des Staatspräsiden-
ten bilden. In der Praxis beschränkt sich die Regierung jedoch auf die Aus- und 
Durchführung präsidentieller Weisungen. Diese Auslegung der in der Verfassung 
niedergelegten politischen Ordnung wurde 1962 durch die eingeführte Direkt-
wahl des Präsidenten durch das Volk gestärkt (Kempf 2009, S. 352 ff. u. 358 f.). 

Das politische Gewicht des Parlaments ist relativ gering. Die Zahl der Ausschüs-
se von Nationalversammlung und Senat ist durch Artikel 43 der Verfassung auf 
acht limitiert. Zwar können Spezialausschüsse gebildet werden, diese Möglich-
keit wird aber selten genutzt. Auch die Kontrolle der Regierung, insbesondere 
durch die Oppositionsfraktionen, unterliegt Restriktionen. Zwar ist die Regie-
rung formal gegenüber dem Parlament verantwortlich. Doch fehlt der parlamen-
tarischen Opposition aufgrund von Verfahrensregeln die Möglichkeit, einzelne 
Maßnahmen der Regierung effektiv zu kontrollieren. Auch können Untersu-
chungsausschüsse in Nationalversammlung oder Senat nur durch Mehrheits-



 2.  PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IN ANDEREN LÄNDERN 71 

beschluss eingerichtet werden. Außerdem hat der Justizminister die Möglichkeit, 
eine parlamentarische Untersuchung durch Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens abzuwenden, da in einem Justizverfahren befindliche Angelegenheiten nicht 
durch Untersuchungsausschüsse aufgegriffen werden dürfen (Assemblée nationa-
le 2008; Kempf 2009, S. 363 ff.). 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 2005 wurde durch den »Congrès du Parlement«, eine gemeinsame Ver-
sammlung beider Kammern des Parlaments, eine zehn Artikel umfassende Um-
weltcharta in die Verfassung integriert. Die Umweltcharta verankert Prinzipien 
nachhaltiger Entwicklung, die sich entweder aus bestehendem französischem 
Recht oder aus dem Völkerrecht ableiten (FBD 2005): 

> Artikel 1 – Jeder hat das Recht, in einer ausgewogenen und für die Gesund-
heit unbedenklichen Umwelt zu leben. 

> Artikel 2 – Jeder Mensch hat die Pflicht, zur Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt beizutragen. 

> Artikel 3 – Jeder Mensch muss unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen 
die Umweltschäden, die er verursachen kann, verhindern oder andernfalls de-
ren Konsequenzen mindern. 

> Artikel 4 – Jeder Mensch muss unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen 
zur Beseitigung der von ihm verursachten Umweltschäden beitragen. 

> Artikel 5 – Wenn ein Schaden, dessen Eintritt nach dem Stand der wissen-
schaftlichen Kenntnisse nicht mit Sicherheit vorherzusehen ist, auf schwere 
und irreversible Weise die Umwelt beeinträchtigen könnte, haben die Behör-
den in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen und nach dem Vorsorgeprin-
zip dafür zu sorgen, dass Verfahren zur Evaluierung der Risiken zur Anwen-
dung kommen und angemessene einstweilige Maßnahmen ergriffen werden, 
um den Eintritt des Schadens zu verhindern. 

> Artikel 6 – Die Politik der öffentlichen Hand muss eine nachhaltige Entwick-
lung fördern. Zu diesem Zweck hat sie Schutz und Erschließung der Umwelt, 
Wirtschaftsentwicklung und sozialen Fortschritt miteinander in Einklang zu 
bringen. 

> Artikel 7 – Jeder Mensch hat nach den gesetzlich festgelegten Bedingungen 
und Grenzen das Recht auf Zugang zu den Umweltinformationen der Behör-
den und auf Mitwirkung an der Erarbeitung der öffentlichen Beschlüsse, die 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. 

> Artikel 8 – Bildung und Ausbildung im Umweltschutz müssen zur Wahrneh-
mung der in dieser Charta definierten Rechte und Pflichten beitragen. 

> Artikel 9 – Forschung und Innovation müssen ihren Beitrag zur Erhaltung 
und Erschließung der Umwelt leisten. 

> Artikel 10 – Diese Charta dient Frankreich als Richtschnur für seine Aktionen 
auf europäischer und internationaler Ebene (Assemblée nationale 2008). 
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NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 2003 wurde die erste französische Nachhaltigkeitsstrategie, »Stratégie 
nationale de développement durable« (SNDD), verabschiedet. Der Agenda-21-
Prozess wurde darin aufgenommen. In der Nachhaltigkeitsstrategie wurde das 
Ziel formuliert, 500 Lokale Agenden 21 umzusetzen. Die Wirkung der ersten 
Nachhaltigkeitsstrategie war jedoch gering, da Entscheidungsträger und die Ver-
waltung nur geringes Interesse zeigten. Auch wurde der Nutzen des Konzepts 
und seine praktische Umsetzbarkeit infrage gestellt (CGDD 2009b; PM 2010, 
S. 3). 

Im Jahr 2005 ließ Frankreich als erster Mitgliedstaat der EU die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie in einem Peer Review durch Belgien, Ghana, Mauritius 
und das Vereinigte Königreich bewerten. Die Gutachter schlugen inhaltliche und 
prozessuale Verbesserungen vor. Unter anderem wurden die Formulierung lang-
fristiger Handlungsziele, die Entwicklung von Fortschrittsindikatoren sowie eine 
stärkere Bindung des französischen Strategieprozesses an die Nachhaltigkeits-
strategie der Europäischen Union empfohlen. 2006 wurde die Nachhaltigkeits-
strategie um zentrale Herausforderungen und Handlungsziele der EU-Nachhal-
tigkeitsstrategie ergänzt. Frankreich verpflichtete sich, deren Inhalte umzusetzen 
(ESDN 2011c; MESD/MFA 2005, S. 9 u. 27 f.). 

Im Jahr 2010 wurde die zweite französische Nachhaltigkeitsstrategie »Vers une 
économie verte et équitable« für den Zeitraum bis 2013 verabschiedet. Diese ist 
nach dem Leitbild der EU-Nachhaltigkeitsstrategie konzipiert und nach Bekun-
den des Premierministers kürzer, konkreter und strategischer als die erste Nach-
haltigkeitsstrategie. Auch wurden aus der Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie 
abgeleitete Anforderungen an Lokale Agenden 21 formuliert, um eine einheit-
liche Nachhaltigkeitspolitik auf allen Ebenen zu gewährleistet. Als Ziel der zwei-
ten Nachhaltigkeitsstrategie wurde die Etablierung von 1.000 Lokalen Agen-
den 21 festgelegt. Ferner wurden der Empfehlung aus dem Peer Review entspre-
chend Kernindikatoren der EU-Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen, um eine 
größere Vergleichbarkeit mit anderen europäischen Staaten herzustellen (ESDN 
2011c; PM 2010, S. 3, 6 u. 19). 

Die zweite Nachhaltigkeitsstrategie wurde unter dem Eindruck der sogenannten 
Grenelle-de-l’Environnement-Gesetzgebung formuliert. Durch die »Grenelle«, ein 
Begriff, mit dem umfangreiche politische Verhandlungen bezeichnet werden (arte 
2009), sollen durch eine Konzertierung in »bisher nicht gekanntem Ausmaß« 
(MEDDTL 2011a, eigene Übersetzung) politische Entscheidungen stärker in der 
Gesellschaft und auf lokaler Ebene verankert werden. So wurden bereits in der 
Konsultationsphase der »Grenelle de l’Environnement« 19 regionale Treffen mit 
16.900 Teilnehmern, acht Internetforen mit 11.000 Beiträgen, zwei Parlaments-
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debatten und vier runde Tische durchgeführt sowie 31 Konsultativgremien ein-
gebunden (MEDDTL 2011b). 

Dieser Prozess führte im Jahr 2009 zum sogenannten Grenelle-1-Gesetz, »Loi de 
programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement 
n° 2009-967 du 3 août 2009«. Das Grenelle-1-Gesetz bestimmte Handlungsziele 
der französischen Umweltpolitik vor allem zum Klimaschutz, ohne konkrete 
Maßnahmen zu deren Umsetzung vorzugeben. Als prioritäre Aktionsfelder wur-
den die Bereiche Bauen und Wohnen, Verkehr, Energie, Biologische Vielfalt so-
wie Umweltgesundheit und Abfallwirtschaft festgelegt. Auch wurden in Ergän-
zung der aus der EU-Nachhaltigkeitsstrategie übernommenen Kernindikatoren 
nachhaltiger Entwicklung weitere Kriterien für die französische Nachhaltigkeits-
strategie operationalisiert, sodass eine Fortschrittskontrolle auf Basis von insge-
samt 54 Indikatoren erfolgen kann. Im Jahr 2010 verabschiedeten beide Kam-
mern des französischen Parlaments das sogenannte Grenelle-2-Gesetz, »Loi por-
tant engagement national pour l’environnement n° 2010-788 du 12 juillet 
2010«. Dieses beinhaltete einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der im Gre-
nelle-1-Gesetz verankerten Ziele (FBD 2010; MEDDTL 2011b; PM 2010, S. 6 u. 
46 f.). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

1993 wurde die französische Kommission für Nachhaltige Entwicklung, »Com-
mission française du développement durable« (CFDD), gegründet. Diese sollte 
wesentliche Elemente einer französischen Nachhaltigkeitspolitik bestimmen und 
diesbezüglich Empfehlungen an die Regierung aussprechen. Die CFDD war bis 
zu ihrer Auflösung im Jahr 2003 eine unabhängige Beratungseinrichtung des 
Premierministers (EEAC 2004). 

Die grundlegende Ausrichtung der Nachhaltigkeitspolitik legt das 2003 gegrün-
dete Interministerielle Komitee für Nachhaltige Entwicklung, »Comité Intermi-
nistériel pour le Développement Durable« (CIDD), fest. Das CIDD ist das zen-
trale Steuerungsgremium für die Tätigkeitsfelder Nachhaltigkeit, Kampf gegen 
den Klimawandel und Verhinderung großer Umweltrisiken. Außerdem soll das 
CIDD die Vereinbarkeit der französischen Nachhaltigkeitsstrategie mit europä-
ischen und internationalen Verpflichtungen sichern. Dem CIDD gehören alle 
Minister, ein Vertreter des Präsidenten sowie der für nachhaltige Entwicklung 
zuständige Staatssekretär an. Hinzu kommen je nach Tagesordnung weitere 
Regierungsmitglieder. Das CIDD tagt einmal jährlich unter dem Vorsitz des 
Premierministers, der durch den für nachhaltige Entwicklung verantwortlichen 
Minister vertreten wird (Assemblée nationale 2007). Derzeit ist dies der Minister 
für Umwelt, nachhaltige Entwicklung, Verkehr und Wohnen, »Ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement«. 
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2003 wurde der Rat für Nachhaltige Entwicklung, »Conseil National du Déve-
loppement Durable« (CNDD), als Nachfolgeorganisation der CFDD gegründet. 
Als Repräsentant der Gesellschaft sollte der CNDD die Regierung beraten und 
an der Definition, Überwachung und Bewertung der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie mitwirken. Der CNDD wurde im Zuge des Grenelle-Prozesses 2010 
vom Komitee zur Begleitung der Grenelle, »Comité de suivi du Grenelle de l’en-
vironnement«, abgelöst. Dieses wiederum wurde durch die Grenelle-Gesetz-
gebung im selben Jahr durch das nationale Komitee für nachhaltige Entwicklung 
und Umweltfragen, »Comité national du développement durable et du Grenelle 
de l’Environnement« (CNDDGE), ersetzt (Assemblée nationale o.J.b; EEAC 
2008; CGDD 2009a, S. 16 f.). 

Das CNDDGE besteht aus insgesamt 41 Mitgliedern. Dazu gehören Vollmitglie-
der aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen und dem Par-
lament, die in vier Arbeitsgruppen zu je acht Personen organisiert sind. Dazu 
kommen sieben assoziierte Mitglieder aus den Bereichen Familie, Verbraucher-
schutz, Solidarität, soziale Integration, Jugend, Entwicklungshilfe. Zudem gehö-
ren dem CNDDGE der Interministerielle Beauftragte für Nachhaltige Entwick-
lung, »Délégué Interministériel au Développement Durable«, und der für nach-
haltige Entwicklung zuständige Minister als Vorsitzender an. Außerdem ist die 
Teilnahme eines Vertreters der Handelskammern, »chambres consulaires«, vor-
gesehen, der allerdings kein Mitglied ist. Die Aufgaben des Komitees bestehen in 
der Überwachung, Ausarbeitung und Fortführung der Grenelle-1-Verpflich-
tungen, der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie sowie der nationalen Biodiversi-
tätsstrategie, »Stratégie Nationale de la Biodiversité«. Hierzu kann das Gremium 
Fragen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung stellen. Das CNDDGE tritt alle 
zwei Monate zusammen (Assemblée nationale/Sénat 2009; CGDD 2009a, 
S. 16 f.; CGDD 2011, S. 9; FBD 2010; MEDDTL 2010 u. 2011a). 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie durch konkrete Maßnahmen obliegt 
dem Ministerium für Umwelt, Nachhaltige Entwicklung, Transport und Woh-
nen, »Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement« (MEDDTL). Darüber hinaus erstellen alle Ministerien eigene Strate-
gien und Handlungspläne für die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie (MEDDTL 2011c). Um dies zu gewährleisten, koordiniert in jedem Minis-
terium ein hoher Funktionär für nachhaltige Entwicklung, »Haut fonctionnaire 
au développement durable« (HFDD), die Ausarbeitung der Umsetzungspläne 
und überwacht ihre Anwendung. Für die Koordinierung der Bemühungen aller 
Ministerien ist seit dem Jahr 2004 der im Namen des Ministerpräsidenten han-
delnde Interministerielle Beauftragte für Nachhaltige Entwicklung, »Délégué 
Interministériel au Développement Durable«, zuständig. Dieser bereitet darüber 
hinaus die Beratungen des Interministeriellen Komitees für Nachhaltige Entwick-
lung vor und sorgt für die Umsetzung der Ergebnisse. Auch der ständige Aus-
schuss der hohen Funktionäre für nachhaltige Entwicklung, »Le comité perma-
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nent des hauts fonctionnaires du développement durable«, bereitet die Treffen 
des Interministeriellen Komitees für Nachhaltige Entwicklung vor und trägt zur 
Entwicklung, Umsetzung und Bewertung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
bei. Dazu tagt das Gremium alle zwei Monate unter dem Vorsitz des hohen 
Funktionärs für nachhaltige Entwicklung des Ministeriums für Umwelt und 
nachhaltige Entwicklung (Assemblée nationale o.J.c u. 2009b; CGDD 2011, S. 6). 

Die Ministerien berichten jährlich dem Interministeriellen Beauftragten für Nach-
haltige Entwicklung über ihren Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstra-
tegie (Assemblée nationale 2007; PM 2010, S. 6). Auf dieser Grundlage erstellt 
der Interministerielle Beauftragte für Nachhaltige Entwicklung jährlich einen 
Bericht der Regierung (MEDDTL 2011c). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Parlamentarier waren an der Erarbeitung der Grenelle-Gesetzgebung, welche die 
zweite Nachhaltigkeitsstrategie maßgeblich prägte, aktiv beteiligt. 2007 setzte 
der Staatsminister, »Ministre d’État«, 34 Komitees ein, die konkrete Maßnah-
men erarbeiten sollten, um die nachhaltigkeitspolitischen Ziele Frankreichs um-
zusetzen. Jede dieser Arbeitsgruppen wurde von einem Parlamentarier geleitet. 
Die überwiegend im Jahr 2008 fertiggestellten Ergebnisse wurden beiden Kam-
mern des Parlaments zugeleitet. Der von der Regierung verfasste Entwurf des 
Grenelle-1-Gesetzes wurde nahezu einstimmig vom Parlament verabschiedet 
(CGDD 2009a, S. 7 f.). 

Durch die Beteiligung von Abgeordneten am CNDDGE ist das Parlament auch 
an der Überwachung und Fortentwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie beteiligt. Zusätzlich stellt die Regierung auf Grundlage der Grenelle-Gesetz-
gebung den jährlichen Bericht des Interministeriellen Beauftragten für Nachhal-
tige Entwicklung zur Umsetzung der SNDD dem Parlament vor. Außerdem wer-
den nach dem Grenelle-2-Gesetz Teilberichte zu konkreten Maßnahmen an das 
Parlament überwiesen. Bis 2013 sind dem Parlament zehn verschiedene Berichte 
vorzulegen. Sechs dieser Berichte sind regelmäßig, jährlich oder alle drei Jahre, 
anzufertigen. Diese geben Auskunft etwa über die Entwicklung von Mautgebüh-
ren, der installierten Windenergieanlagen oder die unternehmerische gesellschaft-
liche Verantwortung (»Corporate Social Responsibility«) (CGDD 2011, S. 5; 
INERIS 2008; PM 2010, S. 6). 

Außerdem hat die »Assemblée nationale« 2009 einen ständigen Ausschuss für 
nachhaltige Entwicklung und Raumordnung, »Commission du Développement 
durable et de l’aménagement du territoire«, eingerichtet. Dieser ist nach der Ge-
schäftsordnung der Nationalversammlung unter anderem für die Themen Bau-
wesen, Infrastrukturen, Raumordnung, Umwelt und Verkehr zuständig. Auch 
unterrichtet der Ausschuss das Parlament über die Erarbeitung und die Ausfüh-
rung der Entwicklungspläne der Gebietskörperschaften sowie die Umsetzung der 
Planungsverträge (Assemblée nationale o.J.d u. 2009a). 
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FRANKREICH AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Verfassung umfasst eine aus zehn Artikeln bestehende Umweltcharta, die 

Prinzipien nachhaltiger Entwicklung enthält. 
> Grenelle-de-l’Environnement-Gesetzgebung 
> zweite französische Nachhaltigkeitsstrategie »Stratégie nationale de déve-

loppement durable: vers une économie verte et équitable« 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Interministerielles Komitee für Nachhaltige Entwicklung (CIDD) 
> Nationales Komitee für nachhaltige Entwicklung und Umweltfragen 

(CNDDGE) 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Ministerium für Umwelt, Nachhaltige Entwicklung, Transport und Woh-

nen 
> Interministerieller Beauftragter für Nachhaltige Entwicklung 
> Ständiger Ausschuss der hohen Funktionäre für nachhaltige Entwicklung 

Parlamentarische Beteiligung 
> Parlamentarier sind im CNDDGE vertreten 
> ständiger Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und Raumordnung zur 

Begleitung der Regierungsarbeit 
> Bewertung von Regelungsfolgenabschätzungen der Regierung und Mög-

lichkeit, einen Gesetzentwurf bei unzureichender Regelungsfolgenabschät-
zung nicht auf die Tagesordnung der Nationalversammlung zu setzen 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Regelungsfolgenabschätzung 

Aktuelle Entwicklungen 
> zunehmende Beteiligung nichtstaatlicher Akteure an der Nachhaltigkeits-

politik 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 2009 wurde durch ein sogenanntes Organgesetz, »Loi organique 
n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 
de la Constitution«, das die Verfassung konkretisiert und selbst Verfassungsrang 
hat, eine Regelungsfolgenabschätzung in das Gesetzgebungsverfahren eingeführt. 
Diese ist für alle Regelungsvorhaben der Regierung mit Ausnahme der Verfas-
sungs-, Haushalts- und Notstandsgesetzgebung verpflichtend (EP DG IPOL 
2011, S. 80). 
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Die Regelungsfolgenabschätzung obliegt dem Ministerium, das ein Vorhaben 
einbringt. Geprüft werden neben rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen, sozia-
len und administrativen Folgen sowie Auswirkungen auf die öffentliche Beschäf-
tigung auch Konsequenzen für die Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Für die 
Durchführung der Regelungsfolgenabschätzung sind mindestens zwei Monate 
vorgesehen. Falls nötig, kann diese aber auch beschleunigt erfolgen (EP DG 
IPOL 2011, S. 80 u. 84). 

Das Parlament ist nicht unmittelbar an der Regelungsfolgenabschätzung beteiligt. 
Allerdings kann die Konferenz der Präsidenten, »Conférence des Présidents«23, 
auf Grundlage von Artikel 47-1 der Geschäftsordnung der Nationalversammlung 
entscheiden, einen Gesetzentwurf der Regierung nicht auf die Tagesordnung zu 
setzen, wenn dieser oder die Regelungsfolgenabschätzung ungenügend sind.  
Außerdem kann der 2009 eingerichtete Ausschuss zur Evaluierung und Kontrol-
le der öffentlichen Politik, »Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques«24, der Nationalversammlung vom Sprecher der Nationalversamm-
lung oder dem Vorsitzenden einer der acht ständigen Ausschüsse aufgefordert 
werden, eine Regelungsfolgenabschätzung zu bewerten. Bei einer abweichenden 
Einschätzung von Parlament und Regierung über die Qualität der Regelungsfol-
genabschätzung kann der Verfassungsrat, »Conseil Constitutionnel«, das fran-
zösische Verfassungsgericht, zur Schlichtung angerufen werden (Assemblée na-
tionale o.J.a; EP DG IPOL 2011, S. 81; OECD 2010, S. 111). 

NIEDERLANDE 2.1.4 

Die Niederlande sind eine parlamentarische Monarchie. Das »Staten-Generaal« 
genannte niederländische Parlament ist ein Zweikammersystem. Die Erste Kam-
mer, »Eerste Kamer«, besteht aus 75 Mitgliedern, die nicht direkt, sondern ge-
meinsam von allen Abgeordneten der Provinziallandtage, »Provinciale Staten«, 
gewählt werden. Die Zweite Kammer, »Tweede Kamer«, hat 150 direkt gewähl-
te Abgeordnete. Kein Mitglied des Parlaments darf zugleich ein Minister- oder 
                                            
23 Die Konferenz der Präsidenten besteht aus dem Präsidenten und den sechs Vizepräsiden-

ten der Nationalversammlung, den acht Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse, dem 
Generalberichterstatter des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Haushaltskontrol-
le, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Europaangelegenheiten und den Vorsitzenden 
der Fraktionen (Assemblée nationale 2010). 

24 Die Kommission zur Evaluierung und Kontrolle der öffentlichen Politik besteht aus dem 
den Vorsitz führenden Präsidenten der Nationalversammlung, den Vorsitzenden der 
acht ständigen Ausschüsse, dem Generalberichterstatter des Ausschusses für Finanzen, 
Wirtschaft und Haushaltskontrolle, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Europaange-
legenheiten, dem Ersten Vizepräsidenten des Parlamentarischen Büros für die Bewertung 
wissenschaftlicher und technologischer Optionen, dem Vorsitzenden der parlamentari-
schen Delegation für die Rechte der Frauen und Chancengleichheit von Frauen und 
Männern sowie 16 von den Fraktionen ernannte Mitglieder der Nationalversammlung 
(Assemblée nationale o.J.a). 
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Staatssekretärsamt innehaben. Jedes Gesetz bedarf der Zustimmung beider Kam-
mern. Die Erste Kammer hat ein umfassendes Beratungsrecht, kann aber die ihr 
von der Zweiten Kammer nach Verabschiedung zugeleiteten Gesetzentwürfe nur 
annehmen oder ablehnen, jedoch nicht verändern. Zwischen beiden Kammern 
besteht kein Vermittlungsverfahren, und auch die Regierung kann in dieser Ge-
setzgebungsphase keine Änderungen mehr einbringen. Jedoch kann die Erste 
Kammer durch andauernde Beratungen Änderungsbedarf gegenüber der Zwei-
ten Kammer signalisieren und diese dadurch indirekt zur Vorlage einer neuen 
Fassung auffordern (AA 2012c; Lepszy/Wilp 2009, S. 408 u. 416 f.). 

Das Land ist in zwölf Provinzen und 443 Gemeinden untergliedert. Diese verfü-
gen über eigene Parlamente und Exekutiven. Die Provinzen und Gemeinden sind 
für den Verwaltungsvollzug zuständig (Lepszy/Wilp 2009, S. 440 ff.). 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die niederländische Verfassung, »Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlan-
den«, enthält zwar nicht ausdrücklich ein Leitbild Nachhaltigkeit. Jedoch erklärt 
Artikel 21 die Bewohnbarkeit des Landes sowie den Schutz und die Verbesse-
rung der Umwelt zur Aufgabe des Staates (VdW 2012a). 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Niederlande gelten als Vorreiter bei der politischen Umsetzung des Konzepts 
nachhaltiger Entwicklung. Bereits 1984 wurde mit der Entwicklung eines natio-
nalen Umweltplans, »Nationaal Milieubeleidsplan« (NMP), begonnen, der 1989 
vorgelegt wurde. Nach konzeptionellen Weiterentwicklungen 1993 und 1998 
wurde 2001 der vierte und bislang letzte nationale Umweltplan verabschiedet. 
Dieser betont das Vorsorgeprinzip, interministerielle Koordinierung und lang-
fristige Zeithorizonte in der Umweltpolitik. Mittlerweile wurde unter dem Beg-
riff des »transition management« ein Konzept zur langfristigen Umgestaltung 
gesellschaftlicher Teilbereiche mit dem Ziel eingeführt, eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern. Das Konzept beruht auf langfristig angelegten Strategien 
und Visionen, verhandlungs- und netzwerkbasierten Umsetzungsstrategien mit 
der Offenheit für Experimente, Lernen und Anpassung (Eisgruber 2010, S. 1; 
Frost 2006, S. 2; Milieufocus 2008a u. 2008b). 

Die praktischen Ergebnisse der Umweltpläne wurden als gering bewertet (Lafferty/ 
Meadowcroft 2000). Auch 2006 durchgeführte Analysen der niederländischen 
Umweltbewertungsbehörde, »Planbureau voor de Leefomgeving« (PBL), erga-
ben, dass trotz der Umsetzung neuer Initiativen keine langfristige Ausrichtung 
der Politik erreicht wurde (PBL 2009). 

Bereits in den Jahren 2001 und 2002 wurden Entwürfe einer Nachhaltigkeits-
strategie verfasst. Diese wurden aber vom Kabinett nicht verabschiedet und 
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stattdessen als Berichte (»National Strategy for Sustainable Development: Govern-
ment Policy Review«; »National Strategy for Sustainable Development: National 
Review«) veröffentlicht. 2003 wurde das Programm »Sustainable Action« als 
Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. Allerdings ist das Dokument vor allem 
eine Zusammenstellung bestehender Programme mit dem Ziel, die Möglichkeit 
zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung zu illustrieren, die soziokulturel-
le, ökologische und ökonomische Belange ausgewogen berücksichtigt. Auch sol-
len Lerneffekte für andere Initiativen erschlossen und gesellschaftliche Akteure 
mobilisiert werden. Nicht staatliche Maßnahmen, sondern die Aktivitäten gesell-
schaftlicher Akteure sollen eine nachhaltige Entwicklung verwirklichen (Eisgru-
ber 2010, S. 1; MBZ 2003, S. 7 u. 9). 

Im Jahr 2007 ließen die Niederlande ihre Nachhaltigkeitspolitik mithilfe eines 
Peer Reviews durch Experten aus Deutschland, Finnland und Südafrika überprü-
fen. Diese stellten fest, dass die bisherige Nachhaltigkeitsstrategie eher einem 
Handlungsprogramm entspricht und empfahlen die Entwicklung einer neuen 
Strategie. Als Gründe hierfür wurde angeführt, dass 

> das Konzept trotz Betonung sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspek-
te (MBZ 2003, S. 9) ausschließlich auf den Bereich Umwelt ausgerichtet sei, 
soziale und ökonomische Ziele dagegen keine Berücksichtigung fänden, 

> ein Maßnahmenkatalog ohne leitende Vision, Richtlinien und quantifizierten 
Indikatoren erstellt worden sei, 

> die Aktivitäten des Staates, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft nicht ver-
knüpft seien sowie 

> eine effektive Kooperation zwischen Ministerien und Verwaltungsebenen 
nicht gewährleistet sei (IIED o.J.). 

In einem Brief an die Zweite Kammer reagierte die Regierung 2008 auf die Kri-
tik der Gutachter. In dem Schreiben wurde ein Kabinettsweiter Ansatz für 
Nachhaltige Entwicklung, »Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling«, 
dargelegt. Dieser Ansatz folgt dem Drei-Säulen-Konzept von Nachhaltigkeit und 
umfasst kurz- und langfristige Ziele sowie eine stärkere Verpflichtung der Regie-
rung zu nachhaltiger Entwicklung. Allerdings kommt Eisgruber (2010, S. 3) zu 
der Einschätzung, dass das Konzept weiterhin auf Umweltaspekte fokussiert sei 
(ESDN 2011d; VROM 2008). 

Obwohl die 2010 angetretene Regierung in ihrem Koalitionsvertrag die Fortfüh-
rung der Nachhaltigkeitspolitik bekundete und der Sozialwirtschaftliche Rat der 
Niederlande, »Sociaal-Economische Raad« (SER), der die Regierung in volks-
wirtschaftlichen Angelegenheiten berät, im Jahr 2010 eine Vision nachhaltiger 
Entwicklung »Meer werken aan duurzame groei« veröffentlichte, sind bislang 
keine Aktivitäten zu einer Neufassung der Nachhaltigkeitsstrategie erkennbar. 
So bekräftigen Gjoksi et al. (2010) die Einschätzung des Peer Reviews von 2007, 
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dass die Niederlande zwar einen strategischen Ansatz zum Thema Nachhaltig-
keit verfolgten, aber über keine vollwertige Nachhaltigkeitsstrategie verfügten. 
Auch sei bislang kein Indikatorensatz zur Fortschrittsermittlung in der Nachhal-
tigkeitspolitik entwickelt worden (ESDN 2011d; Gjoksi et al. 2010, S. 6 u. 43). 

Allerdings hat das für Umwelt verantwortliche Ministerium »Ministerie van In-
frastructuur en Milieu« 2011 eine Nachhaltigkeitsagenda, »Agenda duurzaam-
heid«, vorgestellt. Diese wiederholt die Grundzüge der Nachhaltigkeitsstrategie 
von 2003, indem zentrale Handlungsfelder unter Verweis auf aktuelle und künf-
tige Programme der Regierung und weiterer Akteure beschrieben werden. Aus 
haushaltspolitischen Gründen sollen die Kosten der Nachhaltigkeitspolitik ver-
mehrt von der Gesellschaft statt von der Regierung getragen werden. Die Regie-
rung ermutigt gesellschaftliche Akteure, selbstständig Verantwortung zu über-
nehmen. Beispielsweise sollen 59 Green-Deal-Projekte Unternehmen, Nichtregie-
rungsorganisationen und Bürger anregen, Pläne für eine nachhaltige Wirtschaft 
zu entwickeln und umzusetzen (ESDN 2012; Reuters 2011; Heijden 2011). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Nachhaltigkeitspolitik wird durch die Regierung gestaltet. Dabei kommt 
dem Kabinett eine hohe Bedeutung zu. Dieses hat die Nachhaltigkeitsstrategie von 
2003 und den 2008 verfassten Brief an das Parlament verabschiedet. Dadurch 
sind zwar grundsätzlich alle Ministerien an der Nachhaltigkeitspolitik beteiligt. 
Jedoch bringen sich nur die Ministerien für Außenpolitik, Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft sowie Raumplanung und Umwelt regelmäßig ein. Häufig ist 
auch das Büro des Ministerpräsidenten beteiligt (Eisgruber 2010, S. 1, 7 u. 9). 

Aktuell ist nachhaltige Entwicklung kein ministerielles Tätigkeitsfeld. Das für 
Umwelt zuständige Ministerium »Ministerie van Infrastructuur en Milieu« ist 
nicht ausdrücklich mit der Nachhaltigkeitspolitik befasst, trägt aber nach eigenem 
Bekunden zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung bei. Auch besteht im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums keine spezialisierte Behörde für Nach-
haltigkeitspolitik. Allerdings erstellt die Umweltbewertungsbehörde, »Planbu-
reau voor de Leefomgeving« (PBL), im Auftrag der Regierung Fachinformatio-
nen und Studien in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Ener-
gie, Biodiversität, Landnutzung und Luftqualität. Zu nennen sind insbesondere 
der »Sustainability Outlook« von 2004 »Quality for the Future« und der 
»Sustainability Outlook« von 2007, 2008 und 2010 (erster Teil: »The Nether-
lands Later«; zweiter Teil: »The Netherlands in a Sustainable World«; dritter 
Teil: »The Netherlands in the Future«). Diese thematisieren grundsätzliche Fra-
gen der Nachhaltigkeitspolitik, etwa zur Verknüpfung der sozialen, ökono-
mischen und sozialen Dimensionen von Nachhaltigkeit, zur Vereinbarkeit des 
Lebensstandards gegenwärtiger und künftiger Generationen oder zum Zusam-
menhang von nationaler Nachhaltigkeitspolitik und globalen Entwicklungen. 
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Zur Bearbeitung solcher Fragestellungen verfügt die Umweltbehörde über ein 
assoziiertes Expertengremium »Advisory Board of the Netherlands Environmen-
tal Assessment Agency« und kann weitere Experten anhören. Auch kooperiert 
PBL mit weiteren Beratungsinstitutionen der Regierung, wie dem Wissenschaft-
lichen Rat für Regierungspolitik, »Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid« (WRR), oder dem zum Jahresbeginn 2010 aufgelösten Rat für Raum-
planungs-, Umwelt- und Naturforschung, »Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en 
Natuuronderzoek« (RMNO) (EEAC 2010; GotN o.J.a, o.J.b u. o.J.c; PBL 2008, 
S. iii; PBL 2011; WRR o.J.). 

Im 2008 formulierten Kabinettsweiten Ansatz für Nachhaltige Entwicklung, 
»Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling«, ist keine Regelung über eine 
Berichterstattung zu Fortschritten in der Nachhaltigkeitspolitik niedergelegt. 
Jedoch veröffentlichten das Zentrale Statistikbüro, »Centraal Bureau voor de 
Statistiek«, das Zentrale Planungsbüro, »Centraal Planbureau«, die Umweltbe-
wertungsbehörde PBL und das Planungsbüro für Soziales und Kultur, »Sociaal 
en Cultureel Planbureau«, 2009 und 2011 gemeinsam Monitorberichte zur 
Nachhaltigkeit, »Monitor Duurzaam Nederland« (CBS et al. 2009 u. 2011). 

NIEDERLANDE AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Verfassung: Schutz der Umwelt und Bewohnbarkeit des Landes als Staats-

ziel 
> Nachhaltigkeitsstrategie von 2003 »Sustainable Action« 
> Konzept eines Kabinettsweiten Ansatzes für Nachhaltige Entwicklung von 

2008 

Gestaltung und Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Regierung 

Parlamentarische Beteiligung 
> keine parlamentarische Mitwirkung an der Gestaltung und Umsetzung der 

Nachhaltigkeitspolitik 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> keine 

Aktuelle Entwicklungen 
> keine 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Obwohl das niederländische Parlament seine Beteiligung an der Nachhaltig-
keitspolitik als sehr hoch einschätzt (IZT/FFU 2011, S. 107), ist seine Mitwir-
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kung an der Nachhaltigkeitspolitik minimal. Es gibt keinen auf Nachhaltigkeit 
spezialisierten Ausschuss. Stattdessen kommt in der Regel dem Ausschuss, der 
das Themenfeld des für Nachhaltigkeit zuständigen Ministeriums bearbeitet, 
eine entsprechende Funktion zu. Aktuell trifft dies auf den ständigen Ausschuss 
für Infrastruktur und Umwelt, »Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu«, 
zu. Dieser befasst sich jedoch nicht umfassend mit Nachhaltigkeit, sondern aus-
drücklich mit den Bereichen Umwelt und Klima (TKS-G 2012). 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie von 2003 sind jährlich Fortschrittsbe-
richte an das Parlament vorgesehen (MBZ 2003, S. 4). Inwieweit dieses Vorhaben 
realisiert wurde, war nicht zu ermitteln. 

POLEN 2.1.5 

Polen ist eine zentralstaatlich organisierte parlamentarische Demokratie. Das 
polnische Parlament besteht aus dem Sejm mit 460 Mitgliedern und dem Senat, 
dem 100 Abgeordnete angehören. Die Senatoren repräsentieren die 16 Verwal-
tungsbezirke, gehören aber den regionalen Parlamenten nicht an. Die Bedeutung 
des Senats für die Gesetzgebung ist im Vergleich zum Sejm gering. Der Senat 
kann vom Sejm angenommene Gesetzentwürfe überprüfen und Änderungsvor-
schläge unterbreiten. Diese Vorschläge kann der Sejm mit absoluter Mehrheit 
abweisen. Außerdem kann der Senat Gesetzesinitiativen in den Sejm einbringen. 
Die Regierungskontrolle obliegt allein dem Sejm (AA 2011c; Sejm 2009; Zie-
mer/Matthes 2010, S. 231). 

Das Land ist in 16 Verwaltungsbezirke, »Województwo«, 379 Kreise, »powiat«, 
und 2.478 Gemeinden, »gmina«, mit beschränkten Verwaltungsbefugnissen un-
terteilt (Bundesregierung 2011). Verwaltungsbezirke und Kreise verfügen über 
eigene Volksvertretungen und Exekutiven. Ihre Kompetenzen sind aber eher ge-
ring. 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

In der polnischen Verfassung von 1997 ist in Artikel 5 der Schutz der natürli-
chen Umwelt gemäß den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung als Staatsziel defi-
niert. Die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung werden im Verfassungstext nicht 
benannt (Sejm 2009). 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Entwicklung der polnischen Nachhaltigkeitspolitik erfolgte im Zusammen-
hang mit dem Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Im Zuge der 1998 
begonnenen Beitrittsverhandlungen wurden zahlreiche Regelungen erlassen, um 
polnisches Recht mit den Normen der EU zu harmonisieren. Besonderer Nach-
holbedarf bestand bei der langfristigen Politikplanung. Zur Erfüllung der EU-
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Vorgaben in diesem Bereich wurden über 400 strategische Dokumente verfasst. 
Diese waren oft widersprüchlich oder verfolgten entgegengesetzte Ziele. Darüber 
hinaus blieben die Dokumente nach Regierungswechseln in der politischen Ar-
beit häufig unberücksichtigt (EEA 2011b, S. 7 f.; MRD 2011, S. 11). Da zwischen 
1997 und 2007 sieben Ministerpräsidenten im Amt waren, entfalteten die Stra-
tegiedokumente kaum Wirkung. 

Im Bereich nachhaltiger Entwicklung wurden etwa 260 bindende Strategiedo-
kumente entwickelt. Die wichtigsten sind die Langfristige Strategie für dauerhaf-
te und nachhaltige Entwicklung Polen 2025, »Strategia Zrównowazonego Ro-
zwoju Polski do roku 2025«, die nationale Umweltschutzstrategie, »Prawo och-
rony srodowiska«, die nationale Umweltbildungsstrategie, »Narodowa Strategia 
Edukacji Ekologicznej« aus dem Jahr 2000 sowie das Umweltschutzgesetz, 
»Prawo ochrony srodowiska« und die Zweite Nationale Umweltpolitik, »Druga 
Polityka Ekologiczna Panstwa«, von 2001 (EEA 2011b, S. 8; Zółtowski et al. 
2004, S. 13 f.). 

Die im Jahr 2000 vom Sejm verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie basiert zwar 
auf dem Drei-Säulen-Konzept von Nachhaltigkeit. Der Schwerpunkt liegt aber 
auf der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes: Polen soll zu den führenden 
Wirtschaftsnationen aufschließen und den durchschnittlichen Lebensstandard in 
der EU erreichen. Die weiteren Dokumente sind als Ergänzung zur Nachhaltig-
keitsstrategie angelegt. Das Umweltschutzgesetz legt Zuständigkeiten und Proze-
duren von Verwaltungsbehörden für eine nachhaltige Entwicklung fest und soll 
zusammen mit bereichsspezifischen Gesetzen, etwa zu Wasser, Abwasser oder 
Wäldern, einen Leitfaden für die Erarbeitung spezifischer nationaler Strategien 
bilden. Im Rahmen der Zweiten Nationalen Umweltpolitik wurden überarbeite-
te Fortschrittsindikatoren eingeführt. Die nationale Umweltschutzstrategie soll 
einen Zwischenschritt hin zu einem nationalen Entwicklungsplan bilden. Die 
nationale Umweltbildungsstrategie zielt darauf ab, den Gedanken nachhaltiger 
Entwicklung in allen Lebensbereichen zu verankern (IZT/FFU 2011, S. 26 f.; 
TGCSS 2000, S. 2; Zółtowski et al. 2004, S. 13 f.). 

Die polnische Nachhaltigkeitsstrategie entfaltete kaum Wirkung. Wechselnde 
Regierungen und damit einhergehende Personalveränderungen in den öffentli-
chen Behörden und die unübersichtliche Menge von überwiegend kurz- und mit-
telfristig angelegten sowie stark sektoral fokussierten Strategiepapieren waren 
Anlass für die 2007 angetretene Regierung unter Donald Tusk, die Nachhaltig-
keitsstrategie im selben Jahr für ungültig zu erklären. Zwar besteht seit 2007 ein 
Auftrag an die Ministerien für regionale Entwicklung und Umwelt, gemeinsam 
eine neue Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Die Arbeiten haben aber bis-
lang nicht begonnen (Chodorowska 2009, S. 1; EEA 2011b, S. 8 u. 20). 

Bereits 2006 wurde ein Prozess zur Restrukturierung der öffentlichen Verwal-
tung initiiert (EEA 2011b, S. 7). Seit 2009 zielt dieser Prozess auch darauf ab, 
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eine mittel- und langfristige allgemeine Politikplanung sowie Kapazitäten zu de-
ren Umsetzung zu etablieren. Spezialisierte Politikfelder, wie die Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik, nehmen in dieser Entwicklung keine herausragende Rolle 
ein. Aktuell werden folgende Strategien verfolgt, die mehrheitlich keinen Bezug 
zu Prinzipien nachhaltiger Entwicklung erkennen lassen: 

> »Polska 2030«, eine langfristige Entwicklungsstrategie, die von den Beratern 
des Ministerpräsidenten entworfen wurde und durch die Kanzlei des Minis-
terpräsidenten, »Kancelaria Prezesa Rady Ministrów«, koordiniert wird 
(BSAPMP 2009, S. 1), 

> Nationale Entwicklungsstrategie »Strategia Rozwoju Kraju« 2007–2015, eine 
bis 2020 verlängerte mittelfristige Entwicklungsstrategie, die durch das Minis-
terium für Regionale Entwicklung, »Ministerstwo Rozwoju Regionalnego«, 
koordiniert wird (MRD 2011, S. 18), sowie 

> neun aus ursprünglich 42 inhaltlich ähnlichen Dokumenten zusammengefass-
te sektorale Strategien (Gjoksi et al. 2010, S. 9) zur Entwicklung des Landes in 
den Bereichen Bildung, Infrastruktur, Kultur, nationale Sicherheit, Umwelt, 
Verwaltung und Wirtschaft sowie zur Stärkung der nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume (BSAPMP 2009, S. 1 f.; ESDN 2011e). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2000 wurde von einer interministe-
riellen Arbeitsgruppe, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, »Rada do Spraw 
Zrównoważonego Rozwoju«, erarbeitet. Dieser besteht aus allen Ministern so-
wie aus Repräsentanten von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen. 
Der Rat hat die Aufgabe, Analysen und Empfehlungen für die Sicherung von 
nachhaltiger Entwicklung in Polen zu erarbeiten. Seit 2007 ist der Rat für Nach-
haltige Entwicklung inaktiv (Chodorowska 2009, S. 1 u. 9). 

Die Nachhaltigkeitsstrategie sah vor, dass alle Ministerien und Zentralbehörden 
die Verantwortung für eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklung tragen. Derzeit 
ist Nachhaltigkeit jedoch kein ministerieller Tätigkeitsbereich. Die Zuständigkeit 
für die Koordinierung der Nachhaltigkeitspolitik liegt seit 2009 beim Minister-
präsidenten. Dort wurden zwei Schlüsselgremien für die langfristige Politik-
planung geschaffen. 2008 wurde die Strategische Beratergruppe beim Minister-
präsidenten, »Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów«, ein-
gerichtet. Diese wurde vom damaligen Staatssekretär in der Kanzlei des Mi-
nisterpräsidenten und heutigen Minister für Öffentliche Verwaltung und Di-
gitalisierung gegründet und seitdem auch geleitet. Das Gremium besteht aus 
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Außerdem wurde 2009 das Komitee 
zur Koordinierung der Entwicklungspolitik, »Komitet Koordynacyjny do spraw 
Polityki Rozwoju«, gegründet. Dieses berät den Ministerpräsidenten im Bereich 
der strategischen Planung und setzt sich aus Kabinettsmitgliedern zusammen 
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(Chodorowska 2009, S. 9; EEA 2011b, S. 8; Gjoksi et al. 2009, S. 7; KPRM 
2010 u. 2011; MRD 2011, S. 18). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie von 2000 geht auf einen Auftrag 
des Sejm von 1999 zurück. Gemäß der inzwischen außer Kraft gesetzten Nach-
haltigkeitsstrategie sollte das Parlament die Einhaltung der Ziele und den Fort-
schritt der Strategie überwachen. Ein hierfür vorgesehener Ausschuss wurde je-
doch bislang nicht eingesetzt. In der Reform der strategischen Politikplanung 
spielt das Parlament keine Rolle (EEA 2011b, S. 25, 30 u. 32; IZT/FFU 2011, 
S. 26; PWA 21 2009). 

POLEN AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> keine 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Kanzlei des Ministerpräsidenten 
> Strategische Beratergruppe beim Ministerpräsidenten 
> Komitee zur Koordinierung der Entwicklungspolitik 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> derzeit keine nachhaltigkeitspolitischen Programme 

Parlamentarische Beteiligung 
> Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie nach Auftrag des Parlaments, 

sonst keine Mitwirkung an Gestaltung oder Umsetzung der Nachhaltig-
keitspolitik 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> keine 

Aktuelle Entwicklung 

> Etablierung von Gremien zur langfristigen Politikplanung 

SCHWEDEN 2.1.6 

Schweden ist eine parlamentarische Monarchie. Das schwedische Parlament, der 
»Riksdag«, setzt sich aus 349 Abgeordneten zusammen (AA 2011d). Das Land 
wird zentralistisch verwaltet. Jedoch verfügen die 21 Regionen, »län«, und 290 
Gemeinden, »kommun«, über eigene Parlamente und Exekutiven (Regerings-
kansliet 2011b). 
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RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die schwedische Verfassung besteht aus mehreren Dokumenten. Das wichtigste 
ist das 1975 in Kraft getretene Gesetz zur Regierungsform, »regeringsformen«. 
Dazu kommen das Thronfolgegesetz, »successionsordningen«, von 1810, das 
Pressegesetz, »tryckfrihetsförordningen«, von 1949 und das Gesetz über die 
Freiheit der Meinungsäußerung, »yttrandefrihetsförordningen«, von 1991 sowie 
die Reichstagsordnung, »riksdagsordningen«, von 1974, deren Rang zwischen 
Verfassungsgesetz und gewöhnlichem Gesetz verortet ist (Jahn 2009, S. 107 f.). 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde 2003 in das Gesetz zur Regierungsform 
aufgenommen und damit in der Verfassung verankert. Es heißt dort: »Das Ge-
meinwesen fördert eine nachhaltige Entwicklung, die zu einer guten Umwelt für 
heutige und zukünftige Generationen führt.« (VdW 2012b) 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Im Jahr 2002 wurde die schwedische Nachhaltigkeitsstrategie, »Nationell strate-
gi för hållbar utveckling«, von der Regierung verabschiedet. Der Text betont das 
Drei-Säulen-Modell von Nachhaltigkeit und ist nach zwei Überarbeitungen in 
den Jahren 2004 und 2006, die unter anderem 87 Indikatoren zur Fortschritts-
kontrolle einführten, bis heute das gültige Leitdokument der Nachhaltigkeits-
politik. Eine für 2010 vorgesehene Überprüfung und Überarbeitung der Strategie 
ist nach einem Regierungswechsel im Jahr 2006 nicht erfolgt (Regeringskansliet 
2002, S. 34, 2004, S. 5, 2006b, S. 17, 72 u. 74, 2008a u. 2011a). 

Schweden ist Mitglied des Nordischen Rats, »The Nordic Council«. 2000 hat der 
Nordische Ministerrat, »Nordic Council of Ministers«, eine Strategie für nachhal-
tige Entwicklung im Norden verabschiedet. Nach zwei Überarbeitungen gilt die 
aktuelle Strategie für den Zeitraum von 2009 bis 2012 »Hållbar utveckling – En 
ny kurs för Norden« (Nordiska ministerrådet 2009). Sie soll die Nachhaltigkeits-
strategien der Mitgliedstaaten ergänzen und Kooperationsvorteile erschließen. 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Die Umsetzung der von der Exekutive formulierten Nachhaltigkeitsstrategie ist 
Aufgabe aller Regierungsinstitutionen, welche die Prinzipien nachhaltiger Ent-
wicklung in ihrer Arbeit berücksichtigen müssen. Bei der Implementierung der 
Nachhaltigkeitsstrategie wirken die Regionalverwaltungen unterstützend mit. Im 
Jahr 2003 wurde beim Büro des Premierministers eine Abteilung für Nachhaltige 
Entwicklung geschaffen, um die Arbeit der 18 Ministerien und Behörden zu ko-
ordinieren. Darüber hinaus war die Abteilung für Nachhaltige Entwicklung auch 
an der inhaltlichen Arbeit zum Strategieprozess beteiligt. Beispielsweise führte sie 
die zweite Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie durch. 2005 ging die Ab-
teilung für Nachhaltige Entwicklung in das neu gegründete Ministerium für 
Nachhaltige Entwicklung, »Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet«, über. 



 2.  PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IN ANDEREN LÄNDERN 87 

Das Ministerium vereinte die Ressorts Umwelt-, Energie- und Wohnungspolitik. 
Ebenfalls im Jahr 2005 wurde der Rat für Nachhaltige Entwicklung, »Hållbar-
hetsrådet«, beim Zentralamt für Bauwesen, Planungswesen und Raumplanung, 
»Boverket«, eingesetzt. Seine Aufgabe bestand in der Unterstützung der Imple-
mentierung der Nachhaltigkeitsstrategie auf lokaler und regionaler Ebene unter 
anderem im Rahmen von Agenda-21-Projekten (ESDN 2011f; Regeringskansliet 
2004, S. 8, u. 2006b, S. 17 f.). 

Nach dem Regierungswechsel 2006 erfolgte eine Umorientierung der Nachhal-
tigkeitspolitik. Das bislang verfolgte Drei-Säulen-Konzept von Nachhaltigkeit 
wurde zugunsten einer auf den Klimawandel fokussierten Politik zurückgestellt. 
Umweltaspekte wurden gegenüber wirtschaftlichen und sozialen Handlungszie-
len priorisiert. Eine institutionelle Folge dieser neuen Ausrichtung war einerseits 
die Rückkehr zu einer Verteilung nachhaltigkeitspolitischer Kompetenzen auf 
mehrere Institutionen. Im Jahr 2007 wurde das Ministerium für Nachhaltige 
Entwicklung samt der Abteilung für Nachhaltige Entwicklung aufgelöst. Die 
Zuständigkeit für die Koordinierung der nationalen Nachhaltigkeitspolitik wur-
de dem Umweltministerium übertragen. Die Beteiligung Schwedens an der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Nordischen Rats wird durch das Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten mit Unterstützung des Umweltministeriums koordiniert. 
Für Verpflichtungen aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union ist 
das Büro des Premierministers zuständig. Die weltweite Nachhaltigkeitsarbeit 
obliegt dem Außenministerium (ERA 2007; ESDN 2011f; Quitzow 2009b, S. 1; 
VVS info 2007). 

Andererseits wurden Beratungs- und Arbeitsgremien umgebildet und/oder aufge-
löst. So wurde der Rat für Nachhaltige Entwicklung im Jahr 2007 durch die bis 
2009 bestellte Regierungskommission für nachhaltige Entwicklung, »Regerin-
gens kommissionen för hållbar utveckling«, ersetzt. Die Kommission bestand 
aus dem Premierminister, der den Vorsitz innehatte, dem Umweltminister, dem 
Finanzminister sowie aus Vertretern großer schwedischer Konzerne, der Wissen-
schaft, von Umweltschutzorganisationen und einem Repräsentanten der Europä-
ischen Union. Das Gremium wurde als Diskussionsforum gegründet und sollte 
ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichberechtigt berücksichtigen. 
Den Schwerpunkt der Arbeit bildete jedoch der Klimawandel. Aufgabe des 
Gremiums war es, die gesellschaftliche Diskussion über nachhaltige Entwicklung 
zu fördern und Handlungsstrategien zu entwickeln. Im Jahr 2008 wurde die 2006 
zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und zur ressortübergreifenden 
Verankerung nachhaltiger Entwicklung gegründete Verwaltungsentwicklungsbe-
hörde »Verket för förvaltningsutveckling« (Verva) aufgelöst (ESDN 2011f; Rege-
ringskansliet 2006a, 2006b, S. 60, u. 2007a; Verva 2008; VVS info 2007). 

Die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitspolitik in konkrete Maßnahmen 
erfolgt durch die im Tätigkeitsbereich des Umweltministeriums verortete schwe-
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dische Umweltschutzbehörde, »Naturvårdsverket«. Diese unterstützt außerdem 
andere Behörden, beispielsweise beim Erstellen von Umweltmanagementsystemen. 
Die Fortschritte in der Arbeit der schwedischen Umweltschutzbehörde werden 
jährlich von der Regierung bewertet. Fortschrittsberichte zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsstrategie werden aber nicht verfasst (EEA 2011a, S. 10; ESDN 
2011f; Naturvårdsverket 2011; Quitzow 2009b, S. 2). 

Die Maßnahmen der Regierung zur Umsetzung der nachhaltigkeitspolitischen 
Ziele sollten regelmäßig überprüft und in Berichten dokumentiert werden. Auch 
sollte der 2007 aufgelöste Rat für Nachhaltige Entwicklung, »Hållbarhetsrådet«, 
jährlich einen Bericht über empfehlenswerte Maßnahmen veröffentlichen (Re-
geringskansliet 2006b, S. 72). Eine Veröffentlichung von Berichten durch diese 
oder andere Institutionen ist jedoch nicht zu erkennen. 

SCHWEDEN AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Verfassung beinhaltet Nachhaltigkeitsprinzip 
> Nachhaltigkeitsstrategie von 2006 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Regierung 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> gesamte Exekutive, insbesondere Umweltministerium, Ministerium für  

Soziale Angelegenheiten, Außenministerium, Büro des Premierministers, 
Umweltschutzbehörde 

Parlamentarische Beteiligung 
> Vorlage der Nachhaltigkeitsstrategie im Parlament, aber keine Mitwirkung 

an der Gestaltung und Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik; Beteiligung 
des Ausschusses für Klimafragen an der Konzipierung der Klima- und 
Umweltpolitik 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Nachhaltigkeitsprüfung bei Plänen und Programmen 

Aktuelle Entwicklungen 
> Fokussierung auf Klima- und Umweltaspekte 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Bei der Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie kam dem Parlament nur eine 
konsultative Funktion zu. Der »Riksdag« hat die von der Regierung vorgelegte 
Nachhaltigkeitsstrategie in den Jahren 2002 und 2005 diskutiert und kommen-
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tiert. Jedoch wurde im Zuge der Ausrichtung der Nachhaltigkeitspolitik auf 
Umweltfragen die Rolle des Parlaments gestärkt. So wurde ein parlamentarischer 
Ausschuss für Klimafragen, »Parlamentariska beredningen för klimatfrågor«, 
konstituiert, der Ziele und Maßnahmen der künftigen Klimapolitik festlegen 
sollte. Zur Unterstützung des Ausschusses wurde ein wissenschaftlicher Rat für 
Klimafragen, »Vetenskapligt råd för klimatfrågor«, eingesetzt. 2008 hat der par-
lamentarische Ausschuss für Klimafragen seine Arbeit beendet und langfristige 
Ziele sowie einen bis zum Jahr 2020 reichenden Handlungsplan vorgelegt. Der-
zeit liegt die Verantwortung für Umweltfragen beim Ausschuss für Umwelt und 
Landwirtschaft, »Miljö- och jordbruksutskottet«. Dieser hat gemeinsam mit 
weiteren Ausschüssen einen Bericht zur Zukunft nachhaltiger und klimafreundli-
cher Städte in Auftrag gegeben (Quitzow 2009b, S. 7; Regeringskansliet 2007b 
u. 2008b; SR 2012; VVS info 2007). 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

In Schweden ist eine Nachhaltigkeitsprüfung für Pläne und Programme, wie Flä-
chenwidmungspläne oder Verkehrsprogramme, formal vorgesehen. Jedoch wird 
diese Möglichkeit aufgrund unklarer gesetzlicher Regelungen in der Praxis kaum 
genutzt. Allerdings werden in der allgemeinen Folgenbewertung der Ministerien 
im Zuge der Vorbereitung von Gesetzen oder Regierungsmitteilungen Umwelt-
aspekte geprüft. Auch Gesetzentwürfen oder Mitteilungen, die an den »Riks-
dag« überstellt werden, geht eine Folgenbewertung aus ökologischer Perspektive 
voraus (Arbter 2005, S. 6 u. 171; Regeringskansliet 2002, S. 12, u. 2006b, S. 63). 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 2.1.7 

Das Vereinigte Königreich ist eine bikamerale parlamentarische Monarchie. Das 
»House of Commons« besteht aus 650 gewählten Mitgliedern. Das »House of 
Lords« umfasst derzeit 816 Mitglieder, von denen 765 ihr Mandat ausüben. 
Von den Mitgliedern des »House of Lords« ist nur ein kleiner Teil gewählt (AA 
2012b; Sturm 2009, S. 272; UK Parliament 2012). 

Großbritannien, bestehend aus England, Schottland und Wales, bildet zusam-
men mit Nordirland das Vereinigte Königreich. 1998 verabschiedete das Parla-
ment des Vereinigten Königreichs drei Dezentralisierungsgesetze (»Northern 
Ireland Act«, »Scotland Act«, »Government of Wales Act«), die es Nordirland, 
Schottland und Wales ermöglichten, eigene Regionalparlamente und -regierun-
gen einzusetzen. Das Parlament des Vereinigten Königreichs entscheidet über die 
Befugnisse der Regionalparlamente. Derzeit verfügt jedes Regionalparlament 
über ein komplexes Gefüge unterschiedlicher Kompetenzen. Dazu gehören wich-
tige Bereiche nachhaltiger Politik wie Landwirtschaft, Forste und Fischerei, Um-
welt und Planung, wirtschaftliche Entwicklung sowie Verkehr (Cabinet Office 
o.J.a u. o.J.b). 
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Parallel zur Stärkung der politischen Selbstbestimmung der Landesteile findet 
seit 1999 eine Dezentralisierung der Politik statt. Zunehmend mehr Zuständig-
keiten werden auf die Ebene der Grafschaften, »counties«, bzw. der nordirischen 
Bezirke, »districts«, verlagert (HM Government 2005, S. 157). Dies betrifft auch 
die Nachhaltigkeitspolitik. 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Das Vereinigte Königreich hat keine geschriebene Verfassung. Ein verfassungs-
rechtlicher Rahmen wird jedoch durch Dokumente wie beispielsweise die »Magna 
Carta«, durch Konventionen, Gesetze sowie gerichtliche Präzedenzentscheidun-
gen und Gesetzesinterpretationen gebildet. Dazu gehört auch die Konstituierung 
des Parlaments als Souverän, das heißt die Staatsgewalt geht nicht vom Volk aus. 
Prinzipien nachhaltiger Entwicklung sind nicht derart festgeschrieben (Sturm 
2009, S. 266 f.). Die Nachhaltigkeitspolitik gründet vielmehr auf gesetzlicher 
Ebene. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

1999 hat das Vereinigte Königreich die erste Nachhaltigkeitsstrategie »A Better 
Quality of Life« veröffentlicht. Nach einer Überprüfung wurde 2005 ein Rahmen-
programm »One future – different paths« erlassen. Dieses bildet die Grundlage 
für die Umsetzung nachhaltiger Politik in Zusammenarbeit mit den Regierungen 
der Landesteile Nordirland, Schottland und Wales (Defra 2011a, S. 2; HM Go-
vernment 2005, S. 14; OFMDFM 2006, S. 6). 

Für England und nicht an die Regionalregierungen übertragene Politikbereiche 
wurde 2005 eine neue Strategie »Securing the future« erlassen, die den Status 
einer nationalen Strategie hat. Diese beinhaltet 68 Indikatoren zur Fortschritts-
kontrolle. Nordirland, Schottland und Wales erstellen jeweils eigene Nachhaltig-
keitsstrategien, welche die nationale Strategie unterstützen und umsetzen. Dem-
entsprechend finden sich inhaltlich und konzeptionell nur geringe Unterschiede 
zwischen den Dokumenten. Alle basieren auf dem Drei-Säulen-Konzept von 
Nachhaltigkeit (HM Government 2005, S. 21). 

Nordirland hat 2006 seine erste Nachhaltigkeitsstrategie »First steps towards 
sustainability« erlassen. Diese verpflichtet alle öffentlichen Institutionen ab 2007 
nachhaltige Entwicklung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu berücksichti-
gen. Im Jahr 2010 wurde eine überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie »Everyone’s 
Involved« sowie 2011 der dazugehörige Umsetzungsplan »Focus on the Future« 
veröffentlicht. Beide Dokumente sehen die Entwicklung von Fortschrittsindikato-
ren vor (OFMDFM 2006, S. 129, 2010 u. 2011). 

Schottlands Nachhaltigkeitsstrategie »Choosing our Future« ist 2005 erschienen. 
Eine für das Jahr 2010 geplante Überarbeitung ist bislang nicht erfolgt. Die Fort-
schrittskontrolle erfolgt auf Basis der 68 Indikatoren des Vereinigten König-
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reichs sowie 20 schottischer Indikatoren (Scottish Executive 2005, S. 73 u. 75 f.; 
The Scottish Government 2009). 

Wales hat im Jahr 2009 eine Nachhaltigkeitsstrategie »One Wales: One Planet« 
vorgestellt (Welsh Government 2009). Im Gegensatz zu den Dezentralisierungs-
gesetzen für Nordirland und Schottland verpflichtet der »Government of Wales 
Act« die walisische Exekutive zur Verfolgung einer Nachhaltigkeitspolitik und 
macht detaillierte Vorgaben. So bestimmt das Gesetz die Erarbeitung eines Nach-
haltigkeitsprogramms, dessen ministerielle Begleitung und regelmäßige Überarbei-
tung, Konsultations- und Veröffentlichungspflichten sowie jährlich und ein Jahr 
nach jeder Parlamentswahl zu erarbeitende Fortschrittsberichte. Fortschritte bei 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie werden anhand von 44 Indikatoren 
kontrolliert (HM Government 2006, S. 43 f.; Welsh Government 2011b). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Für die Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategien sind die Regierungen des Ver-
einigten Königreichs, Nordirlands, Schottlands und Wales’ zuständig. Hierbei ist 
das Ministerium für Umwelt, Lebensmittel und ländliche Angelegenheiten, »De-
partment for Environment, Food and Rural Affairs« (Defra), von zentraler Be-
deutung. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wurde durch eine von Defra 
2003 eingesetzte Arbeitsgruppe für Nachhaltige Entwicklung, »Sustainable De-
velopment Task Force«, die aus Ministern und wichtigen gesellschaftlichen Ver-
tretern bestand, entwickelt. Außerdem unterstützt Defra die Regierungen Nord-
irlands, Schottlands und Wales’ fachlich bei der Erarbeitung der regionalen 
Nachhaltigkeitsstrategien (HM Government 2005, S. 154; SDC o.J.). 

Zur Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln alle Ministe-
rien und Behörden des Vereinigten Königreichs Handlungspläne. Defra ist dafür 
verantwortlich, dass nachhaltige Entwicklung in allen Regierungspolitiken und 
-maßnahmen sowie bei der öffentlichen Beschaffung berücksichtigt wird. Dazu 
entwickelt Defra in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium, »Department 
for Transport«, dem Ministerium für Energie und Klimawandel, »Department 
of Energy and Climate Change«, sowie der Kabinettskanzlei, »Cabinett Office«, 
Programme und Verfahren. Hervorzuheben ist insbesondere das 2011 entwickel-
te Konzept »Mainstreaming sustainable development«. Dieses soll nachhaltige 
Entwicklung in das gesamte Regierungshandeln integrieren: »the time has come 
to move SD [Sustainable Development] beyond being considered as a separate, 
›green‹ issue which is a priority for only a few Government departments« (Defra 
2011a, S. 2). Außerdem erstellt Defra für die Regierung Aktionspläne mit kurz-
fristig umzusetzenden Maßnahmen und arbeitet Vorgaben für eine nachhaltige 
öffentliche Beschaffung aus (Defra o.J., 2011a, S. 3, u. 2011b; HM Government 
2005, S. 152 f.). 
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Das Konzept »Mainstreaming sustainable development« sieht eine stärkere mi-
nisterielle Führung und Aufsicht über die Nachhaltigkeitspolitik vor. So soll der 
Umweltminister, »Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs«, 
an den Sitzungen der wichtigsten Kabinettskomitees teilnehmen, um die Ziele 
der Regierung im Bereich nachhaltiger Entwicklung in den Politikprozess ein-
zubringen. Außerdem soll eine ministerielle Steuerungsgruppe, »Ministerial Stee-
ring Group«, die Erfüllung von Verpflichtungen zu einer grüneren Regierungs-
führung und Beschaffung überwachen (Defra 2011a, S. 3). 

Neben Defra ist die Kabinettskanzlei für die Berücksichtigung nachhaltiger Ent-
wicklung in der Politik verantwortlich. Im Jahr 2008 wurden innerhalb der 
Kabinettskanzlei das Fachzentrum für nachhaltige Beschaffung, »Centre of Ex-
pertise in Sustainable Procurement« (CESP), und mit dem »Chief Sustainability 
Officer« eine entsprechende Leitungsstelle eingerichtet.25 Beide sind für den In-
formationsaustausch unter führenden Regierungsmitgliedern sowie mit den 
Regionalregierungen zuständig und sollen notwendige Reformen unterstützen 
(Defra 2011b). 

Ministerien und Behörden berichten jährlich über Fortschritte. Diese Berichte 
werden durch das Fachzentrum für nachhaltige Beschaffung bewertet. Auf dieser 
Grundlage prüft die Regierung, inwieweit weitere Maßnahmen notwendig sind. 
Auch erstellt Defra seit 1999 jährlich einen Indikatorenbericht zum Fortschritt 
im Bereich nachhaltiger Entwicklung. Ebenfalls werden von Defra vierteljährlich 
Fortschrittsberichte zur nachhaltigen Entwicklung an das Finanzministerium 
überstellt (Defra 2011a, S. 7; HM Government 2005, S. 13 u. 165; UK Parlia-
ment 2010). 

In Nordirland koordinieren der Erste Minister, »First Minister«, und sein Stell-
vertreter, »Deputy First Minister«, die Arbeit aller Ministerien. Dabei ist nach-
haltige Entwicklung einer von drei Tätigkeitsschwerpunkten. Auf Grundlage der 
Nachhaltigkeitsstrategie soll Nachhaltigkeit umfassend in das Regierungshandeln 
integriert werden, »mainstreaming«. Die Umweltpolitik wird von unabhängiger 
Seite überprüft (OFMDFM o.J.a u. 2006, S. 17 u. 132). 

Zur Umsetzung der schottischen Nachhaltigkeitsstrategie tragen alle Ministerien 
unter Verantwortung des Ministers für Umwelt und ländliche Entwicklung, 
»Minister for Environment and Rural Development«, bei. Dieser wird von einem 
Kabinettsunterausschuss, bestehend aus für Schlüsselbereiche nachhaltiger Ent-
wicklung zuständigen Ministern sowie unabhängigen Experten, unter Vorsitz 
des Ersten Ministers unterstützt. Dieses Gremium gibt politische Grundsätze vor 
und überwacht den Fortschritt der Nachhaltigkeitspolitik. In der Nachhaltig-
keitsstrategie ist ein »mainstreaming« von Nachhaltigkeit in die Regierungsarbeit 

                                            
25 Das CESP wurde ursprünglich innerhalb des »Office of Government Commerce« ange-

siedelt und ist jetzt in der Kabinettskanzlei Teil der »Efficiency and Reform Group«. 
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vorgesehen. Vierteljährlich werden regierungsinterne Indikatorenberichte zur Um-
setzung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie mit Unterstützung von Defra ein jähr-
licher Bericht erstellt (OFMDFM 2006, S. 132; Scottish Executive 2005, S. 73 f. 
u. 76; The Scottish Government 2005). 

Auch in Wales sind alle Ministerien für die Implementierung der Nachhaltig-
keitsstrategie zuständig. Der Umsetzungsprozess wird durch den Generaldirektor 
für nachhaltige Zukünfte, »Director General for Sustainable Futures«, geleitet. 
Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist ein »mainstreaming« von Nachhaltigkeit in 
alle Politikbereiche (Welsh Government 2009, S. 25 u. 27). Gemäß den Bestim-
mungen des »Government of Wales Act« berichten die Ministerien ein Jahr nach 
jeder Wahl des walisischen Parlaments über Fortschritte in der Nachhaltigkeits-
politik. Zudem werden in jedem Haushaltsjahr Fortschrittsberichte erstellt.  
Außerdem wird der »Green Dragon report« veröffentlicht, der stärker auf den 
Umweltaspekt nachhaltiger Entwicklung fokussiert. Schließlich werden unab-
hängige Berichte in Auftrag gegeben (HM Government 2006, S. 44; Welsh Go-
vernment 2009, S. 30, u. 2011a). 

Auf lokaler Ebene wurden Regionale Entwicklungsbehörden, »Regional Develop-
ment Agencies« (RDA), eingerichtet, die eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
fördern sollen und der nachhaltigen Entwicklung des Vereinigten Königreichs 
verpflichtet sind. Dazu erarbeiten die Regionalen Entwicklungsbehörden Regio-
nale Wirtschaftsstrategien, »Regional Economic Strategies« (RES), und setzen 
diese um. Daneben wurden Regionalversammlungen, »Regional Assemblies«, 
gegründet, die die Arbeit der Regionalen Entwicklungsbehörden kontrollieren 
und Regionale Raumplanungsstrategien, »Regional Spatial Strategies« (RSS), 
erstellen. Sie dienen auch der Vernetzung mit lokalen Akteuren und der Integra-
tion der Strategien. Ferner setzen lokale Vertretungen der Ministerien, »Govern-
ment Offices«, die Nachhaltigkeitspolitik um und berichten über Fortschritte 
(HM Government 2005, S. 157, 160 u. 165). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

1997 hat das »House of Commons« den Umweltprüfungsausschuss, »Environ-
mental Audit Committee«, als ständigen Ausschuss zur Überprüfung der Regie-
rungsarbeit in den Bereichen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung einbe-
rufen. Das Gremium prüft Berichte der Regierung, nimmt Einsicht in unabhän-
gige Evaluierungsberichte und erstellt eigene Berichte, etwa zur Verankerung 
nachhaltiger Entwicklung in der Regierungsarbeit. Dazu hat der Ausschuss die 
Möglichkeit, Nachweise über Fortschritte von Ministerien einzufordern. Der 
Ausschuss wird vom Rechnungshof, »National Audit Office«, der im Auftrag 
des Parlaments handelt, mit Expertise und Personal unterstützt. Der Ausschuss 
berichtet dem Parlament (Defra 2011a, S. 7; HC EAC 2010; HM Government 
2005, S. 166; UK Parliament o.J.a u. o.J.b). 
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Auch die Parlamente Nordirlands, Schottlands und Wales’ verfügen über Gre-
mien zur Begleitung und Kontrolle der Regierungsarbeit in Angelegenheiten 
nachhaltiger Entwicklung: 

> Der nordirische Umweltausschuss, »Committee for the Environment«, berät 
und unterstützt den Umweltminister (NIA o.J.). 

> Das schottische Parlament hat den Ausschuss für ländliche Angelegenheiten, 
Klimawandel und Umwelt, »Rural Affairs, Climate Change and Environment 
Committee«, eingerichtet (TSP o.J.). 

> In Wales wurde ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss, »Environment and 
Sustainability Committee«, eingesetzt, um die Gesetzgebung der walisischen 
Regierung in den Bereichen der natürlichen Umwelt und der Energieressour-
cen zu überprüfen (NAW 2011). 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Seit 2004 sind alle Ministerien und Behörden des Vereinigten Königreichs ver-
pflichtet, soziale, ökonomische und ökologische Folgen für alle Politikvorhaben 
mit bedeutenden Auswirkungen auf den öffentlichen oder privaten Sektor durch 
eine einer Gesetzesfolgenabschätzung, »Regulatory Impact Assessment«, zu be-
werten und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Seit 2010 ist dies auch für die Um-
setzung von Regelungen der Europäischen Union in nationales Recht erforder-
lich. Über die Gesetzesfolgenabschätzungen berichtet der Rechnungshof, »Natio-
nal Audit Office«, dem Parlament (HM Government 2005, S. 155; Jacob et al. 
2011, S. 8). 

Die Gesetzesfolgenabschätzung basiert auf der Bewertung von Kosten und Nut-
zen eines Vorhabens. Nachhaltigkeitsaspekte werden meist nur qualitativ erfasst, 
da deren Kosten und Nutzen häufig nicht quantifizierbar sind. Um Nachhaltig-
keitsaspekte über die ökonomische Perspektive hinaus auch in ökologischer und 
sozialer Hinsicht bewerten zu können, gibt es neben der Gesetzesfolgenabschät-
zung das Instrument der Einzelprüfungen, »Specific Impact Tests« (SIT), die nicht 
für jede Politikmaßnahme durchzuführen sind. Seit 2010 bestehen zehn SIT: 

> »Competition Assessment« 
> »Statutory Equality Duties Guidance« 
> »Greenhouse Gas Impact Test« 
> »Health and Well-Being« 
> »Human Rights« 
> »Justice Impact Test« 
> »Rural Proofing« 
> »Small Firms Impact Test« 
> »Sustainable Development Impact Test« 
> »Wider Environmental Impact Test« (BIS 2011; Jacob et al. 2011, S. 8 f.) 
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Der »Sustainable Development Impact Test« integriert alle Aspekte von Nach-
haltigkeit. Für dessen Durchführung hat Defra einen Leitfaden veröffentlicht, der 
aber als wenig konkret kritisiert wird. Eine detaillierte Analyse aller nachhaltig-
keitsrelevanten Folgen wird jedoch nur in seltenen Fällen durchgeführt (Jacob et 
al. 2011, S. 10). 

VEREINIGTES KÖNIGREICH AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> Rahmenprogramm »One future – different paths« als Grundlage der Nach-

haltigkeitspolitik der Regierungen der Landesteile Nordirland, Schottland 
und Wales 

> Nachhaltigkeitsstrategien des Vereinigten Königreichs »Securing the fu-
ture«, Nordirlands »Everyone’s Involved«, Schottlands »Choosing our Fu-
ture« und von Wales »One Wales: One Planet« 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Regierungen des Vereinigten Königreichs, Nordirlands, Schottlands und 

von Wales unterstützt durch das Ministerium für Umwelt, Lebensmittel 
und ländliche Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs (Defra) 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Vereinigtes Königreich: Defra sowie Kabinettskanzlei 
> Nordirland: Erster Minister und sein Stellvertreter 
> Schottland: Minister für Umwelt und ländliche Entwicklung 
> Wales: Generaldirektor für nachhaltige Zukünfte 

Parlamentarische Beteiligung 
> keine proaktive Beteiligung an der Nachhaltigkeitspolitik 
> nachlaufende Überprüfung der Regierungsarbeit in den Bereichen Umwelt-

schutz und nachhaltige Entwicklung durch einen ständigen Umweltprü-
fungsausschuss 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Nachhaltigkeitsprüfung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung 

Aktuelle Entwicklungen 
> Einbindung nachhaltiger Entwicklung in die gesamte Regierungsarbeit 

(»mainstreaming«) 

In der nordirischen Nachhaltigkeitsstrategie wurde die Entwicklung einer Nach-
haltigkeitsprüfung in Form des »Integrated Impact Assessment Tool« festge-
schrieben. Dieses ist inzwischen in der allgemeinen Gesetzesfolgenabschätzung 
»The Policy Toolkit« aufgegangen und beinhaltet Umweltfolgen und Gleichheits-
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aspekte als Prüfkriterien (OFMDFM o.J.b u. 2006, S. 130). In Schottland wer-
den die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen von Gesetzen, die an 
das Parlament überwiesen werden, durch »Pre-Expenditure Assessments« abge-
schätzt, wofür das »policy makers toolkit« verwendet wird (Scottish Executive 
2005, S. 73 f.). Wales hat nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Nachhaltig-
keitsstrategie in das »Policy Gateway Integration Toolkit« und damit in die Ge-
setzesfolgenabschätzung integriert (Welsh Government 2009, S. 28). 

KANADA 2.1.8 

Kanada ist eine bikamerale konstitutionelle Monarchie und ein föderaler Bun-
desstaat. Das Parlament besteht aus dem »House of Commons« mit 308 Abge-
ordneten und dem »Senate«, der sich aus 105 Mitgliedern zusammensetzt. Die 
Regierungsgewalt wird vom Bund sowie von den Regierungen der Provinzen 
und Territorien ausgeübt. Die Provinzen sind den deutschen Bundesländern ver-
gleichbare föderale Einheiten des kanadischen Staates. Gebiete, die keiner Pro-
vinz angehören, sind zu drei Territorien zusammengefasst. Die Territorien verfü-
gen im Vergleich zu den Provinzen über weniger Kompetenzen. Die meisten Pro-
vinzen sind in insgesamt 221 Kommunen untergliedert (GoC 2011; MMS 2011; 
Statistics Canada 2001). 

RECHTSGRUNDLAGEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Das kanadische Verfassungsrecht besteht aus mehreren Dokumenten sowie un-
geschriebenen Regeln. 1982 wurde auf Bitten der kanadischen Regierung die 
verfassungsrechtliche Bindung Kanadas an das Vereinigte Königreich durch den 
»Canada Act 1982« des britischen Parlaments aufgehoben (PUK 1982). In Arti-
kel 52(2) dieses Gesetzes sind die Bestandteile der kanadischen Verfassung defi-
niert. Dazu gehören der »Canada Act 1982«, etwa 30 in dessen Anhang aufge-
führte Gesetze und Erlässe sowie jede Änderung dieser Quellen. Zu den im An-
hang des »Canada Act 1982« aufgeführten Gesetzen gehört der »Constitution 
Act 1867«. Dieser begründet Kanada als selbstverwaltete Kolonie des »British 
Empire«, die föderale Ordnung, die Stellung des Parlaments und die zwei Amts-
sprachen Englisch und Französisch. Daneben umfasst das kanadische Verfas-
sungsrecht verschiedene Gewohnheitsregeln, die in keinem legislativen Doku-
ment festgeschrieben sind (PCO 2011). In den Dokumenten der kanadischen 
Verfassung ist das Nachhaltigkeitsprinzip nicht verankert. Nachhaltigkeitspolitik 
gründet vielmehr auf gesetzlicher Ebene. 

NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Aufgrund der föderalen Ordnung Kanadas spielen die unteren Staatsebenen eine 
wichtige Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger Politik. Die Provinzregierungen 
haben die alleinige oder geteilte Gesetzgebungskompetenz in den Bereichen na-
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türliche Ressourcen, Landwirtschaft und Immigration. Einige Provinzregierungen 
haben Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt. Beispiele hierfür sind der »Sustainable 
Development and Consequential Amendments Act« der Provinz Manitoba von 
1997 oder die »Government Sustainable Development Strategy 2008–2013« der 
Provinz Quebec. Auch die Kommunalregierungen sind wichtige Akteure nach-
haltiger Entwicklung. Die Bundesregierung unterstützt lokales Nachhaltigkeits-
handeln mit 550 Mio. kanadischen Dollar (etwa 420 Mio. Euro) über die 
»Green Municipal Funds«, die durch die Föderation kanadischer Gemeinden, 
»Federation of Canadian Municipalities« (FCM), verwaltet werden (Environ-
ment Canada 2010, S. 10). 

Die kanadische Nachhaltigkeitspolitik basiert auf dem Drei-Säulen-Modell, be-
stand bis 1995 aber nur aus vereinzelten Projekten. Diese waren nach Einschät-
zung der kanadischen Regierung zu isoliert und ohne nennenswerte Ergebnisse. 
1995 wurde durch eine Änderung des »Auditor General Act« ein vom Umwelt-
ministerium, »Environment Canada«, koordiniertes System sektoraler Nachhal-
tigkeitsstrategien eingeführt. Dieses verpflichtet die 25 Ministerien und Behör-
den, die im »Financial Administration Act« Anhang I genannt sind, beginnend 
1997 alle drei Jahre eine sektorale Nachhaltigkeitsstrategie, »Departmental Stra-
tegies«, vorzulegen. Dazu wurde 1995 von der Bundesregierung ein Leitfaden 
»Guide to Green Government« veröffentlicht, in dem ein für alle Ministerien 
und Behörden geltender Ansatz für die Ausarbeitung von Strategien festgehalten 
sowie zu berücksichtigende Ziele formuliert wurden. Entsprechend dem dreijäh-
rigen Intervall wurden sektorale Nachhaltigkeitsstrategien 1997, 2000, 2003 
und 2006 vorgelegt (CEAA 2011c; Environment Canada 2010, S. 1 ff., u. 
2011a, S. 4; OAGC 2009 u. 2010a). 

Das System sektoraler Strategien wurde jedoch als nicht zielführend bewertet. 
Deshalb wurden weltweit Best-Practice-Modelle geprüft und 2008 nach einer 
120-tägigen öffentlichen Konsultationsphase der »Federal Sustainable Develop-
ment Act« erlassen. Dieser bildet den rechtlichen Rahmen für die Entwicklung 
einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie. 2010 wurde die erste Bundesnachhaltig-
keitsstrategie, »Federal Sustainable Development Strategy« (FSDS), vom Parla-
ment beschlossen. Diese integriert die nachhaltigkeitspolitischen Ziele und Um-
setzungsstrategien der einzelnen Ministerien. Im ersten Fortschrittsbericht zur 
Nachhaltigkeitsstrategie vom Juni 2011 wurde ein System von 43 Indikatoren 
zur Fortschrittskontrolle eingeführt (Environment Canada 2011a, S. 4, 7 u. 66 f., 
u. 2011b; OAGC 2009). 

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Nach dem »Federal Sustainable Development Act« ist der Umweltminister, 
»Minister of the Environment«, für die Entwicklung einer übergreifenden Bun-
desnachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Zur Beratung steht dem Umweltmi-
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nister das im Rahmen der Reform geschaffene »Sustainable Development Advi-
sory Council« zur Verfügung. Dieses besteht aus einem Repräsentanten jeder 
Provinz und jedes Territoriums sowie aus jeweils drei Vertretern der Ureinwoh-
ner, nichtstaatlicher Umwelt-, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. 
Die Mitglieder werden vom Umweltminister ernannt, der den Vorsitz hat (MoJC 
2011, S. 3). 

Dem Umweltministerium ist die Kanadische Umweltbewertungsbehörde, »Ca-
nadian Environmental Assessment Agency«, unterstellt. Diese wurde 1994 zur 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen von Regierungsprojekten 
gegründet. Die Prüfungen erfolgen unter Beteiligung der Öffentlichkeit und von 
Vertretern der Ureinwohner (CEAA 2011a u. 2011b; PC 2009). 

Daneben dient der »National Round Table on the Environment and the Econo-
my« (NRTEE) als Forum zur Abstimmung wirtschaftlicher und ökologischer 
Überlegungen. Die Mitglieder werden von der Regierung ernannt und setzen sich 
aus Wissenschaftlern, Unternehmern, ehemaligen Politikern sowie aus Vertretern 
von Umweltschutzorganisationen und Gewerkschaften zusammen (http://nrtee-
trnee.ca/meet-our-members ). 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie obliegt allen im Anhang des »Fede-
ral Sustainable Development Act« oder im Anhang I des »Financial Administra-
tion Act« genannten Ministerien und Behörden. Diese sind verpflichtet, alle drei 
Jahre eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Die ministeriellen Nachhaltig-
keitsstrategien müssen den Zielen und Umsetzungsplänen der Bundesnachhaltig-
keitsstrategie entsprechen und zu dieser beitragen. Durch das »FSDS Manage-
ment Framework« soll eine engere Zusammenarbeit der Ministerien erreicht 
werden. Ziel ist es, langfristig eine einheitliche Berichts- und Verantwortungs-
struktur zu etablieren. Innerhalb des Kabinetts liegt die Verantwortung für die 
Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik beim »Cabinet Commit-
tee on Economic Prosperity and Sustainable Growth« (OAGC 2009; PMC o.J.; 
Remmel 2012, S. 12). 

Die Implementierung der Nachhaltigkeitspolitik wird durch das im Umweltminis-
terium angesiedelte Büro für Nachhaltige Entwicklung, »Sustainable Develop-
ment Office« (SDO), kontrolliert. Im Jahr 2011 erarbeitete das SDO Fort-
schrittsindikatoren, die im Jahresbericht des Umweltministeriums 2011 veröf-
fentlicht wurden. Sie bilden die Grundlage der mindestens alle drei Jahre er-
folgenden Berichterstattung der Ministerien sowie der gesamten Regierung über 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Ebenfalls mindestens alle drei Jahre 
berichtet das SDO dem Umweltminister über Fortschritte in der Nachhaltig-
keitspolitik (Environment Canada 2010, S. 11, u. 2011a, S. 7; MoJC 2011, 
S. 2 f.). 
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Ferner wurde 1995 auf Vorschlag des Parlaments ein Kommissar für Umwelt 
und Nachhaltige Entwicklung, »Commissioner of the Environment and Sustain-
able Development«, berufen. Dieser ist der obersten Rechnungsprüfungsbehör-
de, »Office of the Auditor General«, zugeordnet und prüft Vorhaben der Regie-
rung in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik. Beispielsweise formulierte der 
Kommissar für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung 1999, 2003 und 2006 
Erwartungen und Richtlinien für die Aktualisierung der sektoralen Nachhaltig-
keitsstrategien der Ministerien. In seit 1998 jährlich erstellten Berichten kritisier-
te der Kommissar für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung wiederholt, dass 
das Fehlen einer zentralen Strategie eine langfristig angelegte Nachhaltigkeits-
politik verhindere. Auch wurden eine unzureichende Berichterstattung, ungenaue 
Leistungsindikatoren und vage Ziele auf Ministeriumsebene bemängelt. Zudem 
wurde die fehlende Integration zwischen der Planung und Berichterstattung im 
Bereich nachhaltiger Entwicklung und der zentralen Planung und Berichterstat-
tung der Regierung negativ bewertet. So stellte der Kommissar für Umwelt und 
Nachhaltige Entwicklung in einem Bericht von 2007 über die Nachhaltigkeits-
politik der Regierung fest, dass der gewählte Ansatz verändert werden müsste 
(Environment Canada 2010, S. 2; OAGC 2010a; The Sustainability Report 
2004). 

ROLLE DES PARLAMENTS 

Nachhaltigkeit wird durch den ständigen Ausschuss für Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung des »House of Commons«, »Committee on Environment and 
Sustainable Development«, bearbeitet. Sein Aufgabenbereich umfasst die Kon-
trolle der Nachhaltigkeitspolitik der Regierung. Dies beinhaltet vor allem die 
Aufsicht über das Umweltministerium, die Umweltbewertungsbehörde und über 
den »National Round Table on the Environment and the Economy« (PC 2009). 

Die Reform der kanadischen Nachhaltigkeitspolitik geht maßgeblich auf das 
kanadische Parlament zurück. Mit dem »Federal Sustainable Development Act« 
forderte das Parlament die Regierung zur Entwicklung einer Bundesnachhaltig-
keitsstrategie auf. Erklärtes Ziel des Gesetzes ist es, die Umweltpolitik transpa-
renter und verantwortlicher gegenüber dem Parlament zu gestalten (MoJC 2011, 
S. 2). Der »Federal Sustainable Development Act« verschafft dem Parlament um-
fassende Informations- und Kontrollrechte. 

Bereits die Bündelung aller Ziele und Umsetzungspläne in der Bundesnachhaltig-
keitsstrategie bedeutet im Vergleich zu dem System sektoraler Nachhaltigkeits-
strategien eine Verbesserung für die parlamentarische Aufsicht über das Regie-
rungshandeln. Dies gilt ebenfalls für die Integration der Planung und Berichter-
stattung im Bereich nachhaltiger Entwicklung in das 2007 eingeführte allgemeine 
Ausgabenplanungs- und Berichtssystem der Regierung, »Expenditure Manage-
ment System«. Hierbei weisen alle Ministerien und Behörden für einen Zeitraum 
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von drei Jahren die inhaltlichen Schwerpunkte und die dafür erforderlichen Res-
sourcen der sektoralen Nachhaltigkeitsstrategien aus. Außerdem müssen die 
Umsetzungsstrategien der Ministerien innerhalb eines Jahres nach Vorstellung 
der Bundesnachhaltigkeitsstrategie dem »House of Commons« vorgelegt wer-
den. Ebenso ist der mindestens alle drei Jahre erscheinende Bericht des SDO zur 
Umsetzung der Bundesnachhaltigkeitsstrategie vom Umweltminister innerhalb 
von 15 Sitzungstagen beiden Kammern des Parlaments vorzustellen (Environment 
Canada 2010, S. 3, 7 u. 11, u. 2011a, S. 4; MoJC 2011, S. 3; OAGC 2009; TBS-
SCT 2006 u. 2007). 

KANADA AUF EINEN BLICK 

Zentrale Dokumente der Nachhaltigkeitspolitik 
> »Federal Sustainable Development Act« von 2008 
> Bundesnachhaltigkeitsstrategie, »Federal Sustainable Development Strate-

gy«, von 2010 

Gestaltung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Umweltminister 

Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik 
> Großteil der Ministerien und Behörden unter Führung des Umweltministe-

riums 

Parlamentarische Beteiligung 
> Kommissar für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung berichtet dem Un-

terhaus 
> ständiger Ausschuss für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung des Unter-

hauses, »Committee on Environment and Sustainable Development« 
> parlamentarische Beteiligung bei Gestaltung hoch, bei Umsetzung gering 

Besondere Verfahren der Nachhaltigkeitspolitik 
> Umweltpetitionen 
> Strategische Umweltbewertung, »Strategic Environmental Assessment« 

Aktuelle Entwicklungen 
> Rückzug aus dem Kyoto-Protokoll, Folgen für Nachhaltigkeitspolitik un-

klar 

Schließlich wurde der Kommissar für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung im 
Rahmen der Bundesnachhaltigkeitsstrategie mit drei neuen Tätigkeitsfeldern 
betraut. Erstens kontrolliert er den Entwurf der nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie auf die Überprüfbarkeit der Ziele und Umsetzungsstrategien. So hat er im 
Jahr 2008 den mit der Erarbeitung einer Bundesnachhaltigkeitsstrategie beauf-
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tragten Umweltminister auf die mangelnde Messbarkeit der im Strategieentwurf 
niedergelegten Ziele hingewiesen (OAGC 2010a u. 2010c). Zweitens überprüft 
er die in den Fortschrittsberichten der Regierung vorgelegten Informationen. 
Drittens berichtet er dem Unterhaus jährlich, ob die Ministerien und Behörden 
die Ziele der sektoralen und der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie erreicht und 
in ihrer sektoralen Nachhaltigkeitsstrategie angekündigte Vorhaben umgesetzt 
haben (OAGC 2008, 2010b u. 2010c; PC 2009). 

BESONDERE VERFAHREN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 

Eine Besonderheit der kanadischen Umweltpolitik sind die Umweltpetitionen. 
Die 1995 durch eine Änderung des »Auditor General Act« eingeführten Um-
weltpetitionen richten sich im Gegensatz zum allgemeinen Petitionswesen nicht 
an das Parlament. Auch sind weder formale Kriterien noch eine Zahl von Unter-
stützern erforderlich. Vielmehr können Bürger Eingaben über Umweltangele-
genheiten an Bundesministerien und -minister richten, die zu einer Antwort ver-
pflichtet sind. Durch die Umweltpetitionen können Bundesministerien aufgefor-
dert werden, bestimmte Politiken zu erklären, ein Umweltproblem zu untersu-
chen, zu bearbeiten oder die Durchsetzung des Umweltrechts zu überprüfen. 
Dieser Prozess wird über das »Office of the Auditor General«, die oberste Rech-
nungsprüfungsbehörde, vermittelt und vom Kommissar für Umwelt und Nach-
haltige Entwicklung überwacht. Der »Auditor General« nimmt die Schreiben 
entgegen und leitet diese an die angeschriebene bzw. sachlich zuständige Stelle 
weiter. Er gewährleistet, dass die Minister antworten. Hierfür haben die ange-
schriebenen Ministerien bzw. Behörden 120 Tage Zeit. Diese Frist kann verlän-
gert werden, sofern der Petent innerhalb dieses Zeitraums darüber informiert 
wird. Im jährlichen Bericht des Kommissars für Umwelt und Nachhaltige Ent-
wicklung an das Parlament werden Anzahl, Thema, Status und Einhaltung der 
Fristen der Petitionen dokumentiert (OAGC 2008 u. 2011). 

1990 wurde durch die »Cabinet Directive on the Environmental Assessment of 
Policy, Plan and Programm Proposals« das Instrument der Strategischen Umwelt-
bewertung, »Strategic Environmental Assessment« (SEA), eingeführt, um Umwelt-
belange in die Entscheidungsfindung der Bundesregierung zu integrieren.26 Bei 
diesem Verfahren werden Umwelteffekte eines Vorhabens bewertet und mit Al-
ternativen verglichen. Im Rahmen der bundesweiten Nachhaltigkeitsstrategien 
wurden den Ministerien und Behörden überarbeitete Richtlinien zur Anwendung 
der SEA zugeleitet. Diese sind verpflichtet, die Folgen ihrer Vorhaben auf Um-
weltziele des Bundes in ihren SEA-Veröffentlichungen zu beschreiben (Environ-
ment Canada 2010, S. 8). Die Kanadische Umweltbewertungsbehörde fördert die 
Verwendung der Strategischen Umweltbewertung als Instrument nachhaltiger 

                                            
26 Die Direktive von 1990 umfasste zunächst Politik- und Programmvorschläge. Nach einer 

Überarbeitung wurden 1999 auch Planvorschläge der SEA unterzogen (OAGC 2004). 
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Entscheidungsfindung. Allerdings ist nach Noble (2009, S. 73 f.) die Strategische 
Umweltbewertung noch methodisch unausgereift, ohne klare Kriterien und hatte 
bislang keinen nennenswerten Einfluss auf politische Vorhaben (CEAA 2011a u. 
2011b; PC 2009). 

ENTWICKLUNGEN IN DER INTERNATIONALEN 
NACHHALTIGKEITSPOLITIK 2.2 

Die Bestandsaufnahme der Nachhaltigkeitspolitiken macht erhebliche Unter-
schiede in der inhaltlichen Ausrichtung sowie in der institutionellen Bearbeitung 
des Themas Nachhaltigkeit deutlich. 

Die meisten der untersuchten Länder haben eine strategiebasierte Nachhaltig-
keitspolitik eingeführt. Allerdings wurde das 1997 von der UN-Sondervoll-
versammlung formulierte Ziel, bis zum Jahr 2002 Nachhaltigkeitsstrategien als 
ein Instrument globaler Nachhaltigkeitspolitik zu etablieren, nur von der Hälfte 
der hier betrachteten Länder zur vereinbarten Frist erreicht: Kanada (1995), das 
Vereinigte Königreich (1999), Belgien (2000) sowie Schweden (2002). Frank-
reich (2003) und Finnland (2006) haben erst später eine Strategie vorgelegt. Da-
gegen verfügen die Niederlande und Polen über keine bzw. keine gültige Nach-
haltigkeitsstrategie. In allen Ländern, die eine Nachhaltigkeitsstrategie erlassen 
haben, werden Indikatoren zur Fortschrittskontrolle eingesetzt. 

Die Nachhaltigkeitspolitik ist durch unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkt-
setzungen gekennzeichnet. So ist in einigen Ländern eine Abkehr vom Drei-
Säulen-Konzept, das soziale, ökonomische und ökologische Belange gleichrangig 
integriert, festzustellen: Die Nachhaltigkeitspolitik der Niederlande fokussiert 
auf den Umweltschutz, Schweden widmet sich vorrangig dem Klimawandel, Po-
len priorisiert seine wirtschaftliche Entwicklung. 

Hinsichtlich der rechtlichen Verankerung und Fortentwicklung von Nachhaltig-
keitspolitik bestehen ebenfalls Unterschiede zwischen den betrachteten Ländern. 
In Belgien, Frankreich, Polen und Schweden haben die Prinzipien nachhaltiger 
Entwicklung Verfassungsrang. Die Verfassung der Niederlande erhebt Aspekte 
von Nachhaltigkeit, den Umweltschutz und die Bewohnbarkeit des Landes, zu 
Staatszielen. Die Verfassungen Finnlands und Kanadas weisen dagegen keinen 
Nachhaltigkeitsbezug auf. Auch der sich aus verschiedenen Quellen speisende 
verfassungsrechtliche Rahmen des Vereinigten Königreichs umfasst die Prinzi-
pien nachhaltiger Entwicklung nicht. 

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategien stellt eine Herausforderung dar. 
Schwierigkeiten verursacht insbesondere die Überführung des anspruchsvollen 
Drei-Säulen-Konzepts von Nachhaltigkeit in konkrete Politik. Problemanalysen 
etwa aus Frankreich, den Niederlanden oder Finnland beschreiben das Konzept 
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als zu vage, um es in ein politisches Programm und Handlungsempfehlungen zu 
übersetzen. Insbesondere soziokulturelle und ökonomische Maßnahmen könn-
ten nur unzureichend aus dem Nachhaltigkeitskonzept abgeleitet werden. Für 
viele Akteure in Politik und Verwaltung sei der Nutzen der Nachhaltigkeitsstra-
tegie nicht einsichtig. Auch finde eine Auseinandersetzung mit den Zielkonflik-
ten sozialer, ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder nur unzureichend 
statt. Deshalb seien nachhaltigkeitspolitische Maßnahmen zu oberflächlich und 
einseitig auf ein bestimmtes Handlungsfeld ausgerichtet. 

Auf Befunde wie diese reagierten die Staaten mit verschiedenen Maßnahmen. 
Erstens wird die Notwendigkeit gesehen, isolierte (Teil-)Strategien zu einer inte-
grierten nationalen Strategie zusammenzuführen: 

> In Kanada wurde das erfolglose System sektoraler Strategien durch eine Bun-
desnachhaltigkeitsstrategie ersetzt, welche die sektoralen Strategien integriert. 

> In Belgien sieht der dritte Föderale Plan für Nachhaltige Entwicklung vor, die 
Strategien des Bundes und der föderalen Einheiten in einer nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie zusammenzuführen. 

Zweitens soll Nachhaltigkeit als Querschnittsthema deutlich stärker in das Re-
gierungshandeln integriert werden: 

> Im Vereinigten Königreich soll nachhaltige Entwicklung in die gesamte Regie-
rungsarbeit integriert werden (»mainstreaming«). Dies umfasst eine stärkere 
Aufsicht und Führung der regierungsinternen Entscheidungsprozesse durch 
den Umweltminister sowie die Kontrolle eingegangener Verpflichtungen 
durch eine ministerielle Steuerungsgruppe. 

> In Schweden wurde das Ministerium für Nachhaltige Entwicklung aufgelöst, 
und die Zuständigkeiten für die nationale, regionale, europäische und welt-
weite Nachhaltigkeitspolitik wurden auf fünf Ministerien sowie das Büro des 
Premierministers verteilt. 

Drittens gibt es Ansätze, die Effektivität der Nachhaltigkeitspolitik durch eine 
Reduzierung der Komplexität der Strategien zu erhöhen: 

> In Finnland soll eine möglichst knapp gehaltene Strategie, die nicht mehr alle 
Ziele und Maßnahmen integriert, der Nachhaltigkeitspolitik mehr Klarheit 
und eine höhere Wirkung verleihen. 

> In den Niederlanden und Schweden wird Nachhaltigkeitspolitik wieder zu-
nehmend auf ökologische Aspekte fokussiert. 

Viertens wird versucht, die Wirkung der Nachhaltigkeitsstrategie durch eine 
stärkere Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure zu steigern: 

> In Frankreich wurde durch die Einführung umfangreicher partizipativer Maß-
nahmen im Rahmen des Grenelle-Prozesses, die Ausweitung von Agenda-21-
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Projekten sowie die Institutionalisierung eines zivilgesellschaftlich getragenen 
Gremiums, des nationalen Komitees für nachhaltige Entwicklung und Um-
weltfragen, die Nachhaltigkeitsstrategie stärker in der Gesellschaft und auf 
lokaler Ebene verankert. 

> In den Niederlanden ist aufgrund der geringen Erfolge der bisherigen Pro-
gramme und haushaltspolitischer Restriktionen ein Rückzug des Staates aus 
der Nachhaltigkeitspolitik zu erkennen. Die Verantwortung für die Nachhal-
tigkeitspolitik sowie die anfallenden Kosten sollen, unterstützt durch Anreiz-
programme, vermehrt von der Gesellschaft getragen werden. 

Zivilgesellschaftliche Akteure sind relativ regelmäßig und dauerhaft inhaltlich 
am Strategieprozess beteiligt. In Belgien, Finnland, Frankreich und Kanada wir-
ken nichtstaatliche Akteure beratend oder in den Gremien der Nachhaltigkeits-
politik mit und tragen zur inhaltlichen Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsstrate-
gien bei. Außerdem waren gesellschaftliche Vertreter in Schweden und im Verei-
nigten Königreich zumindest zeitweise beratend oder unmittelbar in die Erarbei-
tung der Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden. Keine Beteiligung der Zivilgesell-
schaft ist in Polen zu verzeichnen. In den Niederlanden wird privaten Akteuren 
trotz fehlender formaler Beteiligung eine erhebliche Bedeutung für die Konzipie-
rung und Realisierung von Nachhaltigkeitsprojekten zugeschrieben. 

Hinsichtlich der Beteiligung der Parlamente an der Nachhaltigkeitspolitik ergibt 
sich ein differenziertes Bild. Die Parlamente Belgiens, Frankreichs, Finnlands, 
Kanadas, Polens, Schwedens und Nordirlands sind in den Strategieprozess ein-
gebunden, und die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie geht in Polen und 
Kanada auf einen Auftrag des Parlaments zurück. Doch überwiegend agieren die 
Legislativen eher passiv. In der Regel beraten sie von der Regierung formulierte 
Entwürfe, Berichte und Strategien ohne Mitspracherecht. Eine kontinuierliche 
und aktive Beteiligung der Parlamente, etwa durch die Erarbeitung von Inhalten, 
findet sich zumeist nur in Ansätzen. In keinem Land trugen die Legislativen sub-
stanziell zur Nachhaltigkeitsstrategie bei. 

Ferner beeinflusst keines der betrachteten Parlamente die Zusammensetzung der 
zentralen Nachhaltigkeitsgremien. Die Mitglieder der Nachhaltigkeitsräte werden 
in allen Ländern von der Regierung ernannt. Allerdings sind Vertreter des finni-
schen und des französischen Parlaments Mitglied eines wichtigen Nachhaltig-
keitsgremiums, und das belgische Parlament kann zumindest das Tätigwerden 
eines Beratungsgremiums beauftragen. 

Überwiegend konzentrieren sich die Parlamente auf die Kontrolle der Nachhal-
tigkeitspolitik der Regierung. Dazu erhalten die Parlamente Belgiens, Finnlands, 
Frankreichs, Kanadas und des Vereinigten Königreichs regelmäßig Berichte der 
Regierung über Fortschritte bei der Nachhaltigkeitspolitik. Auch in der nieder-
ländischen Nachhaltigkeitsstrategie sind solche Berichte vorgesehen. Weitere 
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Möglichkeiten zur Begleitung der exekutiven Nachhaltigkeitspolitik ergeben sich 
aus der Beteiligung der Parlamente an den Gremien der Nachhaltigkeitspolitik 
oder aus den Kompetenzen der mit Nachhaltigkeit befassten Ausschüsse bzw. in 
ihrem Sinn handelnder Akteure, wie dem Kommissar für Umwelt und Nachhal-
tige Entwicklung in Kanada. 

Bei der Institutionalisierung von Arbeitsformen und Gremien der parlamentari-
schen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und den darauf bezogenen Aktivi-
täten der Exekutive sind Fortschritte erzielt worden. Mit Ausnahme Polens ha-
ben alle Legislativen Gremien zur Begleitung der Regierungsarbeit in der Um-
welt- und Nachhaltigkeitspolitik geschaffen. Jedoch befassen sich nicht alle re-
gelmäßig und intensiv mit Nachhaltigkeit. Eine effektive Kontrolle der Regie-
rungsarbeit ist beim finnischen »Tulevaisuusvaliokunta/Committee for the Fu-
ture«, dem britischen Umweltprüfungsausschuss sowie dem ständigen Ausschuss 
für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung des kanadischen Parlaments festzu-
stellen. Diese ermöglichen eine kritische Begleitung der Regierungsarbeit durch 
die Erstellung eigener Sach- und Prüfberichte oder die Institutionalisierung einer 
dem Parlament verpflichteten unabhängigen Instanz zur Kontrolle der Exeku-
tive. Auch gewährleistet die Mitgliedschaft des französischen Parlaments im na-
tionalen Komitee für nachhaltige Entwicklung und Umweltfragen eine informier-
te Begleitung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 

INTERPARLAMENTARISCHE VEREINIGUNGEN 3. 

Interparlamentarischer Vereinigungen (IPV) sind eine institutionalisierte Form 
des politischen Austauschs zwischen Parlamenten und Parlamentariern verschie-
dener Länder. Die Abgeordneten von IPV werden nicht durch das Volk gewählt, 
sondern durch ihre nationalen Parlamente ernannt. 

Interparlamentarische Vereinigungen sind vorrangig ein Instrument des internati-
onalen Dialogs. Ihr politischer Einfluss wird als gering eingeschätzt. Gründe hier-
für sind nicht nur die hohe Zahl sich thematisch überschneidender IPV und ihre 
teils geringe Bekanntheit, sondern vor allem das Fehlen formaler Machtbefugnisse 
und Entscheidungskompetenzen. Sie wirken stattdessen durch die »weichen« In-
strumente Austausch, Deliberation, Information und Überzeugung sowie durch 
die Mobilisierung weiterer Parlamente, Regierungen und zivilgesellschaftlicher 
Akteure. Problematisch für die Arbeit von IPV ist jedoch, dass ihre Mitglieder re-
gelmäßig ausscheiden und neu hinzutreten. Dadurch sind IPV mit dem Verlust 
von Fachwissen und Kontakten konfrontiert. Aus diesen Gründen sind Mecha-
nismen von besonderer Bedeutung, die gewonnenes Wissen intern verfügbar hal-
ten, anderen Akteuren zugänglich machen und gemeinsame Standpunkte mög-
lichst wirksam in die nationalen Politikprozesse einbringen (IZT/FFU 2011, S. 60; 
Obrecht 2009, S. 261; Schöning 2011, S. 6 u. 8; Šabic 2008, S. 256). 



106 III.  PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IN ANDEREN LÄNDERN 

TA
B.

 II
I.3

 
N

AC
H

H
AL

TI
G

KE
IT

SP
O

LI
TI

K 
IN

 A
N

DE
RE

N
 LÄ

N
DE

RN
  

 
Ni

ed
er

la
nd

e 
Sc

hw
ed

en
 

Fi
nn

la
nd

 
Po

le
n 

Be
lg

ie
n 

Ve
re

in
ig

te
s 

Kö
ni

gr
ei

ch
 

Fr
an

kr
ei

ch
 

Ka
na

da
 

Na
ch

ha
lti

g-
ke

it 
in

 d
er

 
Ve

rfa
ss

un
g 

ne
in

, a
be

r 
Um

w
el

ts
ch

ut
z

un
d 

Be
w

oh
n

ba
rk

ei
t d

es
La

nd
es

ja
 

ne
in

 
ja

 
ja

 
k.

A.
 

ja
 

ne
in

 

Na
ch

ha
lti

g-
ke

its
st

ra
te

gi
e 

ne
in

 
se

it 
20

02
 

se
it 

20
06

 
se

it 
20

00
, 

ab
er

 u
ng

ül
tig

 
se

it 
20

00
 

se
it 

19
99

 
se

it 
20

03
 

se
it 

19
95

 

in
ha

ltl
ich

e 
Sc

hw
er

pu
nk

te
Um

w
el

t-
sc

hu
tz

 
Kl

im
aw

an
de

l 
ne

in
 

w
irt

sc
ha

ft
li-

ch
e 

En
tw

ick
-

lu
ng

 

ne
in

 
ne

in
 

ne
in

 
ne

in
 

Na
ch

ha
lti

g-
ke

its
in

di
ka

-
to

re
n 

ne
in

 
87

 
34

 
ja

, a
be

r  
un

gü
lti

g 
76

 
VK

: 6
8;

  
NI

: g
ep

la
nt

;
S:

 6
8 

de
s 

UK
 +

 2
0;

 
W

: 4
4 

54
 

43
 

Pa
rla

m
en

t a
m

 
St

ra
te

gi
ep

ro
-

ze
ss

 b
et

ei
lig

t 

ne
in

 
vo

rw
ie

ge
nd

 
ko

ns
ul

ta
tiv

 
vo

rw
ie

ge
nd

 
ko

ns
ul

ta
tiv

 
vo

rw
ie

ge
nd

 
ko

ns
ul

ta
tiv

 
vo

rw
ie

ge
nd

 
ko

ns
ul

ta
tiv

 
ne

in
;  

NI
: b

er
at

en
d 

vo
rw

ie
ge

nd
 

ko
ns

ul
ta

tiv
 

vo
rw

ie
ge

nd
 

ko
ns

ul
ta

tiv
 

Fo
rm

en
 d

er
 

M
itw

irk
un

g 
an

 d
er

 N
ac

h-
ha

lti
gk

ei
ts

-
po

lit
ik

 

k.
A.

 
Zi

el
e 

un
d 

Ha
nd

lu
ng

s-
pl

an
 e

ra
rb

ei
-

te
t 

Du
rc

hf
üh

ru
ng

 
ei

ne
s i

nt
er

na
-

tio
na

le
n 

St
ra

-
te

gi
es

em
in

ar
s

Be
au

ft
ra

gu
ng

 
de

r N
ac

hh
al

-
tig

ke
its

st
ra

-
te

gi
e 

 
NI

: B
er

at
un

g 
de

s U
m

w
el

t-
m

in
ist

er
s 

Le
itu

ng
 vo

n 
Ar

be
its

-
gr

up
pe

n 

Be
au

ft
ra

gu
ng

 
de

r B
un

de
s-

na
ch

ha
lti

g-
ke

its
st

ra
te

gi
e 



 3.  INTERPARLAMENTARISCHE VEREINIGUNGEN 107 
   

Ni
ed

er
la

nd
e 

Sc
hw

ed
en

 
Fi

nn
la

nd
 

Po
le

n 
Be

lg
ie

n 
Ve

re
in

ig
te

s 
Kö

ni
gr

ei
ch

 
Fr

an
kr

ei
ch

 
Ka

na
da

 

Be
te

ili
gu

ng
/ 

Ei
nf

lu
ss

 d
es

 
Pa

rla
m

en
ts

 
an

/a
uf

 N
ac

h-
ha

lti
gk

ei
ts

-
gr

em
ie

n 

ne
in

 
ne

in
 

in
 Fi

nn
isc

he
r 

Na
ch

ha
lti

g-
ke

its
ko

m
m

is-
sio

n 
ve

rt
re

te
n

ne
in

 
Be

au
ftr

ag
un

g 
de

s B
un

de
s-

ra
ts

 fü
r N

ac
h-

ha
lti

ge
 En

t-
w

ick
lu

ng
 

ne
in

 
im

 n
at

io
na

-
le

n 
Ko

m
ite

e 
fü

r n
ac

hh
al

ti-
ge

 En
tw

ick
-

lu
ng

 u
nd

 
Um

w
el

tfr
a-

ge
n 

ve
rt

re
te

n 

ne
in

 

pa
rla

m
en

ta
-

ris
ch

es
 G

re
-

m
iu

m
 zu

r
Ko

nt
ro

lle
 d

er
 

Na
ch

ha
lti

g-
ke

its
po

lit
ik

 
de

r R
eg

ie
ru

ng

st
än

di
ge

r 
Au

ss
ch

us
s f

ür
 

In
fra

st
ru

kt
ur

 
un

d 
Um

w
el

t 

Au
ss

ch
us

s f
ür

 
Kl

im
af

ra
ge

n 
Tu

le
va

isu
us

-
va

lio
ku

nt
a/

Co
m

m
itt

ee
fo

r t
he

 Fu
tu

re

ne
in

 
So

nd
er

ko
m

-
m

iss
io

n 
fü

r 
Kl

im
a 

un
d 

na
ch

ha
lti

ge
 

En
tw

ick
lu

ng
 

VK
: U

m
w

el
t-

pr
üf

un
gs

au
s-

sc
hu

ss
;

NI
: U

m
w

el
t-

au
ss

ch
us

s;
S:

 A
us

sc
hu

ss
fü

r l
än

dl
ich

e
An

ge
le

ge
n-

he
ite

n,
 K

lim
a-

w
an

de
l u

nd
 

Um
w

el
t;

W
: U

m
w

el
t-

un
d 

Na
ch

-
ha

lti
gk

ei
ts

-
au

ss
ch

us
s 

st
än

di
ge

r 
Au

ss
ch

us
s f

ür
 

na
ch

ha
lti

ge
 

En
tw

ick
lu

ng
 

un
d 

Ra
um

-
or

dn
un

g 

st
än

di
ge

r 
Au

ss
ch

us
s f

ür
 

Um
w

el
t u

nd
 

na
ch

ha
lti

ge
 

En
tw

ick
lu

ng
 

Be
te

ili
gu

ng
 

de
r Z

iv
ilg

e-
se

lls
ch

af
t 

ne
in

 
ze

itw
ei

se
be

ra
te

nd
 

da
ue

rh
af

t i
n 

Fi
nn

isc
he

r 
Na

ch
ha

lti
g-

ke
its

ko
m

m
is-

sio
n 

ve
rt

re
te

n

ne
in

 
da

ue
rh

af
t 

be
ra

te
nd

 
ze

itw
ei

se
 b

ei
 

St
ra

te
gi

e-
er

ar
be

itu
ng

 

da
ue

rh
af

t 
be

ra
te

nd
;

in
ha

ltl
ich

e
Be

itr
äg

e 

da
ue

rh
af

t 
be

ra
te

nd
 

NI
 =

 N
or

di
rla

nd
; S

 =
 Sc

ho
tt

la
nd

; V
K 

= 
Ve

re
in

ig
te

s K
ön

ig
re

ich
; W

 =
 W

al
es



108 III.  PARLAMENTE UND NACHHALTIGKEIT IN ANDEREN LÄNDERN 

Im Folgenden werden die Bemühungen von Parlamenten und Parlamentariern 
um eine länderübergreifende Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitspolitik be-
trachtet. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Arbeitsweisen und Institutio-
nen, die zur Entwicklung und Diffusion nachhaltigkeitspolitischer Inhalte und 
Kompetenzen sowie zur Rückbindung an die nationale Politik eingesetzt werden. 

NACHHALTIGKEIT ALS THEMA 3.1 

Weltweit bestehen rund 70 interparlamentarische Vereinigungen, die sich neben 
institutionellen Gegebenheiten vor allem durch ihre geografische Reichweite und 
thematische Ausrichtung unterscheiden. IVP sind auf subregionaler, regionaler, 
interregionaler sowie globaler Ebene aktiv. Einige IPV stellen die Förderung des 
Dialogs der Parlamente und Parlamentarier in den Mittelpunkt ihres Wirkens 
und arbeiten ohne weitere thematische Festlegungen. Andere Organisationen 
sind der Bearbeitung spezieller Themen, wie der Sicherheit in Europa oder der 
universellen Durchsetzung von Menschenrechten, gewidmet. Dementsprechend 
unterschiedlich fällt die Integration des Themas Nachhaltigkeit in die Arbeits-
programme der IPV aus. Nachhaltigkeit tritt aber auf zunehmend mehr Agenden 
von IPV. Außerdem haben sich auf Nachhaltigkeit spezialisierte interparlamen-
tarische Dialogforen gegründet. Nur wenige fachlich spezialisierte Organisatio-
nen stellen keinen expliziten Nachhaltigkeitsbezug her. Dazu gehört beispiels-
weise die Parlamentarische Versammlung der NATO, die gemeinsame Probleme 
des Militärbündnisses erörtert. 

Unter den global vernetzten IPV ist vor allem die Interparlamentarische Union 
(IPU) zu nennen. Diese ist mit 162 Parlamenten und weiteren zehn assoziierten 
supranationalen Mitgliedern die Institution mit der größten Mitgliederbasis.27 
Außerdem hat die IPU Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. 1984 wur-
de durch die IPU die weltweit erste interparlamentarische Konferenz zum Thema 
Umwelt abgehalten. 1992 griff die IPU den regierungsgeführten Rio-Prozess auf 
und beschloss zu dessen Umsetzung auf parlamentarischer Ebene durchzufüh-
rende Maßnahmen. Seither wird das Thema nachhaltige Entwicklung im Rah-
men von Parlamentarierkonferenzen und themenspezifischen Treffen fortgeführt. 
Gegenwärtig ist nachhaltige Entwicklung einer von sechs Tätigkeitsschwerpunk-
ten der IPU. Ihrer Arbeit liegt ein umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit 
zugrunde, das neben Umweltaspekten auch soziale und ökonomische Gerechtig-

                                            
27 Assoziierte Mitglieder sind das Andenparlament, das Zentralamerikanische Parlament, 

die Ostafrikanische Legislativversammlung, das Europäische Parlament, das Westafri-
kanische Parlament, das Lateinamerikanisches Parlament, das Interparlamentarische 
Komitee der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion, das Parlament der 
zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats sowie das Arabische (Übergangs-)Parlament. 
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keit und die Förderung der Demokratie einschließt. Ferner ist einer von drei 
ständigen Ausschüssen der IPU mit nachhaltiger Entwicklung, Finanzen und 
Handel befasst. Zudem wird ein Verzeichnis mit von für Umweltfragen zustän-
digen parlamentarischen Institutionen geführt, um den Austausch von Informa-
tionen und Kontakten unter Parlamentariern zu fördern (DD IPU 2012, S. 3; 
IPU o.J.a u. o.J.b; IZT 2010, S. 67; Šabic 2008, S. 255). 

Eine ebenfalls global agierende Institution ist die der »Parliamentarians for Glo-
bal Action« (PGA), der auch Parlamentarier angehören, die Ämter in der Exeku-
tive innehaben. 1.350 Personen repräsentieren etwa 140 Parlamente, wobei eine 
Mitgliedschaft an das Vorliegen freier Wahlen, eines Mehrparteiensystems und 
von Redefreiheit im Parlament gebunden ist (weshalb beispielsweise China nicht 
vertreten ist). Die PGA veranstaltet unter einem von drei programmatischen 
Schwerpunkten Arbeitskreise zu Themen nachhaltiger Entwicklung und organi-
siert Programme, um die Entwicklung von Politiken auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene voranzubringen sowie die Kapazitäten der Gesetzge-
ber vor Ort zur Umsetzung nachhaltiger Politik zu stärken (PGA 2008a, 2008b 
u. 2008c). 

Auch das 2009 gegründete Parlamentarierforum »Climate Parliament«, dem 
auch nichtparlamentarische Organisationen, wie Stiftungen oder Unternehmen, 
beitreten können, ist weltweit tätig. Als Tochterorganisation von »e-Parliament«, 
einer Organisation die sich zum Ziel gesetzt hat, »gute« Politiken zu verbreiten, 
gehören ihr 700 Parlamentarier aus 70 Ländern an. Als globale Kernanliegen hat 
»e-Parliament« den Klimawandel und die Verbreitung von Demokratie identifi-
ziert. Zur Bearbeitung der Themen Energie, Waldschutz und Klimawandel wer-
den zahlreiche Arbeitsformen eingesetzt. Dazu gehören traditionelle Instrumente 
wie Arbeitskreise, runde Tische, Anhörungen, Gesprächsforen und Informations-
reisen. Zudem werden für das Ziel eines mit globalen Fragen befassten virtuellen 
Weltparlaments, in dem sich Parlamentarier untereinander und mit Bürgern aus-
tauschen und Lösungen erarbeiten, internetbasierte Instrumente eingesetzt. Dazu 
zählen ein Newsletter, eine weltweite Kontaktdatenbank von Abgeordneten, die 
Bereitstellung von Materialien und Vorlagen für nationale Gesetze sowie die 
Sammlung von Empfehlungen und Vorschlägen anerkannter Experten und in-
ternationaler Organisationen zu globalen Problemen. Ferner werden Informatio-
nen zum Gesetzgebungsprozess von Politiken, die als herausragend und nach-
ahmungswert betrachtet werden, zur Verfügung gestellt, damit diese Schritte in 
anderen Parlamenten wiederholt werden können. Außerdem werden Onlineum-
fragen unter den Abgeordneten durchgeführt, deren Ergebnisse internationale 
Aufmerksamkeit wecken und die Meinungsbildung und Politikformulierung in 
den nationalen Parlamenten und Regierungen unterstützen sollen (CP 2009a u. 
2009b; e-Parliament 2006; IZT 2010, S. 142 f.). 
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Unterhalb der globalen Ebene finden sich regionale und interregionale Foren, die 
sich der Umsetzung globaler Ziele verschrieben haben oder eigene, regional fo-
kussierte Agenden verfolgen. Beispielsweise soll der Europarat den engeren Zu-
sammenschluss der Völker Europas verwirklichen. Satzungsgemäß besteht der 
Europarat aus einem Exekutivgremium, dem Ministerkomitee sowie der Parla-
mentarischen Versammlung des Europarates (ER PV). Die ER PV ist das beraten-
de Organ des Ministerkomitees und setzt sich aus Parlamentariern aus Europa 
zusammen. Jedes Land entsendet entsprechend seiner Größe eine nationale Dele-
gation aus zwei bis 18 Vertretern sowie ebenso vielen Stellvertretern, die das na-
tionale Parteienverhältnis repräsentieren. Insgesamt gehören der ER PV 636 Mit-
glieder und 18 Beobachter an. Zur Bearbeitung bestimmter Themen und Frage-
stellungen kann die Parlamentarische Versammlung des Europarats Komitees 
oder Ausschüsse einsetzen. Derzeit sind zehn Ausschüsse aktiv, darunter der 
Ausschuss für Soziale Angelegenheiten, Gesundheit und Nachhaltige Entwicklung, 
»Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development«. Dieser ar-
beitet aktuell unter anderem an einem Bericht über den Beitrag diversifizierter 
Energieträger für eine nachhaltige Entwicklung. Die in der ER PV entwickelten 
Positionen werden als Empfehlungen an das Ministerkomitee übermittelt (Coun-
cil of Europe o.J.; Europarat 2011). Darüber hinaus haben die Abgeordneten der 
ER PV im Gemischten Ausschuss die Möglichkeit, direkt auf die Vertreter der 
Exekutive einzuwirken. Der Gemischte Ausschuss ist einerseits ein koordinieren-
des Gremium für die Aktivitäten des Ministerkomitees und der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates. Andererseits dient er als Konsultativforum, 
das ein gutes Verhältnis beider Organe gewährleisten soll. Der Gemischte Aus-
schuss besteht aus 47 im Ministerkomitee vertretenen Botschaftern bzw. perma-
nenten Repräsentanten der Mitgliedstaaten sowie aus etwa 60 Mitgliedern der 
ER PV. Dies sind im Einzelnen: 

> der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sowie 
20 Vizepräsidenten, 

> fünf Vorsitzende der Fraktionen, 
> acht Vorsitzende der Ausschüsse, 
> 27 Vertreter nationaler Delegationen, die nicht durch einen Vizepräsidenten 

repräsentiert sind (Layle 2012). 

Eine vertikale Integration deutscher Parlamentarier in Europa leistet die 1952 
gegründete Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft (IPA). Sie umfasst Abge-
ordnete aus den Fraktionen des Deutschen Bundestages, der Landesparlamente 
und des Europäischen Parlaments. Zu einer erklärten Priorität der IPA gehört 
die Umweltpolitik. Durch Zusammenarbeit der Abgeordneten sowie durch den 
Austausch von Erfahrungen im persönlichen Kontakt sollen Voraussetzungen 
für gemeinsame Initiativen geschaffen und die Arbeit der Mitglieder in den Par-
lamenten unterstützt werden. Beispielsweise gibt die IPA eine Loseblattsamm-
lung aller Bundes- und Landesvorschriften zum Umweltrecht heraus (IPA o.J.). 
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Eine dem interregionalen Kontakt gewidmete Organisation ist »The Association 
of European Parliamentarians with Africa« (AWEPA). 1.500 ehemalige und ak-
tive Parlamentarier aus den Ländern der EU, Norwegen und der Schweiz stehen 
mit insgesamt 25 afrikanischen Parlamenten in Kontakt. Ihr Ziel ist es, die Par-
lamente in den afrikanischen Staaten als Schlüsselakteure für Demokratie, Men-
schenrechte, Frieden und nachhaltige Entwicklung zu fördern. So haben 2009 
die Staaten der Zollunion des südlichen Afrikas ein parlamentarisches Programm 
zur Minderung der Intensität des Klimawandels gestartet. Hierbei standen euro-
päische Parlamentarier im Rahmen der AWEPA ihren afrikanischen Partnern 
durch Austausch von Best-Practice-Modellen und der Diskussion von Erfahrun-
gen und Möglichkeiten der Bewältigung des Klimawandels und der Gestaltung 
einer »green economy« zur Seite. Dadurch wurden die afrikanischen Parlamen-
tarier in die Lage versetzt, ihre Regierungen zum Erstellen von Berichten zu den 
Treffen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen in Kopenhagen 
und Cancun zu bewegen. Auch wurden parlamentarische Komitees und inter-
sektorale Parlamentariergruppen zum Thema Klimawandel, etwa in Botswana 
und Südafrika, eingerichtet (AWEPA o.J.a, o.J.b u. o.J.c; TMSA 2011). 

Eine subregional verankerte Organisation ist die Ostseeparlamentarierkonferenz, 
»Baltic Sea Parliamentary Conference« (BSPC), die sich aus Abgeordneten natio-
naler und subnationaler Parlamente der Ostseeanrainerstaaten sowie Vertretern 
des Europäischen Parlaments, der Parlamentarischen Versammlung des Europa-
rats, des Nordischen Rates und der Baltischen Versammlung zusammensetzt und 
die Arbeit des intergouvernmentalen Ostseerates flankiert, der aus den Außen-
ministern der elf Ostseeanrainerstaaten besteht. Neben dem Zusammenwachsen 
der Ostseeregion ist ein erklärtes Ziel der Ostseeparlamentarierkonferenz, Ent-
wicklungsansätze des von der EU als Vorbildregion für eine makroregionale 
Strategie anerkannten Ostseeraums für andere Regionen bereitzustellen. Bei den 
jährlichen Konferenzen kommen etwa 130 Parlamentarier und Vertreter ver-
schiedener Organisationen zusammen, um über Themen wie Energie, Umwelt 
und nachhaltige Entwicklung zu diskutieren. Durch diesen Dialogprozess soll 
insbesondere die nachhaltige Entwicklung der Region gestärkt werden. Seit 2005 
werden zweijährige Arbeitsgruppen eingesetzt, die aus Vertretern der Mitglieds-
parlamente gebildet werden. Die Arbeitsgruppen entwickeln Standpunkte und 
Empfehlungen zu bestimmten Fragestellungen. Außerdem werden für besondere 
Schwerpunktthemen Berichterstatter ernannt, um Expertenwissen zu verstetigen 
und eine Kontinuität der Arbeit über mehrere Konferenzen zu gewährleisten. 
Von den Versammlungen beschlossene Resolutionen enthalten Empfehlungen an 
den Ostseerat sowie an regionale und nationale Regierungen und Parlamente. 
Die Mitgliedsparlamente erstatten dem Ständigen Ausschuss, dem obersten Ent-
scheidungsgremium zwischen den jährlichen Konferenzen, Bericht über ihre poli-
tischen Aktivitäten und darüber, inwieweit erarbeitete Resolutionen durch die 
nationale Politik umgesetzt wurden. Die Parlamentarier haben sich verpflichtet, 
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unter Nutzung aller parlamentarischen Instrumente auf die Regierungen für eine 
Umsetzung der vereinbarten Ziele einzuwirken. Daneben wird durch einen Aus-
tausch zwischen den Arbeitsgremien der Ostseeparlamentarierkonferenz mit de-
nen des Ostseerates, des Ostseegipfels der Regierungschefs und der Helsinki-
Kommission zum Schutz der Meeresumwelt und der Ostsee versucht, das Regie-
rungshandeln entsprechend zu beeinflussen (BSPC o.J.; IZT/FFU 2011, S. 69 ff.; 
Schöning 2011, S. 7). 

Die Selbstbindung der Parlamentarier, aktiv eine Umsetzung der vereinbarten 
Ziele durch die Exekutive zu erwirken, schlägt sich auch im Deutschen Bundes-
tag nieder. So erstatten die fünf vom Deutschen Bundestag in die Ostseeparla-
mentarierkonferenz entsandten Abgeordneten regelmäßig schriftlich Bericht an 
den Deutschen Bundestag. Diese Berichte werden zum Teil auch an die zuständi-
gen Ausschüsse überwiesen. Auch wurden Anträge an die Bundesregierung ge-
stellt, die inhaltliche Bezüge zu Resolutionsbeschlüssen der Ostseeparlamenta-
rierkonferenzen beinhalteten (CDU/CSU/SPD 2007 u. 2009). Außerdem wurde 
die Bundesregierung durch Kleine Anfragen zu Stellungnahmen über den Stand 
der Umsetzung der Anträge aufgefordert. Eine besonders intensive parlamentari-
sche Aktivität war im Jahr 2007 erkennbar, als der Deutsche Bundestag Gastge-
ber der Konferenz war. Im Vorfeld der Konferenz wurden angesetzte Themen im 
Rahmen einer Bundestagsdebatte diskutiert. Dadurch wurde eine starke Rück-
bindung der Ostseeparlamentarierkonferenz in das nationale Parlament und, da 
auch Minister und weitere Regierungsvertreter beteiligt waren, an das Regie-
rungshandeln bewirkt (IZT/FFU 2011, S. 64 f.). 

ARBEITSWEISEN UND INSTITUTIONEN 3.2 

Interparlamentarische Vereinigungen setzen vielfältige Arbeitsformen und insti-
tutionelle Strukturen ein, um nachhaltigkeitspolitische Inhalte und Kompetenzen 
zu entwickeln, verfügbar zu halten und in die nationalen Politikprozesse einzu-
bringen. So werden Anhörungen, Gesprächsforen, runde Tische, Arbeitskreise 
und Informationsreisen sowie ständige Komitees, Ausschüsse und Arbeitsgrup-
pen genutzt. Die Diffusion nachhaltigkeitspolitischer Expertise erfolgt erstens 
durch Informationsdienste wie Newsletter, die Bereitstellung von Expertenmei-
nungen, relevanten Gesetzestexten und Mustergesetzen mit begleitenden Infor-
mationen zum Gesetzgebungsprozess. Zweitens wird der persönliche Austausch 
durch Parlamentarierkonferenzen und themenspezifischen Treffen sowie durch 
Kontaktdatenbanken von mit Nachhaltigkeit befassten Institutionen und Abge-
ordneten gepflegt. In dieser Hinsicht erzielen einige Organisationen durch ihre 
nahezu globale Mitgliederbasis eine hohe Reichweite. Drittens betreiben einige 
IPV Programme zum Aufbau von nachhaltigkeitspolitischen Kapazitäten, insbe-
sondere in Entwicklungs- und Schwellenländern. Eine Rückbindung in die natio-
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nale Politik erreichen interparlamentarische Vereinigungen durch gemeinsame 
Gremien von Parlamentariern und Vertretern der Exekutive oder durch die Mit-
gliedschaft von Parlamentariern, die Ämter in der Exekutive innehaben, sowie 
durch die Übermittlung von Empfehlungen und Stellungnahmen an internatio-
nale Gremien der Exekutive sowie an nationale Regierungen und Parlamente. 
Weitere Instrumente sind weltweite Onlineumfragen unter Abgeordneten, die 
Berichterstattung über interparlamentarische Vorgänge an das nationale Parla-
ment, die Behandlung von Berichten in Ausschüssen und in Plenardebatten, das 
Einbringen von Themen durch gemeinsame Initiativen der Mitglieder IPV oder 
die Selbstverpflichtung der Abgeordneten, alle parlamentarischen Instrumente 
einzusetzen, um die Regierung im Sinne formulierter Positionen zu beeinflussen. 

Allerdings ist festzustellen, dass nur wenige IPV umfassend und systematisch bei 
der Erarbeitung und Diffusion von Kompetenzen und Inhalten sowie Rückbin-
dung in die nationalen Parlamente vorgehen. So schließt an die Erarbeitung ge-
meinsamer Positionen nicht immer eine strategische Kommunikation an nationa-
le Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit an. Auch werden die vielfältigen 
Möglichkeiten, Arbeitsergebnisse verfügbar zu machen und als Instrument in 
den nationalen Politikprozess einzubringen, oftmals nicht ausgeschöpft. Insbe-
sondere die Potenziale neuer Medien werden kaum genutzt, um die Arbeit der 
Parlamentarier auch abseits gemeinsamer Konferenzen zusammenzuführen und 
transparent nach außen zu kommunizieren. Hinzu kommt, dass Berichte aus den 
IPV in den Parlamenten häufig ohne Aussprache zur Kenntnis genommen und 
Beiträge selten durch Plenardebatten prominent gewürdigt werden. Dadurch 
wird das Potenzial interparlamentarischer Arbeit, parlamentarische Debatten zu 
beleben, öffentliche und mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen und einen gesell-
schaftlichen Diskurs in Gang zu setzen, der zu einer Sensibilisierung der Bevölke-
rung für Nachhaltigkeitsthemen beiträgt, noch zu wenig ausgeschöpft. 





PARLAMENTE UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
IM EU-MEHREBENENSYSTEM IV. 

Seit den 1970er Jahren haben sich Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung 
als Handlungsfelder der Europäischen Gemeinschaft herausgebildet. 1987 wurde 
der Umweltschutz als Politikfeld mit einem eigenen Kapitel in der Einheitlichen 
Europäischen Akte (EEA) aufgenommen, nachhaltige Entwicklung wurde 1999 
im Amsterdamer Vertrag als Kernelement der Aufgaben der Europäischen Union 
verankert. Im Vertrag von Lissabon (2009) wird globale nachhaltige Entwick-
lung als Querschnittsaufgabe hervorgehoben (Artikel 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV). Die EU prägt seither zunehmend 
die Politiken der Mitgliedstaaten, gleichzeitig versuchen diese, ihre Politikziele 
auf der europäischen Ebene zu verfolgen. Nachhaltigkeitspolitik im europäischen 
Mehrebenensystem ist somit eine Integrationsaufgabe, bei der es gilt, die relevan-
ten Handlungsebenen zu verzahnen (IZT/FFU 2011, S. 52). 

Lange sah man die nationalen Parlamente als »Opfer« des Europäisierungspro-
zesses (O’Brennan/Raunio 2007), da ihnen mit den Politikfeldern, die durch die 
EU geregelt werden, Gestaltungsmöglichkeiten entzogen wurden (Eppler 2011, 
S. 299). Diese Entwicklung wurde auch deshalb als problematisch erachtet, weil 
mit dem Transfer von Kompetenzen auf die supranationale Ebene kein äquiva-
lenter Kompetenzzuwachs des Europäischen Parlaments stattfand. Die Europäi-
sierung führte vielmehr zu einem Übergewicht der nationalen Exekutiven, die als 
Teil des Unionsgesetzgebers legislative Mitwirkungsfunktionen haben (IZT/FFU 
2011, S. 52). 

Dies hat sich in den letzten 25 Jahren schrittweise geändert. Beginnend 1987, als 
die Einheitliche Europäische Akte es dem Europäischen Parlament erstmals er-
möglichte, durch das Kooperationsverfahren auf den Gesetzgebungsprozess Ein-
fluss zu nehmen, hat sich das Europäische Parlament zunehmend zum gleich-
berechtigten Partner des Europäischen Rates entwickelt. Die Verträge von Maas-
tricht (1993), Amsterdam (1999), Nizza (2003) und Lissabon (2009) haben 
sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen Parlamente gestärkt. 
Die Verträge regeln u. a. die Kontroll- und Mitentscheidungsbefugnisse des  
Europäischen Parlaments durch neue und erweiterte Verfahren. Im Vertrag von 
Lissabon wird es im Gesetzgebungsprozess dem Europäischen Rat gleichgestellt 
(Artikel 14 EUV). Zudem wurden die nationalen Parlamente – zur Sicherung des 
Subsidiaritätsprinzips und mit dem Ziel einer stärkeren Kontrolle ihrer Regie-
rungen in der Europapolitik – mit erweiterten Rechten ausgestattet (IZT/FFU 
2011, S. 52). 
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DIE ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 1. 

Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren liegt das Recht zur förmlichen Gesetz-
gebungsinitiative bei der Europäischen Kommission. Nach dem in Artikel 294 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelten 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren kann aber kein Rechtsakt ohne die Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments verabschiedet werden. Für die demokra-
tische Legitimation der Gemeinschaft ist dies deshalb bedeutsam, da im Zuge der 
Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen im Rat der Einfluss der nationalen 
Parlamente insofern vermindert wurde, als die Mehrheit im Rat die Position der 
eigenen Regierungsvertreter überstimmen kann. »Mit der Ausweitung der Ent-
scheidungsbefugnisse des Europäischen Parlaments wurde hierfür ein Ausgleich 
geschaffen.« (IZT/FFU 2011, S. 53) 

Im Gesetzgebungsverfahren haben die Ausschüsse des Europäischen Parlaments 
eine zentrale Rolle. In den zuständigen Fachausschüssen werden die von der  
Europäischen Kommission unterbreiteten Gesetzentwürfe beraten und ggf. geän-
dert. Anschließend wird der Gesetzentwurf dem Plenum vorgelegt, diskutiert 
und verabschiedet. Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 294 AEUV ist eine 
Einigung von Rat und Parlament zwingend erforderlich. Lehnt der Europäische 
Rat auch nach der zweiten Lesung die Gesetzesänderungsvorschläge des Parla-
ments ab, ist die Einberufung eines Vermittlungsausschusses vorgesehen, um 
binnen sechs Wochen eine Einigung zu erzielen. In der Praxis werden diese meist 
langwierigen Verhandlungen aber durch sogenannte Triloge umgangen – Treffen 
zwischen Vertretern des Rats, des Europäischen Parlaments und der Europäi-
schen Kommission mit dem Ziel, einen Kompromiss zu finden. An diesen infor-
mellen Verhandlungen, die auch schon vor Beginn des Vermittlungsverfahrens 
stattfinden, nehmen Mitglieder des Europäischen Parlaments teil, ohne dass sie 
über ein Mandat der Ausschüsse verfügten. Zwar stärken solche Verhandlungen 
den Einfluss der verhandelnden Akteure (seitens des Parlaments in der Regel die 
mit der Erstellung eines Berichtsentwurfs beauftragten Berichterstatter), unter-
graben aber gleichzeitig die Rolle der Ausschüsse sowie die Transparenz der Ent-
scheidungsprozesse des Europäischen Parlaments (IZT/FFU 2011, S. 53). 

Das Europäische Parlament hat sich insgesamt von einer lediglich beratenden 
Institution zu einem Mitgesetzgeber und zu einer wirksamen Kontrollinstanz der 
Exekutive entwickelt. Das »neue Selbstbewusstsein« (Kietz/Ondarza 2010) des 
Parlaments zeigt sich aber nicht nur darin, dass es auf der Basis der vertraglich 
gewährten Rechte seine Position in die EU-Entscheidungsverfahren einbringt, son-
dern es macht auch darüber hinaus Gestaltungsansprüche geltend. In der jüngs-
ten »Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission« versuchte das Europäische Parlament, seinem 
übergeordneten Ziel näher zu kommen, in sämtlichen zur Entscheidung anste-
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henden Fragen der EU-Politik dem Rat gleichgestellt zu werden – ein Prinzip, 
welches im EU-Vertrag nicht enthalten ist. So wurde u. a. festgeschrieben, dass 
Parlament und Rat grundsätzlich gleich zu behandeln sind, etwa in Bezug auf 
Zeitpunkt und Umfang der Unterrichtung über legislative und budgetäre Belange 
sowie internationale Abkommen durch die Europäische Kommission (Kietz/On-
darza 2010, S. 2). 

Gleichwohl verbleiben Bereiche, die einer Parlamentarisierung entzogen sind. 
Aus nachhaltigkeitspolitischer Perspektive sind hier insbesondere strategische 
Politikprozesse von Bedeutung. Politikziele und -inhalte eines Großteils der EU-
Gesetzgebung – so in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik, in der Klima- und 
der Energiepolitik – werden von längerfristigen Strategien (wie beispielsweise die 
Europäische Energiestrategie, die Politikziele bis 2020 definiert) bestimmt (IZT/ 
FFU 2011, S. 54). Diese werden von der Europäischen Kommission vorgeschla-
gen, zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt und vom Rat verabschiedet. Das 
Europäische Parlament hat in diesen Prozessen lediglich Anhörungsrechte (Kietz/ 
Ondarza 2010, S. 5). Die Herausforderung besteht somit darin, auch hinsichtlich 
der »grundlegenden Weichenstellungen der Union zu einem bestimmenden Ak-
teur zu werden« (Kietz/Ondarza 2010, S. 8). 

DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE 2. 

Die nationalen Parlamente wirken auf zwei Ebenen an europäischer Politik mit. 
Innerstaatlich nehmen sie formell wie informell Einfluss auf das Handeln ihrer 
jeweiligen Regierung auf europäischer Ebene. Zudem wirken die Parlamente bei 
Angelegenheiten des Primär- (z. B. EU-Verträge) und Sekundärrechts (z. B. Richt-
linien und Verordnungen der EU) mit. Die zweite Ebene ist die supranationale 
bzw. europäische Ebene. Hierbei sind zum einen die in den Europäischen Ver-
trägen niedergelegten Rechte der nationalen Parlamente, sich an Entscheidungen 
der EU zu beteiligen, zu nennen. Zum anderen können die Parlamente der Mit-
gliedstaaten untereinander oder mit dem Europäischen Parlament kooperieren, 
um auf diese Weise die europäische Politik mit zu gestalten (IZT/FFU 2011, 
S. 54). Beide Ebenen sind für die Steuerung nachhaltiger Entwicklung von Be-
deutung. 

Die Verankerung von Rechten der nationalen Parlamente in den Europäischen 
Verträgen entwickelte sich langsamer als beim Europäischen Parlament. Erst zu 
Beginn der 1990er Jahre rückten die nationalen Parlamente als wichtige Akteure 
im europäischen Mehrebenensystem in den Blick. So bekannten sich erstmals in 
einem Protokoll, das dem Maastrichter Vertrag angehängt ist (Erklärung 13 u. 
14), alle Mitgliedstaaten dazu, die Mitwirkungs- und Kontrollrechte der natio-
nalen Parlamente in den Entscheidungsprozessen der EU zu fördern (Friese 
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2008, S. 37). Dabei wird die Bedeutung eines zeitnahen Zugangs zu Informatio-
nen betont. Zur gleichen Zeit wurden auch in den meisten Mitgliedstaaten die 
Mitwirkung der Nationalparlamente an EU-Angelegenheiten neu geregelt – der 
Beginn des sogenannten »Mehrebenenparlamentarismus« (Maurer 2004 u. 
2011). Im Vertrag von Amsterdam wurde dann mit dem »Protokoll über die 
Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union« die Mitwir-
kung der nationalen Parlamente noch fester verankert (Friese 2008, S. 38). Im 
Vertrag von Lissabon wurden in einem eigenen Artikel (Artikel 12 EUV sowie 
Protokoll Nr. 1 und 2) die Aufgaben der nationalen Parlamente ebenso festgelegt 
wie ihre Verpflichtung, zu einer »guten Arbeitsweise« der EU »aktiv« beizutra-
gen. Dazu wurden den Nationalparlamenten weitere Mitentscheidungsbefugnis-
se eingeräumt sowie weitreichende Informationsrechte und Kontrollbefugnisse 
gewährt (Eppler 2011, S. 299). Beispielsweise müssen seither alle Konsultations-
dokumente der Kommission, Rechtsetzungsprogramme und Entwürfe von Ge-
setzgebungsakten der Kommission zur Information direkt den Nationalparla-
menten zur Verfügung gestellt werden.28 Diese sind dadurch unabhängiger von 
ihren Exekutiven. 

Vertraglich festgelegt wurde auch ein sogenannter »Frühwarnmechanismus«, 
der den nationalen Parlamenten das Recht gibt, Initiativen der Kommission zu 
rügen, wenn diese aus ihrer Sicht gegen das Subsidiaritäts- und Verhältnismäßig-
keitsprinzip verstoßen.29 Des Weiteren können die Mitgliedstaaten im Namen 
ihrer Parlamente auch nachträglich Subsidiaritätsklage beim Gerichtshof der 
Europäischen Union einreichen. Den nationalen Parlamenten ist damit die Betei-
ligung an der EU-Entscheidungsfindung nicht mehr nur indirekt über die Ein-
wirkung auf ihre nationalen Regierungen möglich, sondern sie können sich 
direkt in den EU-Gesetzgebungsprozess einschalten (Koch/Kullas 2010, S. 6 ff.). 

An dieser Stelle ist ergänzend auf den informellen (in keinem Vertrag oder Ab-
kommen festgelegten) »politischen Dialog« hinzuweisen. In dessen Rahmen lei-
tet die Europäische Kommission seit 2006 sämtliche Konsultationsdokumente 
und Legislativentwürfe den nationalen Parlamenten direkt zu, verbunden mit der 
Einladung, hierzu Stellung zu nehmen. Diese werden beantwortet und ihre wei-
tere Berücksichtigung wird in Aussicht gestellt. In der Substanz geht diese Kom-
                                            
28 Diese Rechte sind allerdings begrenzt auf die Gesetzgebung, zahlreiche weitere »Hand-

lungsformen« der Exekutive bleiben frei von der Pflicht, die Parlamente zu informieren 
und zu konsultieren (Maurer 2011, S. 56). 

29 Für ihre begründeten Stellungnahmen müssen die Nationalparlamente eine Frist von 
acht Wochen einhalten. Auch sind festgelegte Quoren zu erfüllen, damit sich die Euro-
päische Kommission mit der Rüge befasst. Das Erreichen eines Quorums setzt eine ent-
sprechend effiziente Organisation und Kommunikation der nationalen Parlamente vor-
aus. Bislang wurde das Quorum von 18 Stimmen noch nicht erreicht. Dennoch erhalten 
die Nationalparlamente mit dem Frühwarnsystem erstmals ein Instrument an die Hand, 
mit dem die Kommission diszipliniert und politisch ein Gegengewicht geschaffen wer-
den kann (IZT/FFU 2011, S. 55). 
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munikation über die bloße Zuleitung von Dokumenten wie auch über die Mög-
lichkeiten von »Frühwarnmechanismus« und »Subsidiaritätskontrolle« hinaus, 
da hier politische Inhalte zur Diskussion stehen, strategische Dokumente wie 
Grün- oder Weißbücher einbezogen sind und die Möglichkeit der Beteiligung an 
den Konsultationsverfahren der Europäischen Kommission eröffnet ist. Wie die 
Empirie zeigt, wird der Dialog von den nationalen Parlamenten durchaus aktiv 
und intensiv genutzt (Preising 2011, S. 152). 

Hinsichtlich einer durch die Parlamente mitgestalteten Politik der Nachhaltigkeit 
sind die Stärkung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips und die 
parlamentarischen Rechte, auf die Politik der EU Einfluss zu nehmen, positiv zu 
bewerten (IZT/FFU 2011, S. 55). Auch der politische Dialog bietet den nationa-
len Parlamenten zahlreiche Möglichkeiten der aktiven und frühzeitigen Mitges-
taltung der EU-Politik. 

Neben der Verpflichtung der nationalen Parlamente, zu einer »guten Arbeits-
weise« der Union beizutragen, sieht Artikel 12 EUV zudem eine Stärkung der 
Zusammenarbeit der Parlamente vor und erlegt diesen wie auch dem Europä-
ischen Parlament ein Kooperationsgebot auf. 

INTERPARLAMENTARISCHE KOOPERATIONEN 3. 

2002 erklärte das Europäische Parlament im sogenannten Napolitano-Bericht 
(EP AFCO 2002), dass es sich nicht als alleinige Repräsentationsinstanz der  
europäischen Bürgerinnen und Bürger verstehe, sondern dass hierbei auch die 
einzelstaatlichen Parlamente eine herausragende Rolle spielten. Beide Parla-
mentsebenen fungierten gemeinsam als Garanten der Demokratie in der EU und 
sollten deshalb zusammenarbeiten (Friese 2008, S. 40). Dementsprechend war 
man schon in den 1990er Jahren im Europäischen Parlament und in den Natio-
nalparlamenten um die Etablierung partnerschaftlicher Beziehungen bemüht, 
und in der Folge haben sich die interparlamentarischen Beziehungen und Begeg-
nungen stetig ausgeweitet. Dies zeigt, dass sich die nationalen Parlamente um die 
Mitgestaltung der europäischen Politik nicht nur durch Einflussnahme auf ihre 
jeweiligen Regierungen, sondern auch durch eine gut strukturierte Zusammen-
arbeit zwischen den nationalen Parlamenten sowie dem Europäischen Parlament 
bemühen (Friese 2008, S. 41). 

Der Zusammenarbeit dienen in der Regel interparlamentarische Treffen, die ent-
weder als gemeinsame parlamentarische Treffen oder als Treffen der Ausschüsse 
organisiert werden.30 Weitere Instrumente sind die Teilnahme von Vertretern der 
nationalen Parlamente an Ausschusssitzungen und Anhörungen des Europä-

                                            
30 Parlamentarische Treffen gelten Themen, bei denen die EU zwar keine Legislativkompe-

tenz hat, dennoch wichtige strategische Entscheidungen trifft. 
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ischen Parlaments, die Teilnahme ihrer Mitglieder an den Sitzungen der Natio-
nalparlamente, Delegationsbesuche, Fachseminare und Runde Tische, zu denen 
das Europäische Parlament regelmäßig einlädt, sowie Kontakte zwischen den 
nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament über die in den Par-
lamenten vertretenen Fraktionen (Friese 2008, S. 42 ff.; für den Deutschen Bun-
destag Vollrath 2011). 

In diesem Zusammenhang ist auch IPEX, »The platform for EU Interparliamen-
tary Exchange«, zu nennen. Diese Datenbank zu parlamentarischen Dokumen-
ten und Informationen über die EU soll zu einem interaktiven Informationssys-
tem ausgebaut werden, das über Fragen der Subsidiarität hinausgeht (Vollrath 
2011, S. 184). Es soll zukünftig sowohl für Bürger als auch Abgeordnete nütz-
liche Informationen zur Verfügung stellen. 

Neben den genannten Vernetzungsaktivitäten von Europäischem Parlament und 
nationalen Parlamenten kooperieren diese untereinander. Sie folgen damit der in 
Artikel 9 des dem Lissabon-Vertrag angehängten Protokolls Nr. 1 angesproche-
nen regelmäßigen und effizienten Zusammenarbeit. Zu nennen ist hier vor allem 
die Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europaangelegenheiten, 
»Conférence des Organes Spécialisés en Affaires Communautaires«, der Parla-
mente der EU, die als Kooperationsinstrument eine Sonderstellung einnimmt. 
Die COSAC wurde 1989 ins Leben gerufen. 1999 wurde sie durch ein entspre-
chendes Protokoll des Amsterdamer Vertrags formell anerkannt, ihre Rolle wur-
de zudem im Protokoll des Lissabon-Vertrags betont (Sprungk 2011, S. 211). Ihr 
Ziel war und ist es, den nationalen Parlamenten mehr Gewicht gegenüber den 
EU-Institutionen zu verleihen. 

Unbeschadet des Umstands, dass die COSAC von einigen Mitgliedstaaten kri-
tisch beurteilt wird, zählten zu ihren Verdiensten u. a. ihre (rechtlich unverbind-
lichen) Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen und Parlamenten, 
welche die Parlamente der Mitgliedstaaten bei der Kontrolle ihrer Regierungen 
und der Einflussnahme auf die Europapolitik unterstützen sollen (Friese 2008, 
S. 58). Auch stellt die COSAC eine Kommunikations- und Koordinationsplatt-
form für Parlamente und ihre Ausschüsse dar, etwa im Hinblick auf den zuvor 
beschriebenen »Frühwarnmechanismus«. Des Weiteren leistet sie inhaltliche Bei-
träge zu einer großen Spannweite von Themen, die sie an die Organe der EU 
richtet.31 Die Stellungnahmen der COSAC binden die nationalen Parlamente 
allerdings nicht. 

                                            
31 Diese sollen sich vornehmlich auf Fragen des Subsidiaritätsprinzips, auf freiheits-, si-

cherheits- und rechtspolitische Themen sowie Grundrechtsfragen beziehen. In der Praxis 
sind die Beiträge allerdings häufig aktuellen Themen der Ratspräsidentschaft oder gene-
rellen europapolitischen Themen gewidmet (Friese 2008, S. 59). 
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DAS EU-IMPACT-ASSESSMENT UND SEINE NUTZUNG 
DURCH DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 4. 

Die Ex-ante-Abschätzung möglicher Folgen ist mittlerweile in vielen Ländern zu 
einem festen Bestandteil bei der Vorbereitung politischer Maßnahmen, insbeson-
dere von Gesetzen, geworden. Verfahren der Gesetzesfolgenabschätzung (GFA) 
bzw. des »Regulatory Impact Assessment« (RIA) oder »Impact Assessment« (IA) 
beispielsweise werden, wenn auch in ganz unterschiedlichen Formen, in nahezu 
allen OECD-Staaten praktiziert (Adelle 2011; EP DG IPOL 2011; Nilsson et al. 
2008; Russel/Turnpenny 2009). 

Diese Verfahren waren ursprünglich konzipiert als ein Instrument zur besseren 
Rechtsetzung mit dem Ziel, bürokratische Regulierungen und die damit verbun-
denen Kosten für Unternehmen zu reduzieren. Mit der Zeit wurden auch andere 
Folgen von Regulierungen einer Prüfung unterzogen, darunter Nachhaltigkeits-
aspekte. Solche Folgenabschätzungen – häufig auch Nachhaltigkeitsprüfungen 
genannt – sollen für Entscheidungsträger Information und Wissen über mögliche 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Effekte von Politikmaßnahmen bereit-
stellen. Hierdurch soll die Wissensbasierung politischer Entscheidungen verbes-
sert, ihre Transparenz erhöht sowie die Partizipation von Vertretern gesellschaft-
licher Gruppen im Rahmen der Vorbereitung von Gesetzen ermöglicht werden. 
Schließlich soll auch zur Erreichung von Zielen der Nachhaltigkeit beigetragen 
werden, indem Politikmaßnahmen im Blick auf verschiedene Ziele, Prioritäten 
und Indikatoren geprüft werden (Jacob et al. 2011, S. 5). 

DAS EU-IMPACT-ASSESSMENT 4.1 

In der Europäischen Union wird – nach einem Vorlauf mit ersten Projekten zwi-
schen 2002 und 2004 – seit 2005 regelmäßig ein integriertes Verfahren zur Prü-
fung der Gesetzesfolgen von Politikinitiativen praktiziert. Das Impact Assessment 
war ein zentraler Bestandteil des Aktionsplans der Europäischen Kommission 
»Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfeldes«, der sowohl dem 
Ziel einer besseren Rechtsetzung als auch dem der Kohärenz und Konsistenz von 
Politikmaßnahmen hinsichtlich der Prinzipien der Nachhaltigkeit dienen sollte. 
Seither werden Legislativvorschläge und andere Initiativen der Europäischen 
Kommission hinsichtlich ihrer ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen im Zuge eines Impact Assessments geprüft. Von 2003 bis 2008 
sind etwas mehr als 400 IAs durchgeführt worden, davon allein 121 im Jahr 
2008 (European Court of Auditors 2010, S. 15). 

Die Europäische Kommission, der Rat sowie das Europäische Parlament haben 
in interinstitutionellen Vereinbarungen zur besseren Gesetzgebung bzw. zu einem 
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gemeinsamen Ansatz beim IA festgelegt, dass alle drei Institutionen als Verfah-
rensbeteiligte gelten. 

Impact Assessments werden zu allen wichtigen32 Initiativen des Legislativ- und 
Arbeitsprogramms der Kommission sowie zu Entscheidungen durchgeführt, die 
im sogenannten Komitologieverfahren getroffen werden. Letzteres umfasst auch 
nichtlegislative Initiativen wie Programme, Strategien oder Weißbücher. In einem 
Leitfaden sind die Analyseschritte niedergelegt, die bei der Prüfung von Gesetzes-
folgen vorzusehen sind (EC 2009). 

Der IA-Bericht wird von der bei der Gesetzes- und Programminitiative federfüh-
renden Generaldirektion (GD) vorbereitet. Ein aus Vertretern anderer fachlich 
betroffener GDs bestehender Lenkungsausschuss unterstützt sie in den meisten 
Fällen, und auch das Generalsekretariat der Europäischen Kommission ist in den 
IA-Prozess eingebunden. Zusätzlich zum Sachverstand der eigenen Abteilungen 
kann auch externe Expertise herangezogen werden. Ein erster Entwurf des IA-
Berichts soll noch vor Beginn der Ressortabstimmung dem »Impact Assessment 
Board« (IAB) zur Prüfung vorgelegt werden. 

Der auf zwei Jahre bestellte IAB hat die Aufgabe der Qualitätssicherung, aber 
kein Vetorecht. Er besteht seit 2012 aus neun Mitgliedern, acht Direktoren der 
Generaldirektionen sowie als Vorsitzende die stellvertretende Generaldirektorin 
des Generalsekretariats. Seit 2007 hat der IAB – unterstützt vom Generalsekreta-
riat der Europäischen Kommission – nahezu alle vorläufigen Berichte geprüft 
(European Court of Auditors 2010, S. 31).33 Der endgültige Bericht wird zur 
Prüfung und zur Abnahme zusammen mit dem Gesetzentwurf und der IAB-
Stellungnahme an die Mitglieder der Europäischen Kommission gesandt und 
liegt dem Gesetzentwurf an das Europäische Parlament und den Rat bei. 

In einem IA-Bericht werden zunächst das Problem, das durch eine politische Re-
gulierung behoben werden soll, sowie das Ziel eines politischen Eingriffs erläutert. 
Auch werden wesentliche alternative Optionen zur Zielerreichung dargestellt 
und ihre möglichen ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Folgen 
abgeschätzt. Dabei sollen die Konsequenzen der Beibehaltung des Status quo mit 
denen alternativer Politikoptionen verglichen werden. Alle Folgen sollen, falls 
möglich, quantifiziert und monetarisiert werden. Der Bericht umfasst auch In-
formationen zum Assessmentprozess, z. B. zu den beteiligten externen Akteuren 
(insbesondere Stakeholder), zum Ablauf und den Methoden des Prüfverfahrens 
sowie zu den genutzten Quellen. Deshalb, und weil der IA-Bericht auf der Inter-

                                            
32 Die Kommission nennt als Kriterien für wichtige Initiativen, dass sie »the most signifi-

cant impacts on citizens, businesses and administrations« haben oder dass sie »political 
sensitive« sein sollten. 

33 Nach Alemanno (2011, S. 7) wurden etwa 40 % der eingereichten Entwürfe negativ 
bewertet. 
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netseite des Generalsekretariats veröffentlicht wird, gilt das IA-Verfahren der EU 
als besonders offen und transparent (Jacob et al. 2009, S. 17). 

Das Europäische Parlament sowie der Rat als Verfahrensbeteiligte können das 
IA der Europäischen Kommission kritisch prüfen. Auch haben sie die Möglich-
keit, eigene IAs durchzuführen, wenn sie dies für angemessen und erforderlich 
erachten (EP et al. 2003 u. 2005), sowie die Europäische Kommission aufzufor-
dern (»invite«), bei substanziellen Änderungsvorschlägen im Gesetzgebungspro-
zess eine Aktualisierung des ursprünglichen IA durchzuführen (European Court 
of Auditors 2010, S. 26). Diese »Aufforderung« ist für die Kommission aller-
dings nicht verbindlich. 

DAS IMPACT ASSESSMENT IN DER PARLAMENTARISCHEN PRAXIS 4.2 

Die Herausforderung für das Europäische Parlament besteht darin, das Instru-
ment des IA und die damit erzeugten Inhalte möglichst effektiv in die Strukturen 
und die Arbeitsweise der Legislative zu integrieren. Hierbei spielen die Ausschüs-
se und dort wiederum die Berichterstatter die entscheidende Rolle bei der Mei-
nungsbildung und Entscheidungsfindung (Meuwese 2008, S. 102). Nachteilig 
wirken sich dabei die, verglichen mit der Exekutive, beschränkten personellen 
und finanziellen Ressourcen zur Durchführung von Folgenabschätzungen aus. 
Ein weiteres Hemmnis sind die knappen Fristen im europäischen Gesetzgebungs-
prozess insbesondere nach der ersten Lesung. Diese Randbedingungen erschwe-
ren sowohl einen schnellen, zeitnahen Zugriff auf die zur kritischen Überprüfung 
der Kommissionsberichte oder zur Durchführung von eigenen Impact Assess-
ments erforderliche wissenschaftliche Expertise als auch deren sorgfältige Aus-
wertung (Meuwese 2008, S. 112). 

Die 2004 – angestoßen durch die »Vereinbarungen zur besseren Rechtsetzung« 
und als Reaktion auf die wachsenden legislativen Befugnisse des Europäischen 
Parlaments – eingerichteten (General-)Direktionen des Generalsekretariats des 
Europäischen Parlaments unterstützen die Ausschüsse bei ihren legislativen und 
nichtlegislativen Tätigkeiten durch Informationen und Expertise. Dies schließt 
entsprechende Dienstleistungen beim Impact-Assessment-Verfahren ein.34 Er-
gänzend besteht seit 2006 die Möglichkeit, externe Expertise einzuholen, um IAs 
der Europäischen Kommission beurteilen zu lassen oder eigene Folgenabschät-
zungen durchzuführen. Hierfür gab es zunächst ein spezifisches Budget (2006: 
500.000 Euro, 2007: 700.000 Euro, nach Meuwese 2008, S. 113), seit 2008 
können entsprechende Studien aus dem allgemeinen »expertise budget« finan-
ziert werden. Die Mittel werden von der Konferenz der Ausschussvorsitzenden 
verteilt und durch die Direktionen verwaltet (IZT/FFU 2011, S. 33). 

                                            
34 Innerhalb der Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union wurde eine eigene 

Direktion Folgenabschätzung und Europäischer Mehrwert eingerichtet. 
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Um den bürokratischen Aufwand und die lange Dauer einzelner Ausschreibungs-
verfahren besser zu bewältigen, werden seit 2006 vom Umweltausschuss und 
anderen Ausschüssen Rahmenverträge für »rapid impact assessments« ausge-
schrieben (Meuwese 2008, S. 112). Ziel dieser Ausschreibungen ist es, bis zu drei 
Forschungseinrichtungen zu beauftragen, den Ausschüssen kurzfristig wissen-
schaftliche Expertise zu liefern. Im Rahmen der dazu geschlossenen Verträge 
können die Auftragnehmer von einem Ausschuss ad hoc damit betraut werden, 
Impact Assessments der Europäischen Kommission zu beurteilen oder ein IA zu 
substanziellen Änderungsvorschlägen bzw. Änderungen von Gesetzesvorhaben 
durchzuführen. Beauftragt werden können auch Kurzstudien oder Workshops 
zur kritischen Prüfung des Kommissionsberichts (IZT/FFU 2011, S. 33). 

Ergänzend zu den genannten Möglichkeiten, wissenschaftliche Expertise im Zu-
ge des Impact Assessments einzuholen, wurden auch Maßnahmen ergriffen, um 
die Mitarbeiter des Europäischen Parlaments, der Direktionen und der Aus-
schüsse mit dem IA vertraut zu machen. So wurden etwa spezielle Schulungen, 
Treffen zum Erfahrungsaustausch mit der Kommission oder Informationsveran-
staltungen organisiert (Meuwese 2008, S. 112). 2008 hat die Konferenz der Aus-
schussvorsitzenden außerdem ein Handbuch zur Durchführung von IAs verab-
schiedet (IZT/FFU 2011, S. 33). 

Die bisherige Nutzung des IA zeigt ein breites Spektrum an Praktiken (IZT/FFU 
2011, S. 32 ff.; s. a. Dunlop et al. 2012; Meuwese 2008, S. 113 ff.): Um kleinere 
Unklarheiten zu beseitigen, richten einige Ausschüsse direkte Anfragen an die 
Kommission. So wird beispielsweise darum gebeten, dass ein Repräsentant der 
Europäischen Kommission den IA-Bericht bzw. die darin verwendeten Daten 
und Methoden im Ausschuss vorstellt und mit den Abgeordneten diskutiert (Eu-
ropean Court of Auditors 2010, S. 20 f.). Auch werden durch verschiedene Aus-
schüsse Workshops durchgeführt, die der Analyse und Bewertung des IA dienen. 
Hierzu werden neben der Europäischen Kommission auch Experten und Inte-
ressengruppen eingeladen. Die Parlamentarier haben dadurch die Möglichkeit, 
eigene Vorschläge im Gesetzgebungsprozess einzubringen und damit der Kom-
mission eine Rückmeldung zu geben (European Court of Auditors 2010, S. 20). 
Organisiert werden solche Workshops (z. B. EP PDESP 2007 u. 2008) durch die 
wissenschaftlichen Einrichtungen, mit denen die Ausschüsse Rahmenverträge 
geschlossen haben. Darüber hinaus werden Kurz- und Hintergrundstudien in 
Auftrag gegeben, um anhängige Kommissionsinitiativen besser einordnen zu 
können (Meuwese 2008, S. 119 f.). Diese werden entweder von den fachlich 
zuständigen Direktionen selbst durchgeführt oder von den Instituten, mit denen 
Rahmenverträge geschlossen wurden. Von verschiedenen Ausschüssen wurden 
eigene IA-Studien in Auftrag gegeben, da sie ein aus ihrer Sicht erforderliches IA 
der Kommission vermissten (z. B. vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländli-
che Entwicklung und vom Haushaltsausschuss zu den Folgen einer fakultativen 



 4.  IMPACT-ASSESSMENT IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 125 

Modulation der Direktzahlungen). Außerdem haben einige Ausschüsse ergänzen-
de Studien und IAs durchführen lassen, weil ihnen manche Aussagen der Kom-
mission unzureichend begründet erschienen (z. B. zur EU-Chemikalien-Verord-
nung REACH und deren Folgen für Entwicklungsländer) (Meuwese 2008, 
S. 185 ff.).35 Schließlich nutzen Abgeordnete das Instrument der Schriftlichen 
Anfrage, um die Kommission zu ihren IAs um Auskunft zu ersuchen. 

In einzelnen Fällen – der Europäische Rechnungshof führt in seinem Gutachten 
sieben Fälle in der Zeit von 2005 bis 2008 auf – hat das Europäische Parlament 
auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eigene Impact Assessments im 
Hinblick auf substanzielle Änderungsvorschläge zu einer Gesetzesinitiative 
durchzuführen (European Court of Auditors 2010, S. 25). Insbesondere hier 
zeigen sich die Beschränkungen, die der parlamentarische Zeitplan den Aus-
schüssen auferlegt. IA-Studien können zwar in allen Phasen des legislativen Pro-
zesses durchgeführt werden. In der Praxis werden sie jedoch eher in den frühen 
Phasen des Gesetzgebungsprozesses veranlasst, da es bis zur ersten Lesung keine 
einschränkenden Fristen gibt. Aber auch im Vorfeld der zweiten Lesung wurden 
einige Impact Assessments über substanzielle Änderungen durchgeführt. Dage-
gen gab es keine Impact Assessments im Zuge einer Vermittlung zwischen Euro-
päischem Parlament und Rat bzw. vor einer dritten Lesung (EP – CCC 2008, 
nach IZT/FFU 2011, S. 31). 

Ein Beispiel eines eigenen (und ersten) IA ist eine Folgenanalyse zu Änderungs-
vorschlägen, die sich auf den Kommissionsvorschlag zur Richtlinie »Festlegung 
von Nennfüllmengen für Erzeugnisse in Fertigpackungen« von 2005 beziehen. 
Der Berichterstatter des Europäischen Parlaments kritisierte verschiedene Aspek-
te des Kommissionsberichtes sowie die nach seiner Meinung fehlende Ausgewo-
genheit des Konsultationsprozesses im Zuge des IA. Er forderte deshalb ein Im-
pact Assessment zu den eigenen Änderungsvorschlägen noch vor der Abstim-
mung über die Initiative im Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Das 
vom Ausschuss in Auftrag gegebene IA identifizierte Schwächen bei der Ausge-
wogenheit des Impact Assessments der Europäischen Kommission und der Kon-
sultation der Stakeholder. Es unterstützte die Einschätzung des Ausschusses und 
kann deshalb auch als »counter-IA« (Meuwese 2008, S. 225 ff.) gewertet wer-
den, das dem Kommissionsbericht in entscheidenden Aspekten (wie dem Schutz 
der Konsumenten) widersprach. 

Ein weiteres Beispiel, bei dem trotz der engen Fristen auch im Zuge einer zweiten 
Lesung ein IA für eigene Änderungsvorschläge durchgeführt wurde, ist die Richt-

                                            
35 Neben IAs und anderen Studien zu den Folgen konkreter Politikvorhaben wurden auch 

sogenannte horizontale Studien durchgeführt, in denen das Impact-Assessment-System 
selbst genauer betrachtet wird. So wurde etwa seitens des Arbeits- und Sozialausschus-
ses eine allgemeine Evaluation zur Berücksichtigung sozialer Aspekte im Impact Assess-
ment-System der EU in Auftrag gegeben (IZT/FFU 2011, S. 34). 



126 IV.  PARLAMENTE UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM EU-MEHREBENENSYSTEM 

linie über »Batterien und Akkumulatoren« von 2005. Aufgrund unzureichender 
Ressourcen scheiterte zunächst ein Anlauf, einen IA-Prozess in die Wege zu lei-
ten. Als dann die unterschiedlichen Ansichten zwischen der parlamentarischen 
Berichterstattern und der Europäischen Kommission im Zuge der zweiten Le-
sung deutlich wurden, kam es doch noch zu einem vom Parlament in Auftrag 
gegebenen IA (Meuwese 2008, S. 118).36 

Die Praxis zeigt, dass das Europäische Parlament sich vielfach kritisch mit den 
IAs der Europäischen Kommission auseinandersetzt. Es ist auch erkennbar, dass 
es Bedarf an eigenen Analysen hat. So machen die Ausschüsse zunehmend von 
ihrer Möglichkeit Gebrauch, bei Meinungsverschiedenheiten mit der Europä-
ischen Kommission deren IA eine wissenschaftlich fundierte Alternative gegen-
überzustellen. Gleichwohl ist eine konsequentere Anwendung von IAs derzeit 
unter anderem durch fehlende zeitliche und materielle Ressourcen behindert 
(Bäcklund 2009, nach IZT/FFU 2011, S. 35). Auch in Fällen erheblicher Ände-
rungsvorschläge im Zuge des parlamentarischen Prozesses zeigt sich, dass das 
Europäische Parlament dem Erfordernis einer erneuten Folgenabschätzung der-
zeit nicht optimal nachkommen kann. Schließlich muss auch festgehalten wer-
den, dass bisher IAs zwar in allen Fällen an den Rat wie auch die Gremien des 
Parlaments weitergeleitet wurden, aber in der Entscheidungsfindung dieser Gre-
mien kaum eine Rolle spielten (European Court of Auditors 2010, S. 21).37 

DAS IMPACT ASSESSMENT IM URTEIL DES PARLAMENTS 4.3 

Eine Umfrage des Europäischen Rechnungshofes ergab, dass die IA-Berichte der 
Europäischen Kommission von einem Großteil der Nutzer im Europäischen Par-
lament und im Rat als hilfreich eingestuft wurden. 68 % dieser Nutzer gehen 
außerdem davon aus, dass die IA-Berichte einen positiven Effekt auf die Qualität 
der Gesetzgebung hatten (European Court of Auditors 2010, S. 23). Das Euro-
päische Parlament hat sich in einer Reihe von Resolutionen positiv zum IA-
Verfahren geäußert (EP 2007; EP IMCO 2004; EP JURI 2007 u. 2011; EP JU-
RIIM 2003). An mehreren Stellen wird betont, dass IAs die politische Entschei-
dungsfindung keinesfalls ersetzen können. Sie könnten aber Entscheidungspro-
zesse sinnvoll strukturieren, ohne den Entscheidungsspielraum demokratisch 
legitimierter Abgeordneter einzuschränken (weitere Beispiele bei Meuwese 2008, 
S. 104 ff.). 

                                            
36 Darüber hinaus finden sich auch Beispiele für kürzere Studien, die die spezifischen Ge-

setzesfolgen veränderter Kommissionsinitiativen untersuchen, wie im Fall des Richt-
linienentwurfs zur Luftqualität (IEEP 2006). 

37 Dem Bericht des Europäischen Rechnungshofes zufolge werden die IAs der Europä-
ischen Kommission in den Sitzungen der parlamentarischen Ausschüsse nicht systema-
tisch präsentiert und diskutiert. Von über 12.000 Ausschussdokumenten bezog sich nur 
eines explizit auf ein IA der Europäischen Kommission. 
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Das Europäische Parlament hat in einigen Resolutionen auch den Wunsch nach 
Veränderung zum Ausdruck gebracht, um seine Rolle im IA-Verfahren besser 
spielen zu können (IZT/FFU 2011, S. 35 ff.). Das Parlament solle stärker als bis-
her von seinen Befugnissen in der Gesetzesfolgenabschätzung Gebrauch machen 
und häufiger eigene IAs durchführen. Deshalb werden ergänzende Folgenab-
schätzungen, mehr vertiefende Analysen, die Überprüfung der kommissions-
eigenen Folgenabschätzungen durch externe Experten und Treffen (»special 
meetings«) mit unabhängigen Sachverständigen gefordert (EP JURI 2011, S. 10). 
In diesem Zusammenhang wird unter anderem angeregt, die Geschäftsordnung 
dahingehend zu ändern, dass eine Folgenabschätzung bereits von einem Viertel 
der Ausschussmitglieder in Auftrag gegeben werden kann. Zudem sollen einzelne 
Mitglieder die Möglichkeit haben, Kurzstudien anzufordern, die etwa durch die 
Bibliothek des Europäischen Parlaments durchgeführt werden könnten. Weiter-
hin will das Europäische Parlament eine stärkere und frühere Einbindung der 
Europäischen Kommission in das parlamentarische Verfahren erreichen – so soll 
die Europäische Kommission ihre Folgenabschätzung vor den zuständigen Aus-
schüssen begründen, bevor der Gesetzesvorschlag behandelt wird (IZT/FFU 
2011, S. 35). Auch wird gefordert, nicht erst nach Fertigstellung des IA-Berichts, 
sondern bereits früher eingebunden zu werden (EP JURI 2011, S. 11). 

Schließlich wurden verschiedene Vorschläge zu Verbesserung des Verfahrens der 
Kommission vorgelegt. Derzeit bestimmt die Kommission eigenständig, ob eine 
Folgenabschätzung durchgeführt wird. Im Blick darauf wurde deshalb schon 
früh angeregt, Selektionskriterien für die Auswahl der Vorhaben zu entwickeln, 
die ein Impact Assessment der Europäischen Kommission angezeigt erscheinen 
lassen (EP JURIIM 2004, S. 9). Darüber hinaus wird in einem aktuellen Bericht 
(EP JURI 2011, S. 6 f.) gefordert, alle alternativen Regulierungsoptionen ein-
schließlich der Option der Nichtregulierung hinsichtlich ihrer Folgen zu prüfen. 
Zudem solle der Bericht im Zuge des Gesetzgebungsprozesses regelmäßig aktua-
lisiert werden (IZT/FFU 2011, S. 35). 

In fast allen Resolutionen und Berichten des Parlaments wird die Qualitätskon-
trolle der Gesetzesfolgenabschätzung der Europäischen Kommission angespro-
chen (IZT/FFU 2011, S. 35 f.). Zwar erklärt das Europäische Parlament, dass 
der »Impact Assessment Board« eine Qualitätssteigerung der Gesetzesfolgen-
abschätzung bewirkt habe. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Mit-
glieder des IAB nur formal unabhängig seien, da sie derzeit vom Kommissions-
präsidenten ernannt werden, seinen Weisungen unterliegen und deshalb von einer 
wirklichen Unabhängigkeit keine Rede sein könne. Das Parlament schlägt deshalb 
vor, die Mitglieder des IAB vor ihrer Benennung vom Europäischen Parlament 
und vom Europäischen Rat zu überprüfen und die Weisungsgebundenheit ge-
genüber dem Kommissionspräsidenten aufzuheben. Auch solle die Arbeit des 
IAB mit höchster Transparenz vonstattengehen (EP JURI 2011, S. 30). Mittler-
weile sind neue Verfahrensregeln für den IAB erlassen worden. 
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Das Europäische Parlament strebt übergreifend danach, seine institutionellen 
Kapazitäten im Bereich Impact Assessment auszubauen (EP 2011a u. 2011b; EP 
JURI 2011). So enthält der im April 2011 vorgelegte »Report on Guaranteeing 
Independent Impact Assessments« (EP JURI 2011) den Entwurf einer Resolu-
tion, die die Einführung einer autonomen IA-Struktur für das Europäische Par-
lament vorsieht. Unter deren Dach solle ein integriertes IA-Verfahren mit aus-
schussgemeinsamen Systemen und Methoden etabliert werden. Diese Resolution 
wurde am 6. Juni 2011 im Parlament diskutiert und danach angenommen (EP 
2011a u. 2011b). 

Insgesamt will das Parlament das Verfahren dynamisieren und schon früh in die 
Folgenabschätzung und somit in den Prozess der Gesetzesformulierung einge-
bunden werden. Teilweise hat man auch erkannt, dass die bisherige Nutzung zu 
unsystematisch erfolgt (EP DG IPOL 2011, S. 40). Die zum Teil weitreichenden 
Vorschläge des Europäischen Parlaments zeigen, dass man anstrebt, durch ein 
dynamisches Verfahren der Gesetzesfolgenabschätzung und eine weiter verbes-
serte Integration des IA in die eigenen Arbeitsabläufe die Kontrollmöglichkeiten 
gegenüber der Europäischen Kommission zu stärken sowie den Prozess der Poli-
tikentwicklung und der Gesetzgebung mitzugestalten (IZT/FFU 2011, S. 36 ff.). 

FAZIT 5. 

Das Europäische Parlament wirkt zusammen mit Rat und Kommission in zen-
tralen Politikfeldern gleichberechtigt an der europäischen Entscheidungsfindung 
mit. Allerdings gilt dies nur für die im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ver-
abschiedeten Rechtsakte. Politische Strategien und Programme, in denen die EU 
ihre langfristigen Politikziele festlegt und die gerade in der Nachhaltigkeitspolitik 
von großer Bedeutung sind, werden nach wie vor vom Rat allein beschlossen 
(IZT/FFU 2011, S. 57). 

Durch seine Einbindung in das EU-Impact-Assessment haben sich die Vorausset-
zungen für das Europäische Parlament verbessert, die Vorschläge der Europä-
ischen Kommission kritisch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf eine nach-
haltige Entwicklung zu beurteilen und dies im Gesetzgebungsprozess zu berück-
sichtigen. Allerdings fehlt es oft an den nötigen Kapazitäten, zeitnah wissenschaft-
liche Expertise anzufordern und nutzbar zu machen. 

Während das Europäische Parlament also durch seine Ausschüsse und deren 
Berichterstatter im Verfahren des IA eine aktive nachhaltigkeitspolitische Rolle 
spielt, hat es sich bislang mit der Option, einen Nachhaltigkeitsausschuss oder 
ein vergleichbares Gremium zu etablieren, nicht anfreunden können. Dies ist 
sicher ein Manko sowohl in Bezug darauf, dass es keine spezifische parlamenta-
rische Instanz gibt, welche die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Kom-
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mission begleitet, als auch hinsichtlich des Fehlens eines Ansprechpartners für 
nationale Parlamente, sodass eine vertikale Politikintegration erschwert wird. 

Die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten haben auf der europäischen Ebene 
weiter an Einfluss gewonnen, da sie die Option haben, Verstöße gegen die Prinzi-
pien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu rügen. Zudem bieten die ver-
traglichen Regelungen zur Unterrichtung der nationalen Parlamente sowie der 
informelle »politische Dialog« zwischen ihnen und der Europäischen Kommis-
sion durch wechselseitige Informationen und Stellungnahmen vielfältige Mög-
lichkeiten zur Mitwirkung. Auch die interparlamentarische Kooperation eröffnet 
den nationalstaatlichen Parlamenten Möglichkeiten zum Austausch von Informa-
tionen und zu abgestimmten oder gemeinsamen Aktionen. Mit diesen Hand-
lungsfeldern verbinden sich durchaus gewandelte Rollen der Parlamente. Sie sind 
»Integrationswächter« im Blick auf eine zu weitgehende Integration und »Netz-
werker«, indem sie Kooperationen mit dem Europäischen Parlament und zwi-
schen den nationalstaatlichen Parlamenten praktizieren (Sprungk 2011). Insge-
samt wurde der zunehmenden Entparlamentarisierung der EU-Politikprozesse 
Einhalt geboten. Dies hat auch dazu beigetragen, Legitimations- und Demokra-
tiedefizite abzubauen (IZT/FFU 2011, S. 57).38 

Mit den genannten Strukturen und Verfahren ergeben sich für den Deutschen 
Bundestag zahlreiche Ansätze zur Mitgestaltung von nachhaltiger Entwicklung 
im europäischen Mehrebenensystem. Ob und wie diese genutzt werden, hängt 
von den Kapazitäten ab, die bereitgestellt werden, sei es zur Ver- und Erarbei-
tung von Informationen, zum Aufbau und Nutzung von Netzwerkkontakten 
oder zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit nachhaltigkeitsrelevanten Themen. 
Die Wahrnehmung von Kontroll-, Mitwirkungs- und Informationsrechten bei 
Fragen der Nachhaltigkeitspolitik bestimmt sich auch und vor allem danach, 
welches Bewusstsein der Deutsche Bundestag von seiner eigenen Rolle als selbst-
ständiger Nachhaltigkeitsakteur entwickelt (IZT/FFU 2011, S. 57). 

Der Deutsche Bundestag versteht sich nach Vollrath (2011, S. 192) als ein ver-
antwortlicher Akteur im europäischen System des Mehrebenenparlamentarismus. 
Er hat die Gegebenheiten und Möglichkeiten interparlamentarischer Zusammen-
arbeit intensiv genutzt, beispielsweise durch auswärtige Ausschusssitzungen so-
wie Teilnahme an interparlamentarischen Treffen oder an Anhörungen der Aus-
schüsse des Europäischen Parlaments (Vollrath 2011, S. 189). Seit dem soge-
nannten Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Verabschiedung 
der Begleitgesetze zum Vertrag von Lissabon (Integrationsverantwortungsgesetz, 
Zusammenarbeitsgesetz), die ihm neue Verantwortlichkeiten zugeschrieben ha-

                                            
38 In der wissenschaftlichen Literatur sehen einzelne Stimmen in der Kooperation der Par-

lamente »eine neue Form der supranationalen repräsentativen Demokratie« (Eppler 
2011, S. 298). 
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ben, hat der Deutsche Bundestag seine Befassung mit Themen der Europapolitik 
nochmals intensiviert. 

Es gibt also ausreichend Wege und Instrumente, um Fragen der Nachhaltigkeits-
politik anzugehen und der europäischen Nachhaltigkeitspolitik genuin parla-
mentarische Impulse zu vermitteln. Zugleich ließen sich Nachhaltigkeitsfragen 
auch nutzen, um durch öffentlichkeitsbezogene Debatten im Plenum und in den 
Ausschüssen »die vermittelnde Rolle des Parlaments in die Bevölkerung hinein, 
seine Öffentlichkeits- und Repräsentationsfunktion zu stärken« (Vollrath 2011, 
S. 191). 



PERSPEKTIVEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK 
IM DEUTSCHEN BUNDESTAG V. 

Mit der Einrichtung des PBNE und dessen seitheriger Arbeit hat der Deutsche 
Bundestag einen wichtigen Schritt zu einer Parlamentarisierung der Nachhaltig-
keitspolitik in Deutschland getan. Der Beirat ist mit seiner Zielsetzung und Ar-
beitsweise ein bemerkenswertes Gremium und nimmt in dieser Hinsicht im in-
ternationalen Vergleich eine Vorreiterrolle ein (IZT/FFU 2011, S. 67). Dennoch 
scheint eine verbesserte Integration in das Gefüge des Parlaments erforderlich, 
»um einen starken parlamentarischen Impuls in Richtung einer Erweiterung der 
Nachhaltigkeitspolitik und der Aktivitäten« geben zu können (Stigson et al. 
2009, S. 60). 

Nachfolgend werden Handlungs- und Themenfelder zur Diskussion gestellt, die 
zu einem weiter verbesserten Stellenwert nachhaltiger Entwicklung als Leitprin-
zip der politischen Arbeit des Deutschen Bundestages beitragen könnten. 

NACHHALTIGKEITSPRÜFUNG UND IHRE BEWERTUNG DURCH DAS PARLAMENT 

Die Wissensbasierung politischen Handelns und insbesondere der Gesetzgebung 
ist ein Schlüssel zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in staatliche Ent-
scheidungen: Durch Darstellung und Analyse der langfristigen Auswirkungen 
von Politiken einschließlich möglicher Problemlösungsbeiträge können Entschei-
dungen besser fundiert und kommuniziert werden. Gesetzesfolgenabschätzung 
und Nachhaltigkeitsprüfung sind zwei Analyseinstrumente, die hierbei zum Ein-
satz kommen. Deutschland ist nach Meinung von IZT/FFU (2011, S. 64) mit 
seinem Verfahren der Nachhaltigkeitsprüfung in institutioneller Hinsicht beispiel-
gebend: In keinem anderen Land und auch nicht auf EU-Ebene sei das Parlament 
in vergleichbarer Weise in den Prüfungsprozess und die Qualitätssicherung ein-
bezogen (Kap. II.1). 

Allerdings sind die gegenwärtigen Nachhaltigkeitsprüfungen der Regierung, zu-
mindest in der veröffentlichten Form, relativ vage und könnten besser fundiert 
werden. Auch finden die Stellungnahmen des PBNE zu einzelnen Nachhaltig-
keitsprüfungen in den federführenden Ausschüssen wenig Beachtung. Der oft-
mals »oberflächlich[e]« Charakter der Nachhaltigkeitsprüfung (PBNE 2011b, 
S. 5) sowie ihr bis jetzt geringer Einfluss auf die Entscheidungsprozesse im Par-
lament verhindern die Ausschöpfung der Potenziale einer besseren Wissensbasie-
rung der Politik im Deutschen Bundestag. 

Sollen Gesetzesfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung tatsächlich dem 
Gesetzgeber eine bessere Grundlage für seine Arbeit geben, kann auf Dauer nicht 
überzeugen, dass die Nachhaltigkeitsprüfungen, die dem Deutschen Bundestag 
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von den Ministerien vorgelegt werden, nur die Form sehr knapper Einschätzun-
gen haben, die in einem Abschnitt des Vorblatts eines Gesetzes, ggf. auch in der 
Gesetzesbegründung, veröffentlicht werden. Methoden, Daten und ihre Quellen 
sowie Annahmen und Schlussfolgerungen, die den ministeriellen Prüfungen zu-
grunde liegen, werden bislang weder den Abgeordneten noch der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht (Jacob et al. 2010, S. 14). Eine Transparenz der Nachhaltig-
keitsanalyse in materieller und formeller Hinsicht ist daher nicht gegeben (IZT/ 
FFU 2011, S. 67 f.).39 

In der EU und im Vereinigten Königreich werden relativ umfassende Prüfberich-
te erarbeitet und veröffentlicht. Neben dem Regelungsvorschlag werden auch 
Alternativen auf ihre möglichen Folgen vergleichend untersucht. Weiter werden 
das methodische Vorgehen und die wesentlichen Ergebnisse transparent gemacht 
sowie kurze Zusammenfassungen bereitgestellt. Zudem ist die Veröffentlichung 
der Berichte auf Internetseiten vorgesehen. Eine verbesserte Substanz und Trans-
parenz der Nachhaltigkeitsprüfung sowie gut zugängliche Materialien könnten 
auch in Deutschland dazu beitragen, dem Verfahren insgesamt ein größeres Ge-
wicht zu verleihen und zudem einen qualitätssichernden Effekt zu bewirken. 
Fraktionen und Ausschüsse hätten die Möglichkeit, die Einschätzungen der zu-
ständigen Ministerien besser nachzuvollziehen und inhaltlich zu bewerten. Die 
wissenschaftliche Validität einzelner Prüfergebnisse und konkurrierende Bewer-
tungen einzelner Nachhaltigkeitsdimensionen würden transparenter. Dadurch 
könnte auch die parlamentsinterne wie die öffentliche Diskussion um Nachhal-
tigkeitsziele und langfristige politische Entscheidungen bereichert werden (IZT/ 
FFU 2011, S. 68). 

Aus einer verbesserten Nachhaltigkeitsprüfung ergäbe sich auch die Möglichkeit 
einer weiter optimierten Evaluation der Praxis der Nachhaltigkeitsprüfung durch 
das Parlament. Bisher prüft der PBNE lediglich die zusammenfassenden Bewer-
tungen und Schlussfolgerungen der ministeriellen Nachhaltigkeitsprüfung. Die 
Prüfungsprozesse werden damit nicht nachvollzogen und bewertet (IZT/FFU 
2011, S. 68). Beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen könnte man die 
Abläufe sowie die Wissensbasis der Nachhaltigkeitsprüfung substanzieller be-
werten (Jacob et al. 2010, S. 15). Zudem könnte man dem Beispiel des Vereinig-
ten Königreichs und der Europäischen Union folgen, die das System der Folgen-
abschätzungen durch die jeweiligen Rechnungshöfe prüfen lassen (Jacob et al. 
2011, S. 27). 

                                            
39 Recht drastisch fällt die Kritik von Callies (2012, S. 130) aus: »Nur einige wenige Ge-

setzesbegründungen weisen eine intensive Auseinandersetzung am Maßstab der Indika-
toren und Managementregeln der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie auf. Die meisten 
Begründungen setzen sich mit den Gesetzesfolgen für die Nachhaltigkeit allenfalls 
knapp und selektiv auseinander. An einer substanziellen Gesetzesfolgenabschätzung am 
Maßstab der Nachhaltigkeit fehlte es weitgehend bzw. gänzlich.« Zur Kritik der Quali-
tät mancher GFAs s. a. Krings 2009, S. 241. 
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ERPROBUNG PARLAMENTARISCHER NACHHALTIGKEITSPRÜFUNGEN 

Ein weiterer Ansatzpunkt für eine aktivere Rolle des Parlaments bei der Nach-
haltigkeitsprüfung wäre – wie vom PBNE empfohlen – die Durchführung von 
eigenen Nachhaltigkeitsprüfungen bei den Initiativen der Fraktionen im Bundes-
tag bzw. der Bundesländer im Bundesrat hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Ziele der Nachhaltigkeitspolitik.40 Entsprechende Kapazitäten ließen sich zu-
nächst flexibel bereitstellen. So könnten beispielsweise für den Deutschen Bun-
destag die Voraussetzung dafür geschaffen werden, das Mandat und die Kompe-
tenzen des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag 
(TAB) oder die Kapazitäten des Wissenschaftlichen Dienstes fallweise zu nutzen. 
Darüber hinaus könnte man die Praxis des Europäischen Parlaments, Rahmen-
verträge mit Forschungseinrichtungen zur Bereitstellung von Ad-hoc-Expertisen 
erproben und gegebenenfalls übernehmen (IZT/FFU 2011, S. 68). In einzelnen 
Fällen könnte dann auch entschieden werden, Politikfolgen und Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsziele neu abschätzen zu lassen, wenn die Nachhaltigkeitsprü-
fung nicht hinreichend ist oder wenn erhebliche Veränderungen an Regierungs-
vorlagen vorgenommen werden sollen. 

WEITERE INSTITUTIONELLE INTEGRATION DES PBNE 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung ist als Gremium nicht 
in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (GO-BT) verankert. Auch 
das Verfahren zur Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung durch den PBNE ist 
dort nicht verortet. Eine konkrete Benennung und eine Spezifizierung seiner Rol-
le in der GO-BT würden seine Zuständigkeit im Rahmen des Verfahrens zur 
Bewertung der Nachhaltigkeitsprüfung, bei der parlamentarischen Beratung und 
Kontrolle der (deutschen und europäischen) Nachhaltigkeitsstrategie sowie der 
Mitbefassung bei anderen parlamentarischen Vorgängen klären (IZT/FFU 2011, 
S. 69). Damit wäre auch eine verbindlichere Grundlage für die Befassung der 
federführenden Ausschüsse mit den Stellungnahmen des PBNE geschaffen.41 Sei-
ne Rolle in den parlamentarischen Prozessen wäre mit Blick auf Fraktionen und 
Ausschüsse gestärkt. 

Bei einer entsprechenden Präzisierung der Kompetenzen des PBNE wäre zu 
prüfen, inwieweit die vorhandenen Arbeitskapazitäten und Ressourcen dafür 
ausreichen. 

                                            
40 Immerhin kamen in der Zeit von der 12. bis zur 16. Legislaturperiode rund 30 % der 

Initiativen aus der Mitte des Deutschen Bundestages, und knapp 22 % waren Initiativen 
der Bundesländer im Bundesrat. Im Blick auf diesen Umstand erachtet es der PBNE 
(2011b, S. 5) als wünschenswert, wenn die Fraktionen und Abgeordneten bzw. die Bun-
desländer ihre eigenen Initiativen auf die Folgen für die Ziele der Nachhaltigkeitsstrate-
gie überprüften. 

41 In diesem Sinn hat sich auch der Beirat selbst geäußert (PBNE 2011b, S. 7). 
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KLÄRUNG DES VERHÄLTNISSES VON NACHHALTIGKEITSPRÜFUNG UND 
GESETZESFOLGENABSCHÄTZUNG 

Angesichts der relativen Unbestimmtheit des Verhältnisses von Gesetzesfolgen-
abschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung böte es sich an, mittelfristig eine Klä-
rung herbeizuführen und die Verfahren präziser zu bestimmen (Riedel/Thode 
2012, S. 280 f.). Auch könnten gegebenenfalls Empfehlungen für eine behutsame 
Fortentwicklung der Nachhaltigkeitsprüfung ins Auge gefasst werden. Dazu ge-
hörten beispielsweise die Option einer Erweiterung des Gegenstandsbereichs der 
Prüfung über Gesetzes- und Verordnungsentwürfe hinaus oder die Formulierung 
von Kriterien und Anforderungen, nach denen eine Prüfung der Nachhaltigkeit 
in materieller und verfahrensbezogener Hinsicht erfolgen sollte (Riedel/Thode 
2012, S. 253). Da das keine triviale Aufgabe ist, sollte eine entsprechende Prü-
fung sorgfältig und praxisorientiert erfolgen. 

(VERFASSUNGS)RECHTLICHE VERANKERUNG VON NACHHALTIGKEIT? 

Artikel 20a GG spricht dem Staat die Aufgabe zu, »auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen« die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 
»durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Rechtsprechung« 
zu schützen. Vielfach werden hierin Grundgedanken des Leitbilds Nachhaltigkeit 
gesehen. Überwiegend wird Artikel 20a GG aber als für die Sicherstellung der 
umfassenden Belange – und nicht nur der ökologischen – der Nachhaltigkeit 
eher ungeeignet eingestuft. Zudem wird strittig diskutiert, ob, und wenn ja, wel-
che Pflichten hieraus für die Gesetzgebung resultieren. Angesichts offenkundiger 
Unbestimmtheit der Konsequenzen ist in der wissenschaftlichen Literatur dafür 
plädiert worden, in einem neuen Artikel 20b die Pflicht des Staates niederzu-
schreiben, bei allen Maßnahmen die Erfordernisse des Prinzips der Nachhaltig-
keit zu berücksichtigen. Entsprechend seien »geregelte Verfahren und Organisa-
tionsformen zu institutionalisieren« (Callies 2012, S. 133), durch die die Ver-
zahnung der drei Säulen der Nachhaltigkeit in Politik und Verwaltung gesichert 
und umgesetzt wird (Callies 2012, S. 122 u. 133). 

Zwar ist offen, ob durch eine Verfassungsänderung und weitere Maßnahmen die 
Nachhaltigkeitspolitik aufgewertet werden könnte, dem Parlament als Gesetzge-
ber stünde es aber zu, das Für und Wider einer entsprechenden Verfassungsän-
derung zu gegebener Zeit abzuwägen. In eine solche Erörterung ließe sich auch 
die Option einer einfachgesetzlichen Konstituierung der Nachhaltigkeitsprüfung 
einbeziehen. Auch sie diente einer Stärkung des Ziels Nachhaltigkeit und seines 
verpflichtenden Charakters für die in der Verantwortung stehenden Akteure. 
Vergleichbar der gesetzlichen Fundierung der Arbeit des Normenkontrollrats 
könnte auch im Falle der Nachhaltigkeitsprüfung ein Gesetz einen Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der Prüfung und zur Stärkung der verantwortlichen 
Akteure (Krings 2009, S. 243) leisten. 
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PRÜFUNG DES HAUSHALTS UNTER NACHHALTIGKEITSGESICHTSPUNKTEN 

Der Haushalt eines Landes wurde als ein »Regierungsprogramm in Zahlen« 
charakterisiert, dass die »Gesamtverteilung der Leistungen im Staate durchsich-
tig mache« (Möstl 2008, S. 571). In Bezug auf die Maxime der Nachhaltigkeit, 
einen Ausgleich zu finden zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Belangen, zeigt der Haushalt, wie dieser Ausgleich erfolgen soll. Insofern ist er 
ein Beitrag zur »Verwirklichung einer nachhaltigen Politik« (Möstl 2008, S. 571). 
Dem parlamentarischen Budgetrecht kommt deshalb grundsätzlich eine bedeu-
tende Rolle für die Nachhaltigkeitspolitik zu. Für die Beratungen und die Be-
schlussfassung zum Haushalt, das »Königsrecht« des Parlaments, ist aber das 
Instrument der Nachhaltigkeitsprüfung noch nicht eingesetzt worden.42 Insbe-
sondere im Licht der gegenwärtigen Finanzkrisen und der Rolle der Staatsschul-
den für die Belange zukünftiger Generationen läge es nahe, die Option einer 
Nachhaltigkeitsprüfung des Haushalts als Instrument auf dem Weg zu nachhal-
tigen Staatsfinanzen zu prüfen. 

Die sich über die Haushaltsbewilligung ergebenden Kontroll- und Gestaltungs-
möglichkeiten könnten zur verstärkten Berücksichtigung von Kriterien der 
Nachhaltigkeit genutzt werden. Der Ansatz der Prüfung nach bestimmten Indi-
katoren, wie in der deutschen Nachhaltigkeitsprüfung vorgesehen, ließe sich 
wohl auch auf den Haushalt anwenden (IZT/FFU 2011, S. 70). Vorstellbar wäre 
etwa, dass bei Vorhaben einer bestimmten finanziellen Größenordnung fallweise 
die Bundesregierung zur Beurteilung des jeweiligen Vorhabens oder Haushalts-
titels im Hinblick auf die negativen oder positiven Effekte für eine nachhaltige 
Entwicklung aufgefordert wird (TAB 2003, S. 70). Auch könnten ergänzende 
Prüfungen nach bestimmten Indikatoren durch den Haushaltsausschuss durch-
geführt bzw. in Auftrag gegeben werden. Eine weitere Möglichkeit, auf die der 
PBNE (z. B. 2009, S. 29 f.) hingewiesen hat, wäre eine Nachhaltigkeitsanalyse 
der Finanzpolitik »in Form von Generationenbilanzen« (PBNE 2010b, S. 14). 

ÖFFENTLICHKEITS- UND BETEILIGUNGSORIENTIERTE VERFAHREN 

Es gehörte von Anfang an zur Maxime der Nachhaltigkeitspolitik, dass nachhal-
tige Entwicklung sich nicht allein durch staatliches Handeln erreichen lässt. 
Vielmehr sollen auch Unternehmen, Konsumenten und zivilgesellschaftliche Ak-
teure einbezogen werden. Deshalb wären auch im Kontext parlamentarischer 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung umfassendere Beteiligungsverfah-
ren mit Öffentlichkeitsbezug zu erwägen. 

                                            
42 IZT/FFU (2011, S. 70) zufolge hat es international eine Reihe von Initiativen gegeben, 

Haushalte zumindest unter Umweltgesichtspunkten zu untersuchen (Norwegen, Ver-
einigtes Königreich, Niederlande). Eine umfassende Nachhaltigkeitsprüfung des Haus-
halts sei aber bisher nirgendwo durchgeführt worden. 



136 V.  PERSPEKTIVEN DER NACHHALTIGKEITSPOLITIK IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 

Mit den »öffentlichen Anhörungssitzungen« nach § 70 GO-BT gibt es eine etab-
lierte Praxis der Beteiligung gesellschaftlicher Akteure bei aktuellen und umstrit-
tenen Themen oder Gesetzesvorhaben. Es wäre zu prüfen, wie bei der Konzep-
tion des Fragenkatalogs und bei der Auswahl von Sachverständigen und anderer 
Auskunftspersonen Aspekte nachhaltiger Entwicklung und langfristiger Auswir-
kungen politischer Entscheidungen stärker berücksichtigt werden könnten (IZT/ 
FFU 2011, S. 69). Auch Öffentliche Ausschusssitzungen (»Erweiterte öffentliche 
Ausschussberatung« nach § 69a GO-BT) böten durch Einbeziehung von Vertre-
tern gesellschaftlicher Initiativen (etwa zu Prozessen der lokalen Agenda 21) so-
wie wissenschaftlicher Experten die Möglichkeit zu intensiverem Austausch und 
verstärkter Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren über Nachhaltigkeits- 
und Zukunftsfragen. Durch die Etablierung eines kontinuierlichen Dialogs mit 
nichtstaatlichen Akteuren der Nachhaltigkeitspolitik in der Mitte des Parlaments 
könnte der Deutsche Bundestag das bürgerschaftliche Engagement für eine nach-
haltige Entwicklung innerhalb der Gesellschaft befördern (TAB 2003, S. 71). Die 
Nutzung beider Sitzungstypen würde auch dem Ziel einer Unterstützung des 
öffentlichen Diskurses zu Nachhaltigkeit dienen. Zur Verbesserung der Sicht-
barkeit des Deutschen Bundestages im Nachhaltigkeitsdiskurs böte es sich zu-
dem an, in einem bestimmten Turnus eine Plenardebatte zum Stand der deut-
schen Nachhaltigkeitspolitik durchzuführen. 

Eine weitere Option, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit von Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft besser auszuschöpfen, bestünde in der Initiierung 
und Begleitung eines exemplarischen Typs einer »neuen Partnerschaft für eine 
nachhaltige Entwicklung«. Damit würde auch ein Hinweis aus dem Peer Review 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen. Dort werden öffentlich-pri-
vate Partnerschaften für nachhaltiges Handeln sowie Roadmaps und Aktions-
pläne für die Umsetzung angeregt (Stigson et al. 2009, S. 79). Erste Überlegun-
gen, die auf internationale Erfahrungen verweisen, sind hierzu bereits entwickelt 
worden (Jacob et al. 2010, S. 8 ff.). 

Ein innovativer Schritt könnte schließlich die fallweise Durchführung von Kon-
sultationsverfahren bei der Nachhaltigkeitsprüfung eines Gesetzesvorhabens un-
ter der Regie des PBNE oder eines Fachausschusses sein. Damit ließe sich der 
Umstand nutzen, dass eine Nachhaltigkeitsprüfung kein bloßes Analyseinstru-
ment ist. Vielmehr liegt eine Stärke des Verfahrens auch darin, relevante Akteure 
einzubeziehen, sodass es gezielt als Kommunikationsinstrument einsetzbar sein 
könnte. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Nachhaltigkeit findet als Thema in der allgemeinen Öffentlichkeit und in politi-
schen Diskursen nicht immer die angemessene Aufmerksamkeit. Die Medien 
betrachten das Thema skeptisch, da es sich aus ihrer Sicht als sperrig und schwer 
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vermittelbar erweist (Novy/Romberg 2012, S. 178). Nachhaltigkeitsrelevante 
Themen, wie die Förderung von Innovationen oder der Klimaschutz, werden 
meist ohne Bezugnahme zum Thema Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit kom-
muniziert. Nachhaltigkeit verdiente es aber, stärker in die Öffentlichkeitsarbeit 
des Parlaments und der Fraktionen integriert zu werden. Hilfreich wäre es, hier-
zu eine schlüssige Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Aber auch ohne ein 
ausgearbeitetes Konzept wäre schon viel gewonnen, zunächst pragmatisch aus 
Anlass von Parlamentsführungen, Jugendparlamenten, Tagen der offenen Tür 
oder auch speziellen öffentlichen Veranstaltungen auf ausgewählte Problem-
felder nachhaltiger Entwicklung und die Rolle des Parlaments bei ihrer Bewälti-
gung aufmerksam zu machen (IZT/FFU 2011, S. 67). 

THEMATISCHER SCHWERPUNKT: »GREEN ECONOMY« 

Auf der UN-Nachhaltigkeitskonferenz »Rio + 20« im Juni 2012 wurde »Green 
Economy« als eines der beiden zentralen Themen des Gipfels und in der Ab-
schlusserklärung in einem eigenen Kapitel behandelt. Damit sollte den Märkten 
und Unternehmen ein Signal gegeben werden, im Interesse nachhaltiger Entwick-
lung in kohlenstoffarme und umweltfreundlichere Technologien, Verfahren und 
Produkte zu investieren (IZT/FFU 2011, S. 67). Im Vorfeld wurden auch Maß-
nahmen zum Abbau umweltschädlicher Subventionen und Steuern oder zur Ver-
änderung nichtnachhaltiger Muster in Produktion und Konsum diskutiert. Al-
lerdings konnten sich die Delegierten nicht auf gemeinsame Ziele einer »grünen 
Wirtschaft« und die Wege dahin einigen. Damit fand auch die Idee einer »Green 
Economy Roadmap« der EU mit anspruchsvollen Zielen sowie Zeitplänen keine 
Akzeptanz. 

Gleichwohl wird das Thema in internationalen Foren (wie die G20 oder OECD) 
sowie in den Rio-Folgeprozessen auf der Tagesordnung bleiben. Auch ist nicht 
ausgeschlossen, dass sich Allianzen bilden zwischen Vorreiterstaaten einer 
»Green Economy« und an einer Transformation ihrer Wirtschaft interessierten, 
weniger entwickelten Staaten (Beisheim/Dröge 2012, S. 8). Der PBNE könnte 
deshalb diese Thematik aufgreifen und beraten. Für das Parlament ist die Trans-
formation der Wirtschaft zu einer »Green Economy« eine ausschussübergreifen-
de Herausforderung, die die Koordination zahlreicher Fachpolitiken erfordert. 
Insbesondere die Entwicklungszusammenarbeit ist aufgefordert, sich mit den 
Strukturen und Zielen einer »Green Economy« im Kontext nachhaltiger Ent-
wicklung und der Bekämpfung weltweiter Armut auseinanderzusetzen (IZT/FFU 
2011, S. 67). 
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